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Haushaltsreferat

Prag, den Mai 1944

St.M./z b - Haush. 4125/44

lerrn

Ministerialrat Dr. G i e s

auf dem Dienstwege. 4v-

Herr Ministerialrat Dr. Delbrück teilte mir fernmündlich mit, daß er

beabsichtige, unabhängig von dér grundsätzlichen Klärung der Stellenplanfrage in

der Reichskanzlei schon jetzt mit der Abteilung IV (Ministerialrat Dr. Leyers) un-

sere Planstellenanträge zu besprechen. Er bat, ihm dazu eine Aufstellung der Plan-

stellen,die bereits früher im Haushalt des Reichsprotektors bezw. in den verschie-

denen @ P-Kapiteln ausgebracht gewesen seien, zu übersenden und in dem Entwurf un-

, serer Stellenplananträge diese früher vorhandenen Stellen betw. Mehranforderungen

und Höhergruppierungen kenntlich zu machen.

Ich bin bei der Bearbeitung dieser Angelegenheit.
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St.M. II B - 2 b/44.

FS:

Dringend! Sofort vorlegen!

An Herrn

Reichsminister und

Chef der Reichskanzlei Dr.Lammers,

Feldquartier.

Sehr verehrter Herr Reichsminister !

In Sachen Aufstellung eines Haushaltsplans für das Deutsche

Staatsministerium für Böhmen und Mähren ist leider ein er-

neuter Stillstand zu verzeichnen. Da diese Situation aus

naheliegenden Gründen unhaltbar ist, wäre ich dankbar, wenn

Sie Ihren Sachbearbeiter, Herrn Reichskabinettsrat Dr.Killy,

baldmöglichst nach Prag entsenden würden, damit mit ihm der

Fragenkomplex einmal durchgesprochen und geprüft werden kann,

welche Schritte in der Angelegenheit noch unternommen werden

sollen.

Mit verbindlichen Grüßen und

Heil Hitler

,

Ihr sehr ergebener

gez. F r a n k .

¿n
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St.M. II B - 2 b/44.

Prag, den 4. Mai 1944.
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PS:

Dringend! Sofort vorlegen!

An Herrn

Reichsminister und

Chef der Reichskanzlei Dr.Lammers,

Feldquartier.

Sehr verehrter Herr Reichsminister !

In Sachen Aufstellung eines Haushaltsplane für das Deutsche

Staatsninisterium für Böhmen und Mähren ist leider ein er-

neuter Stillstand zu verzeiehnen. De diese Situation aus

naheliegenden Gründen unhaltbar ist, wäre ich dankbar, wenn

Sie Ihren Seehbearbeiter, Herrn Reichskabinettsrat Dr.Killy,

baldmöglichet nach Prag entsenden würden, damit mit ihm der

Fragenkomylex einmal durehgesprochen und geprüft werden kann,

welehe Sehritte in der Angelegenheit noch unternommen werden

sollen.

Mit verbindliehen Grüßen und

Heil Hftler!

Tede d d

gez. Frank.

2.) Zum Vorgang.

TB-2e44
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Haushaltsreferat

Prag, den 11.April 1944

St.M./z b - Haush. 10/43

An den

Chef des Ministeramtes,

Herrn Ministerialrat Dr. G i e s

im H a u s e .

Beifolgend wird ein Druckstück des Einzelplanes XXV für das

Rechnungsjahr 1943 zum dortigen Verbleib vorgelegt.

Mete

\

7 bermerd : énenemen
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Haushaltsreferat

Prag, den 6.April 1944

St.M./Z b - Haush. 4125/44

Herrn

Abteilungsleiter

o 

Gelegentlich einer telephonischen Rücksprache mit Herrn Ministerialrat

Dr.Delbrück teilte mir dieser mit, dass die Reichskanzlei wegen der Übertragung

der 1P-Kap. auf unseren Haushalt den Generalbevollmächtigten für die Reichsver-

Waltung beteiligen wolle. Ministerialrat Dr. Delbrick meinte, dass seines Erach-

tens seitens des Reichsministeriums des Innern bei dieser *elegenheit sicherlich

Schwierigkeiten gemacht werden würden, und empfahl, den durch unmittelbare Füh-

Th

lungnahme mit dem Reichsführer  zuvorzukommen.

A

P

St. M.π-2a/44



den 28. März 1944.

10)

An Herrn

Ministerialrat Dr. Leyers,

Potsdam

Finanzamt Luisenplatz.

Vui

Sehr geehrter Herr Leyers !

Hiermit tbersende ich vorsorglich eine Durchschrift des

Schreibens, das der Herr Staatsminister am 23.3.1944

an Ihren Herrn Minister wegen der Stellenpläne für Ka-

pitel 1 und Kapitel 2 des hies. Haushaltsplanes für

das Rechnungsjahr l944 gerichtet hat, nebst der dazu-

2 aul

gehörigen Anlage zur gefülligen Entnahme. Ich wäre

Ihnen zu Dank verbunden, wenn Sie auf die baldmöglich-

ste Pehandlung der Angelegenheit hinwirken würden.

HeilHitler!

Ihr

I

SeSBt

2.) Zum Vorgang.

1.-3k/43
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Der Deutsche Staataninieter

23. Mürz 1944.

( p.d. )

8t.M.148/114/44.

1:

Nerra

Relohamináster Graf Sohweria v. Krosigk,

Beriinvo,

Wilhelsplete 1.

Hehr geehrter Berr Reiohaminieter:

Hiernit übareence ioh im Haohgeng zu meinem Bohreiben vom

3.3. 1944 - Zeichen 8t. *. 114/43/44 Entwürfe der Atellen-

pläne für Kapitel 1 und Kapitel 2 meines Haushalteplans

rür dua Rectnungsjuhr 1944 (Einzelplan XXv b) mit der Bitte,

hiertber vorab zu eatsaheiden. Dan Heushaltavoransonlag

werde ioh Jhnen sofort nach abschliesseuder KIürung der

grundsätalichen Frsgen zugeheg lassen.

Die nihere Begründung für die déstaltung des stellenplanes

in Kapitel 1 habe ich bereits in meinen früherem Schreiben

und in den aiindliehen Verhendlungen gegeben. Joh möchte

lediglich nochmala darauf hiaweiuen, dass die Planstellen

von Uaterataetesekretär Dr. v. Burgudorff und der aicit mehr

in meineu Geschäftsbereich vernendeten Hinisterialdirigenten

br. Fuchs, Ziebenow und Dr. völkera an anderer stelle aus-

gebracht werien müssen. Das Gleiche gilt für die nooh

besetsten Oberlandratestellen Reoh Besoldungsgruppe

A2c1.

Zum Stellamplan im Kapitel 2 bemerke ich folgendes:

1. Jn den Verhandlungen ist die Frage der Bewertung der

Stellen rür die als Behördenleiter im autonomen Zentralbe-



hörden eingesetzten Reichsbediensteten angeschnitten worden.

Aus der Tatsache, daß einige dieser Stellen nur "kommissa-

risch" besetzt sind, darf keine wnterschiedliche Wertung

gegenüber den ordentlich besetzten Stellen hergeleitet wer-

den, weil es in diesen Fällen nur aus politiechen Gründen

nicht angängig war, die Stellen nach außen hin endgültig

mit Reichsbeamten su besetzen. Den in Betracht kommenden

Behörden liegen im Protektorat Aufgaben ob, die in übrigen

Reichsgebiet von Obersten Reichsbehörden wahrgenommen wer-

den. Sie weisen demgemäß cine beachtliche Grösse auf. So

zählt die Oberste Preisbehörde 283 Bedienstete (davon 90 im

höheren Dienst), die Oberste Rechnungskontrellbehörde 163

Bedienstete (davon 48 in höheren Dienst) und das Bodenamt

einschließlich der nachgeoröneten Dienststellen 19i5 Bedien-

stete im regulierten Dienstverhältnis (davon 304 in höheren

Dienst) sowie 1961 Angestellte. Für diese deutschen Behör-

denleiter bitte ich entsprechend der Bedoutung ihres Einsat-

zes B 7 a-Stellen mit der Bezeichnung "Präsidenten in Ge-

schäftabereich des Deutschen Steataministere" auszubringen.

Für den Leiter des Statistischen Gentralamtes - einer Behör-

de mit 800 Bedienstcten - scheint mir die Stelle eines Lei-

tenden Regierungsdirektors'ausseichend.

2. In den autonomen Zentralbehörden wird die deutsche Ein-

flußnahme wnd Steuerung in zweierlei Formen, die jedoch

grundsätzlich gleich su bewerten sind, wehrgenoumen - und

zwar eimmal durch dort funktionell eingebaute und verant-

wortlich seichnende Bedienstete, die bei Ausübung ihrer Tä-

tigkeit sutonome Funktionsbezeichnungen (z.B. Präsidialchef,

Sektionsleiter) führen und zum anderen durch sogenannte De-

sermenten, die die Arbeit der von ihnen beaufsichtigten Sektie

men steuern, ohne aus politiechen Gründen nach sußen hin ver-

antwortlich zu zeichnen. Die Bestellung als Dezernent - jeweil

für eine oder mehrere Scktionen - beinhaltet also keine an-

dersartige, insbesondere keine geringerwertige Tätigkeit,
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aln sie einee Dektionuloiter obliegen wiirde. Sie betrirfs

anoh Bieht ctn Aufgnbunboreiobe nittolin,tenalichen Cherak-

tere, condarn iot lediglich gowdhit, wenn en ons politivchon

Grtmden wweclaidig srnchien, den teohechischon Bektionaloiter

veiter formal Kock nian kin verntwortlidh ssichmen m lad-

e2.

Pür die in dio autononsn Eentrolbehürdon bgeotellion Bodi n-

stoten wnd thre Iiifekräfte hcbe ich (ie Tcitergewilurwng

«iner Kiuisteri lmlage bovatragt, da ntr cine fincnkielle

Sohloohterotollnng gogenitbor den in ametne Ninistoriwn ver-

blefhenicn Kräften unballig wt beretenpolitiech saforet

nnohtoilig erechiet. Ans dem Ferngooprich sdnchen Kaniote-

rialiircktor Dr. Kiuge wa "inietorialrat Dr. Gies babe Kch

catnocin, dall Sio sich doit oinverstundon erklapon vollon,

dn3 diosca Dedicnatston eino Anafnllmloge mit der Kalgabo

goaahlt wird, dell sie in den sroten swni Jahren durch das

Anfrlickan in Gchalt odor durch Befürderwns ndcht boeinbrkoh

tigt ird.

 o  o z o  v ap  z v *

Zeatralinnt naan abgeotoliidn Bosaton mul iah grundsiltalick

daran fonthaliton, daf die Stellon dle colohs von Ministorial-

räton - aiohrt von Leitendon Regieringediroktoron - auuge-

bracht verden. Eiontir eprioht nicht bao àte Art der Patig-

koit, dio dione Donten sustibon, rondocn mnch dor Unetand,

dnd bereite sett lngerer Zeit Kiniaterdeirtto dls obgectell-

te Besote in den autonona Zontr lbchorden cingecetat sind.

Loiiglidh in cinigon Fellan, in denan der aistelinctaneliche

Charukter dor Tutigkeit der Anfgnben Üborwiegt, köunen die

Otellen als colohe von Ledtonden legiorungodirckvoren vorge-

sehen werden.

Benit lich dor rür die Lendee- wnd Univereitatebibliothek La

Prog nou baantrngten Utalion katte ioh bereito Ln mainen

Sahraibcn v00 10.3.1944 - Zeichen 58.31./2.b.-lfcusia.4110/43

eine eiagchente Begriniune ngegeben.
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Ich darf Sie bitton, Ihre Vertreter mu den Pl.nstellonver-

honélungen belinöglichet an eateenden.

Reilx/tlext

NI

2

2.)

Durchschrift nebst 1 Anlage an

Herrn Ministerialdirekter Dr. Kluge,

Leitmeritz,

Reichsfinanzschule (Gebäude ),

mur Kenntnis.



Der Deutsche Staataminister

23. Mär2 1944.

für Böhmen und Mähren

(p.d.)

st.M. 146e/114/44.

V

Nery

3.) an den

Rcichetührer-l,

Feldkosmndostelle.

Reichaführer 1

Im Zuge der Aufstellung des Haushalteplanes für das Deutsche

Staateminiateriun fiir Bthmen und Mihren erscheint ee snge-

seigt, die bisher in Anhang A gun Keichshauchalt Teil F ge-

rührten Planstellen für in das Protektorat abgeordnete oder

versetste Beante in der Foxn suf moinen Kaushaltaplon fur das

Rechmungsjahr 1944 (Xinnelplen kxv b) au übernchmen, daß hier

entopredhende Planotellen wnter Wegfall der vorgenannten Stel-

len aungebrncht werden. Ausgenommen bleiben hierbei die An-

gehörigen der Reichsbahn wnd Reichapoot. Ferner würden nicht

mu überiühren sein die Beamten derjenigen nachgeordneten

Reichsbehördon wnd -dienetstellen, die such bisher nicht in

Anhang A wum Reichshaushalt, sondern auf dan Einzelplänen der

Ressorts ergcheinen (Dienstatellen der Reichefinanevorvaltung,

Reichsjustiaverwaltung, Reichspoliseiverwaltung, Hochnchul-

Verwaltung, Reichebshn und Reichapoet sowie Beamte der Reicha-

bahn wnd Dienstotellen von keichsminieter Speer für die von

diesen im Frotektorat ummittelbar wahrgenormenen Aufgaben -

*

Rustungeinspektion, Bevollmächtigter für die Batwirtachaft).

Maßgebend rür diesen Schritt ist die Krwägung, daß die beson-

doron Vorhaltniene in'Bühmen und Mühren die Schaffung eines
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in sich genchlonbenon Beamtenkörpers jedenfalls insoweit er-

forderlich machen, als es sich nicht wn ausgesprochene Sonder-

verwaltungen handelt. Diener Notwendigkeit stand bislang der

Umotand entgegen, deß siah die Beamten - über die veratändli-

che innere Verbundenheit mit ihrer alten Fachverwaltung hin-

aun - vielfach von ihrem Heimatressort in starken Maße ab-

hängig fühlten wnd hierduroh in einen fir die Durchführung

ihrer Aufgaben keineewegs glücklichen Zwiospalt geraten sind.

Sie verden mit mir einig gehen, daß es untragbar iet, wenn in

Fullen, in denen eine Beteiligung der Fachverwaltung nicht ge-

geben ist, Beante dennoch vor DurchfWhrung meiner Weieungen

sich erst boi ihren Keimatrossort vergewissern, ob dort Be-

donken bestehen oder nicht. Die Bekäspfung derartiger Mißstän-

de im Veinwnge- oder Dissiplinarweg scheitert abgesehen von

der Schwiorigkeit ihrer Erfasmung letstliah an der dem Durch-

sohnittsbesmten eigenen Tendens, sich unter keinen Umständen

von Beförderungeturnus eueschließen su lassen. Steht der Beam-

te aur dom Haushaltsplan ceines Keimatressorts, so wird eben

häufig für ihn die Rücksichtnahme hierauf sachliche Erwägungen

seines Aufgabenkreises im Protektorat trüben. Auf der anderen

Seite fehlt mir bialang die Müglichkeit, befühigte Beaate, die

durch ihre jahrelange Tatigkeit in Protektorat den Heimatren-

sort entfremdet sind oder gelogentlieh in Gegennats zu ihm tre-

ten muften, ia Rubmen eines eigenon Stellenplanes nach Verdiens

zu fürdern. Aue dieson Gründen mß ich auct diejenigen Beam-

ton, die noch keine Planstellon in früheren Haushalt der Be-

hürde des Reichsprotektors innehaben, in ihrer Genemtheit -

die beseichneten Kategorien ausgenomnen - haushaltamibig su-

sarmonfaesen und durch Ausbringung einee besonderon Stellen-

planen mit meinen Geschiftsbereich enger verbinden. Dieser

Stellenplan sell in Kapitel i die Planstellen für mein Mini-

sterium, in Kepitel 2 die Planstellan für meinen weitoren de-

schäftsbereich enthalten. De die Planstellcn der in Betracht

konnenden Beamten ohnehin aus den Einselplänen der Fachres-
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sorts, wo sie bis sum Jahre l942 als Kapitel 1 P ausgebracht

waren, horeusgenommen und ab l943 in dem besonderen Anhang

zum Roichahauahalt vereinigt worden sind, stellt die von mir

beabsichtigte Maßnahme mur den folgeriohtigen Abschluß einer

notwendigon Entwicklung dar.

Unter Zugrundelegung dieser Gedankengänge habe ich die Ange-

legenteit mit Vertretern des Reichafinansministeriuns und mit

Reichnninioter und Ghef der Reichakanalei Dr. Lammers erür-

tert. Sowohl Reichaminister Gref Schwerin vErosigk ale auch

Reichuminister und Ghef der Reichekanzlei Lammers sind grund-

sätalich cinverstanden. Beide hielten es nicht für swockmäßig.

sümtliche Obersten Reichsbehörden su'beteiligen, waren viel-

mehr der Meinung, daf es geniigen wirde, wenn die Angelegen-

heit, bovor aie dem Pührer zur Entschoidung vorgelegt wird,

mit Ihnen in Ihrer Bigenschaft als Generalbevollmichtigter

für die Reichsverwaltung erörtert wüirde. Diesen Zweck dient

mein Schreiben. Ich bitte Sie, Reichsrührer, heralich, im In-

toresse der in Bühmen wnd Mühren zu leistenden Arbeit daftr

einsutreton, daß air ein einheitlioher - ausachließlich auf

die Reichabalange in Protektorat ausgezichteter - Beamtenkör-

per zur Verftgung steht. Um einerecite das Intoresse der Fach-

minister an don auf meinon Hauahaltaplan su tiberrührenden Be-

amten aufreoht su erhalten wnd anderseits diosen Beamten eine

Rückkchr in ihre Heimatvarwaltung su erleichtchn, bin ich be-

reit, bei Befürderungen von Besmten des höheren Dienstes mit

don Fachminiatern ins Denahmon su treten, soweit die fragli-

chen Planstellen nicht in meinem Ministeriun (Kapitel 1), son-

dern in moinem weiteren Geschäftubereioh (Kapitel 2) vorgese-

hen sind. Es soll fexner fir die Heimatressorts die Müglich-

keit bestchen, die einzelnan Boamten nach finfjühriger Tätig-

keit in Protektorat fur den Bineats in ihrem Geschäftabereich

zurtlckzufordern. Dieee Frist soll für die bereito in meinam

Geschäftabereioh tätigen und nunmachr su überflihrenden Beemten

vom Zeitpunkt der Ausbringung von Kapitel 2 meines Raushalts
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an Laufen. Iah glaube, deß demit auch den Belangon der Fuch-

minister suareichend Recloiung gotrsgen iet und gogon die von

mir'beantregte Löeung keine grundsätslichen Bedenkon beate-

hen künnen. Ich wäre Ihncn, Reichnführer, zu Denk verbundon,

wenn Sie Reicheminister Lemners gegentiber Ihr Einveretändnis

su der beabeichtigten Mafnahme baldiget erklären würden. Die

Angelegenheit iat insofern schr eilbedttrftig, als mcin Eeus-

halt mit virkung vom 1.4.lg44 verabschiedet werden sell.

TIOTTTHTTOH

Stota Dr

ASS81

4.)
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Der Deutsche Staatsminister

23. März 1944.

für Böhmen und Mühren

(pod.)

St.l. 148 b/114 a/44.

303.

UV

negeln E tedon dtirdoadozid

(.

Vlfkx d deattenkdariokal aroH

4.)

An Herrn

V18

Reicheminister und

pdaztaley

Chef der Reichskanslei Dr. Lamders,

Feldquartier.

ol u

Sehr verehrter Herr Reichsminister !

In Sachen Aufstellung eines Heushaltsplanes für das Deutsche

Staatsministerium für Böhmen und Mähren übersende ich die

Durchschrift meiner an Reichaminister Graf Schwerin v.Krosigk

und den Reichsführer- am heutigen Tage - Zeichen Stli. 148

und 148 a/114/44 gerichteten Schreiben mit der Bitte un

Kenntnisnahme. In Anknüpiung an die mit Ihnen am 15.3.l944

gehabte Ünterredung wiederhele lch meine Bitte, sich dafür

zu verwenden, daß im Interesse eines einheitlichen Beamten-

körpers im Protektorat die bislang im Anhang A zun Reichs-

haushalt Teil P susgebrachten Planstellen auf meinen Haus-

halt überführt werden, daß ferner meine Abteilungsleiter

die m.E. allein in Betracht kommsnde Amtsbezeichnung Staats-

ministerialdirektor erhalten und daß schließlich die Erörte-

rung meines Haushaltsplanes in.Dreieräusschúßdsobald als

möglich zum Abschluß gebracht wird.

Mit verbindlichen Grüßen und

Heil Hitlert

Ihr sehr ergebener

5.)
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Herrn Reichakabinettsrat Dr. Killy,

Berlin W8,

rertoll as

)
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zur Kenntnis.
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Generalreferent für Zentralverwaltung.

Prag, den 22.März 1944

Betr.: Stellenplan.

1.)Vermerk:

Nach fernmündlicher Mitteilung von Ministerialdirektor Dr.Kluge

soll der Stellenplanentwurf ihm persönlich ausgehändigt werden.

Er ist bis l7 h in Leitmeritz im Finanzamt und ab l7 h in der

Reichsfinanzschule zu erreichen. Die Behandlung werde beschleunigt

werden, bis wann die Besprechung stattfinden könne, lasse sich

jedoch noch nicht sagen, weil die Abteilung von Ministerialrat

Leyers in Berlin mit beteiligt werden müsse. Er selbst wird die

nächste Woche wahrscheinlich in Berlin sein. Herr Delbrück wird

im Laufe nächster Woche ebenfalls dienstlich abwesend sein. Es

sei daher zweckmässig, den Entwurf möglichst bald ihm zuzusenden.

2.) Herrn

Abteilungsleiter

Wu

mit der Bitte um Kenntnis.



Stellenplan Kapitel 1

Deutsches Staatsministerium für Bëhmen und Mähren

Titel 1

Besoldungen der planässigen Beamten

Feste.Gehälter:

1 Staatsninister

Der Staatsminister hat Amtswohnung mit Geräte-

ausstattung. Er erhält 4.800,-RM Dienstaufwands-

entschädigung aus Mitteln des Titels 2.

B6: l0 Staatsministerialdirektoren

Aufsteigende Gehälter:

Gruppe A 1 a:

32 Ministerialräte

Oberlandforstmeister

33

Stellen

Gruppe A l b:

 7 Oberlandräte-Inspekteure des

Deutschen Staatsministers.

Die Oberlandräté erhalten eine

Dienstaufwandsentschädigung von

4.200,-RM. Sie haben Dienstwoh-

nung mit Geräteausstattung für

2 Enpfangsräume.

Gruppe' A 2 b :

1 Oberjägermeister

1 Oberpostrat

14 Oberregierungsräte

1 Oberregierungs- u.Schulrat

_4.Oberreichsbahnräte

21 Stelien

Gruppe-A 2 c 2 :

5 Regierungsräte

Gruppe A 2 d :

24 Amtsräte



14a.

Gruppe A 5 b :

24 Regierungsamtmänner

2 Regierungsbauamtmänner

26 Stellen

Gruppe A 4 b.l :

12 Regierungsoberinspektoren

2 Regierungsoberbauinspektoren

<

14 Stellen

Gruppe A 4 c 2 :

.

;

8 Regierungsingpektoren

Gruppe A 4 e :

4 linisterialregistratoren

Gruppe A 5 b :

3 Regierungsobersekretäre

Gruppe A 7 b :

1 Verwaltungsassistent

Gruppe A lo a:

1 Oberbotenmeister

4 Ministerialantsgehilfen

Der Oberbotenmeister erhält eine

ruhegehaltsfähige unwiderrufliche

Stellenzulage von 300,-RM.

5

Stellen

Zusammen:

162 Stellen

18220



8/

Erläuterungen zum Stellenplan Kapitel l.

Zu Gruppe A_l a 

Unter den Stellen für Ministerialräte befinden sich 2 Stellen

für Beamte, deren Plansteilen der Besoldungsgruppe A l a zur Zeit im

Reichspolizeihaushalt ausgebracht sind.

Zu Gruppe A 1 b :

Die Dienstaufwandsentschädigung für die Oberlandräte - Inspek-

teure in Höhe von RM 35o.- monatlich ergibt sich aus dem Vergleich des End-

gehaltes der Besoldungsgruppe A 2 c 1 + 5o0.-RM Sonderbezüge (RM 35o.-

Dienstaufwandsentschädigung und RM l5o.- feste Zulage) und des Ehdgehaltes

nach Besoldungsgruppe A 1 b .

Zu Gruppe A 2 b :

Für Referenten der Abteilung Verkehr und Technik und der

Abteilung Fernmeldewesen und Post sind Oberreichsbahnrat- bezw. Oberpost-

ratstellen vorgesehen worden. Es ist noch zu entscheiden, ob die Ausbringung

derartiger Stellen im Haushalt des Deutschen Staatsministers möglich ist oder

ob dafür Oberregierungsratstellen vorgesehen werden müssen.



Stellenplan Kapitel 2

Geschüftsbereich des Deutschen Staatsministers für

Böhmen und Vähren

Titel l Besoldung der planmässigen Beamten

l.Zentralverwaltungs-

a mt

Aufsteigende Gehälter:

Gruppe A 2 b :

3 Oberregierungsräte

Gruppe A 2 c 2 :

2 Regierungsräte

Gruppe A 2 d :

1 Amtsrat

Cruppe A 3 b :

5 Regierungsamtmänner

Gruppe A 4 b l :

3 Regierungsoberinspektoren

Gruppe A 4 c 2 :

l0 Regierungsinspektoren

Gruppe A 5 b :

2.Regierungsobersekretäre

Gruppe A 7 a :

4 Regierungesekretäre

Gruppe A 8 a :

1 Maschinenmeister

Er hat Dienstwohnung
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Gruppe A l0 a:

1 Maschinist

2 Ministerialamtsgehilfen

I Ministerialhausinspektor

7

Obergärtner

Stellen.

Der Ministerialhausinspektor hat eine

ruhegchaltsfähige ünwiderrufliche Stel-

Ienzulage von 3Ö0,-RM sowie Dienstwoh-

nung.

Gruppe A ló b:.

1 Amtsgehilfe

Zusammen:

37 Stellen

2. Vermögensamt

Aufsteigende Gehälter:

Gruppe A l b :

l legierungsdirektor

Gruppe A 2 b :

1 Oberregierungsrat

Gruppe A 2 c 2 :

18218

3 Regierungsräte

Gruppe A 2 d :

1 Steuerrat

Gruppe A 3 b : .

4 Regierungsamtmänner

Gruppe A 4 b 1 *

T

25 Regierungsoberinspektgren

Gruppe A 4 c 2 :

21 Regierungsinspektoren
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Gruppe A 5 b :

10 Regierungsobersekretäre

Gruppe A 7 a:

19 Regierungssekretäre

Gruppe A 8 a:

5 Regierungsassistenten

Zusammen

90 Stellen.

3. Zentralbauamt

Aufsteigende Gehälter:

Gruppe A l b:

1 Pegierungsbaudirektor

Gruppe A 2 b :

1 Oberregierungsbaurat

Gruppe A 2 c 2 :

6 Regierungsbauräta

Gruppe A 3 b :

1 Regierungsbauamtmarn

Gruppe A 4 b 1 :

3 Ragierungsbauinspektoron

Gruppe A 4 c 2 :

9 Regierungsbauinspektoron

Gruppe A 5 b :

1 Regierungsobersekretir

Zusammen:

22 Stellon.
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4.D iens t stell en d er G ber -

landräte - Inspokteure

Aufsteigende Gehälter:

Gruppe k 2 c 2 :

7 Regierungsräte

Gruppe A 4 b 1 :

7 Regierungsoberinspektoren

Gruppe A 10 b:

7 Amtsgehilfen

Zusammen:

21 Stellen.

i

:.

5.Oberste Rechnungiskontroll-

behörde

Feste Gehälter :

°Z°

Archiy

B7a:

1 Präsident

Aufsteigende Gehälter:

Gruppe A l a :

1 Ministerialrat

Gruppe A 2 c 2 :

I Regierungsrat

Gruppe A 2 d :. ,

7 Antsräte

Zusammen:

10 Stellen.

18217
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6.Geschftsbereich

des

lii n i s te ri u m s des I n n e r n

Feste Gehälter:

B7a:

2 Präsidenten

B 9:

1 Polizeipräsident

Der Polizeiprösident erhält l80o RM

Dienstaufwandsentschädigung aus Mitteln

des Tit. 2.

Aufsteigende Gehälter:

Cruppe A 1 a:

3 leitende Regierungsdirektoren

3

Ministerialräte

Polizeiprisident

Stellen

Der Polizeipräsident erhält l200 RiI

Diensteufwandsentschüdigung aus Mittein

des Tit.2.

Gruppe A 1 b:

1 Polizeipräsident

7 Regierungsdirektoren

 Stellen

Der Polizeipräsident erhält 960 RM

Dienstaufwandsentschädigung aus Mitteln

des Tit.2.

Gruppe A 2 b :

1 Oberarchivrat

2 Obernedizinalräte als Amtsürzte

l4 Oberregierungsräte

3 Oberregierungs-u.-inedizinalräte

4 Oberregierungs-u.-vermessungsräte

3 Oberregierungs-u.-veterinürräte

27 Stellen

Ein Oberregiorungsrat erhält als Leiter

ciner Polizeidirektion 960 IM Dienst-

aufwandsentschädigung aus Mitteln des

Tit. 2.
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Gruppe A 2 o 1 :
46 Rezirksdirekteren
6 Medizinalräte als Amtsärzte
i Polizeidirektor
1 Regierungs- u.Baurat
1 Regierungs- u.Vermessungsrat
5 Regierungs- u.Veterinärräte
09
Stellen
Die Bezirksdirektoren erhalten Dienst-
aufwandsentschädigung in Höhe der den
Landräten zustehenden Bezüge aus Mitteln
des Tit. 2.
Der Polizeidirektor erhält 480 RM Dienst-
aufwandsentschädigung aus Mitteln des
Tit. 2.
Gruppe A 2 c 2 :
8 Regierungsräte
3 Regierungsvernessungsräte
II Stellen
Gruppe A 2 d :
4 Amtsräte
2 Regierungsoberamtnänner
6 Stellen.
Gruppe A 3 b :
37 Regierungsamtmänner
1
Vermessungsamtnann
38 Stellen
Gruppe A 4 b 1 :
88 Regierungsoberinspektoren
Gruppe A 4 c 2 :
47 Regiorungsinspektoren
2
Vermessungsinspektoren
49
Stellen
Gruppe A 5 b :
5 Regierungsobersekretäre
Gruppe A 7 a :
13 Regierungsobersekre+äre
i Vermessungssekretär
I4 Stellen
Gruppe A 10 b:
9 Antsgehilfen
Zusammen;
325 Stellen
18216
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7.Kuraterium für Jugend-

erziehung

Aufsteigende Gehälter:

Gruppe A l b :

2 Regierungsdirektoren

Gruppe A 2 b :

1 Oberregierungsrat

Gruppe A 2 c 2

:

Regierungsräte

Gruppe A 2 d :

1 Amtsrat

Gruppe A 3 b :

1 Regierungsamtmann

Gruppe A 4 b l :

1 Regierungsoberinspektor

Zusammon:

9 Stellen.

8. Geschäftsbereich des

Justizministcriums.

Aufsteigendo Gehälter:

Gruppe A l a :

1 Ministerialrat

Gruppe A 5 b :

l Regierungsobersekretär

Zusammen:

2 Stellen.
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9. Geschäftsbereich des

Schulninisteriuns

Feste Gehälter:

B 7 a:

1 Generaldirektor der Landes-u.

Universitätsbibliathek in Prag

Aufsteigende Gehälter:

Gruppe A 1 a:

2 Ministerialräte

Gruppe A 1 b:

4 Oberschulräte

2 Oberstudiendirektoren als Leiter be-

sonders bedeutender höherer Schulon

1 Oberstudiendirektor als Leiter einer

zweizügig ausgebauten Lehrerbildungs-

anstalt

1 Regierungsdirektor, k.u.nach Bes.Gr.

A2b

Stellen

Gruppe A 2 b :

2 Abteilungsdirektoren bei der Landes-

und Universitätsbibliothek in Prag

2 Bibliotheksdirektoren

5 Regierung■räte

2 Oberregierungs-u.gewerbeschulräte

4 Oberregierungs-u.schulräte

5 Oberstudiendirektoren als Leiter von

höheren Schulen

5 Oberstudiendirektoren als Leiter von

Lehrerbidungsanstalten

I Oberstudienrat als ständigor Vertreter

des Leiters einer besonders bedeutenden

höheren Schule

1 Oberstudienrat und stellvertretender

Direktor an einer zweizügig ausgobauten

Lehrerbildungsanstalt

1 Oberstudienrat an einer zweizügig aus-

gebauton Lehrerbildungsanstalt

1 Staatlicher Oberbaurat im technischen

Schuldienst

29 Stellen

18215
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Gruppe A 2 c 1
e
i Erster Bibliotheksrat
1 Gartenbaurat
4 Oberstudienräto als Leiter von nicht voll
ausgobauten höheren Schulen
4 Oborstudienräte an höheren Schulon als
ständige Vertreter des Leiters einer
Volksschulc mit mindestens 8 Klassen
7 Oberstudienräte als ständige Vertre■er der
Leiter von Lehrerbildungsanstalten
1 Oberstudienrat an einer zweizügig ausge-
bauten L:hrerbildungsanstalt
1 Oberstudienrat als Leiter eines Studien-
seminars für das Lehramt an höheren Schu-
len
6 Oberstudienräte mit Sonderaufgabcn auf
dem Gebiet der Schulaufsicht
4 Oberstudienräte als Leiter eines Schüler-
hoims mit mindestens 40 Schülern
2 Regierungs- u.Gewerbeschulräte
13 Rogierungs- und schulräte
44
Stellen
Gruppe A 2  2 :
3 Bibliotheksräte
1 Direktor einer Landesbildstelle
4 Kustoden
i Regierungsrat
16 Schulräte
81 Studienräte
5 Staatliche Bauräto im tochnischen
Schuldienst
1 Gartonbaurat
6 Landwirtschaftsrätc an Instituten füt
den landwirtschaftlichen Untorricht
118 Stellen
Gruppe A 2. d :
1 Amtsrat
Gruppo A 3 b :
3 Hauptschulrektoren als Leiter von
Hauptschulen mit mindestons 8 Klassen
1 Regiorungeamtnann
4 Stellon
Gruppe A 3 c :
6 Hauptschulrektoren als Leiter von
Hauptschulen mit 5 - 7 Klassen
Gruppe A 3 d :
10 Hauptschulrektoren als Leiter von
Hauptschulen mit bis zu 4 Klassen



Gruppe A 4 a 2 :
3
Oberschullchror an höhoren Schulen
70 Hauptschullehrer
73 Stellen
Gruppe A 4 b l :
15 Röktoren als Leitor von Volksschulen
mit mindestens 7 Klassengerhalton eine
unwiderrufliche und ruhcgehaltsfähige
Stellenzulage von 200 RM
l0 Hauptlehrer als Leiter von Volksschulen
mit 3 - 6 Klassen
25 Stellen
Gruppe A 4 b 2 :
i Fachschuldirektorin als Leiterin einer
2 klassigen Landfrauenschule mit mindestens
3 Hauptamtlichen planmüssig angestellten
Fachschullehrerinnen mit der Anstellungs-
fähigkeit für Oberklassen an Landfraucn-
schulen.Rrhält eine ruhegehaltsfähige
Stellenzulage van 900 RM von der fünften
Dienstaltersstufe an,
1 Berufsschulüirektor als Leiter einer Berufs-
schule mit mindestens 3 hauptamtlichen Leh-
rern.Erhält eine ruhegehaltsfähige Stellen-
zulage von 900 RM von der fünften Dienst-
altersstufo an.
1.Fachschulvorsteherin einer zweiklassigen
Landfrauenschule mit weniger als 3 haupt-
amtlichen planmässig angestellten Fach--
schullchrerinnen mit dor Anstellungsfähig-
keit für Oberklassen an Landfraucnschulen,
jedoch mit mindestens noch einer Fachschul-
lehrerin neben dor Vorstehcrin. Erhält cine
ruhegehaltsfähige Stellenzulage von 400 RM
von dor dritten Dienstaltersstufe an.
2 Berufsschulvcrsteher als Leiter von Berufs-
schulon mit weniger als 3 hauptamtlichc
planmässig angestellten Berufsschullehrern,
wenn an der Schule mindestens 3o0 Schtiler
und neben dom Vorsteher wenigstens no
ein Berufsschullehrer vorhanden iat.Er-
halten eine ruhegchaltsfähige Stellonzu-
lage von 400 RM von der dritten Dienst-
altersstufc an.
6 Faohschullchrerinnen.
3 Fachschullehrerinnon mit der Angtollungs-
fähigkcit für Oborl-lasgen an Landfrauen-
schulen
6 Berufsszhullehrer
Gruppc A 4 b 2 :
2
Hilfsschullchrer
22
Stellen.
18214
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Gruppe A 4 c 2

:

3

Bibliothoksinspoltoren

2

Vorsteherinnen von einklassigen Land-

freuenschulen.. Erhalten eine unwider-

rufliche und ruhegohaltsfähige Stellen-

zulage von 200 RII

5 Alleinstehendc oder Brste Lehror an

Volksschulen nit 2 Schulklassen.Erhal-

ten einc unwiderrufliche und ruhege-

haltsfähige Stellenzulage von 300 RiI

(vgl. die Anmerkung)

1.

l0 Aileinstehende oder Brste Lehrer an

Volksschulen init 2 Schulklassen,erhal-

ton eine unwiderrufliche und nicht ruhe-

gehaltsfähige Stollenzulage von 300 RM

(vgl.die Anmerkung)

30 Alleinstehende Lehrer oder Erste Iehrer

an Volksschulen nit zwei Schulklassen.

Erhalton eine widorrufliche und nicht-

ruhegehaltsfähige Stellenzulage von

200  (vgl.die Anmerlung).

170 Volksschullehrer

8 Lohrerinnen der landwirtschaftlichen

Haushaltungskunde bezw. für hauswirt-

schaftlichen Gartenbau an Landfrauen-

schulen und an den Mädchenabteilungen

er Landwirtschaftsschulon.

228 Stellen

Zusammen

571 Stellen.

Erlüiuterungen zu A 4 c 2 :

Vergl.Fussnote 9 der Besoldungsgruppe A 4 c 2 dor

Reichsbesoldungsordnung A.
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l0.Gie schi ft sbe re ic h K u l t urp o l i ti k
Aufsteigonde Gehältor:
Gruppe A 2 c 2 :
1 Verwaltungsdirektor der deutschen
Theator in Prax.
ll.Gcschiftsbcreich des linisteriuns
für W i r t s c ha f t und A r b e i t :
Aufsteigonde Gehälter:
Gruppe A l a :
2 leitondc Regierungsdirektoren
o
Ministorialrito
Stellen
Gruppe A l b :
6 Regierungsdirektoren
Gruppe A 2 b :
30 Oberregierungsräte
2 Oberregierungs- u.-medizinalräte
1
Regierungsgecloge
33
Stellen
Gruppe A 2 c 2 :
32 Regierungsrite
1 Regierungsmedizinalrat
33 Stellen
Gruppe A 2 d :
6 Amtsräte
1 Regierungsoberantmann
7 Stellen
Gruppe A 3 b :
36 Regierungsamtmänner
Gruppe A 4 b l :
87 Regierungsoberinspektoren
Gruppe A 4 c 2
ferungsinspektoron
Gruppe A 5 b :
2 Regierungsobersekrotäre
Gruppe A 7 a :
6
3Regiorungssekretäre
©
.
2
Verwaltungssekrotäre
e
5
Stollen
Gruppe A 10 b:
1 Amtsgehilfo
Zusammen:
256 Stöllen.
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l2. Statistisches Zcntralamt

Aufsteigende Gehälter:

Gruppe A l a :

1 Leitender Regierungsdirektor

Gruppe A 2 b :

3 Oberregierungsräto

Gruppe A 2 c 2

:

i Regierungsrat

Gruppo A 2 d :

1 Amtsrat

Gruppe A 3 b :

2 Regierungsantmänner

Gruppe A 4 b l :

4 Regierungsoberinspektoren

Zusammen:

18 Stellen.

l3.oberste Preisbehörde

Feste Gohälter:

B 7a:

1 Prüsident

Aufsteigende Gehälter:

Gruppe A l a :

1 Ministerialrat

Gruppe A l b :

1 Regierungsdirektor

Gruppe A 2 b :

3 Oberregierungsräto

Gruppe A 2 c 2

:

3 Regierungsräte

Gruppe A 2 d :

I Amtsrat

Gruppe A 3 D 1

1 Regierungsamtnann

Gruppe A 4 b 1:

1 Regierungsoberinspektor

Zusammen:

12 Stellen.
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l4. Gcschiftsbereich desMinistcrit a =
für Land- und Forstwirtschaft.
Aufsteigendc Gehältor:
Gruppe A l a:
2 Ministerialräte
Gruppe A l b:
2 Landforstmeister
2 Regierungsdiroktoren
4
Stellen
Gruppe A 2 b :
5 Oberforstmeister
5 Oberregierungsräte
2
Oberregierungs-u.-landwirtschaftsräto
I2
Stellen
Gruppe A 2 c l :
1 Oberforstmeister
Gruppe A 2 c 2 :
22 Forstmoister
5 Regierungsräte
:2
Regierungs-u.Landwirtschaftsräte
29
Stollen
Gruppe A 2 d :
2 Antsräte
Gruppe A 3 b :
4
Forstamtmënner
2
Rogierungsamtmänner
6
Stellen
Gruppe A 4 b l :
5
Oberförster
2 Regierungsoberinspektoren
L.
Stellen
Gruppe A 4 c 2 :
1 Forstschuloberlehrer
2 Regierungsinspektoren
1
Rentneister
4
Stellen
Gruppe A
3 Oberforstwarte
1 Verwaltungssekretär
4 Stellon
Zusammen
71 Stellen.
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15.
Ge sc hüfts bc re ic h
des
F i.nan z min iste ri um e :
Aufsteigende Gehälter:
Gruppe A l a:
4 Finanzpräsidenton
i leitender Regiorungsdirektor
3
Ministerialrüte
Stellen
Gruppe A 1 b:
1 Regierungsdircktor
Gruppe 4 2 b :
11 Oberregierungsräte
Gruppe A 2 c 2:
7 Regierungsräte
Gruppe A 2 d :
3
Amtsräte
2
Zollräto
5  Stlen
Gruppe A 3 b :
4 Regierungsamtmänner
Gruppe A 4 b 1 :
l0 Rogierungsoberinspektoren
2 Verwaltungsinspektoren
12 Stellen.
Zusammen:
48 Stellen.
16.Geschäftsbereich dos Ministo-
riums für vcrkehr undTechnik:
Aufsteigende Gehälter:
Gruppe A l a:
1 Ministorialrat
Gruppe A 1 b:
7 Rcgierungsdirektoron bezw.
Regierungsbaudirekt ren
Gruppe A 2 b :
4
Oberregierungsräte
3
Oberregierungs- u.-bauräte
7
Stellen
Gruppe A 2 c 2:
4
Regierungsräto
4
Regierungsbauräte
è
Stollen
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Gruppe A 3 b :
5 Regierungsamtmänner
4 Regicrungsbauantminner
Stellen
Gruppo A 4 b 1:
6 Regierungsoberinspektoren
5
Regierungsoberbauinspektoron
II
Stellen
Gruppe A 4 0 2 :
3
Regierungsinspekt ren
T
Regierungsbauinspektor
4 Stellen
Gruppe A 5 b :
1 Regierungsobersekretär
Gruppo A 7 a :
1 Regierungssokretär
4
zusammen:
49 Stellen.
l7. Geschäftsbcreichs
des
Bodcnanteg:
Poste Gehälter:
B 7 a :
1 Prüsident
chie
Aufsteigendo Gehäl
te
Gruppe Λ l a :
1 leitender Regierungsdirektor
Gruppe A l b:
1 Landforstmeister
Gruppe A 2 b :
1
Oberregierungs-u.-landwirtsohafisrat
1I
Stellen.
Gruppe i 2 c l :
2 Forstmeister
Gruppe:A 2 c 2 :
17 Forstmeister
Rogierungsräte
20
Stellen



to

Gruppe A 2 d :

4 Antsräte

UH

Verwaltungsoberamtnann

Stellen

Gruppe A 3 b:

7 Forstantnänner

i Rogierungsantnann

 Stellen

Gruppe A 4 b l :

8 Oberförster

2 Regierungsoberinspektoron

T0 Stellen

Gruppe A 4 c 2 :

3 Regierungsinspektoren

6 Revierförster

9 Stellen

Gruppe A 7 a:

3 Obcrforstwarte

Gruppe A 8 a:

4 Forstwarte

Zusammen:

76 Stellen

Insgesant: (32+90+22+21+1o+325+9+2+571+1+256+9+12+21+48+49+76)

= 1 609 Stellen.



Erläuterungen zum Stellenplan Kapitel 2.

Im Stellenplan Kapitel 2 sind die Planstellen derjenigen Beamten ausgebracht,

die in den dem Deutschen Staatsministerium nachgeordneten Reichsdienststellen

sowie in den autonomen Zentralbehorden und deren Geschäftsbereich tätig sind.

Die Reihenfolge der Unterabschnitte bestimmt sich hiernach und nach der

Gliederung des Deutschen Staatsministeriums.

Zu Ziffer l:

Diejenigen Verwaltungsangelegenheiten, die bisher im Generalreferat

Zentralverwaltung bearbeitet wurden, aber nicht an eine Erledigung in der

obersten deutschen Instanz gebunden sind, sind aus dem Deutschen Staatsmini

sterium herausgenommen und einem zu diesem Zwecke geschaffenen " Zentralver-

waltungsamt beim Deutschen Staataministerium* übertragen worden. Es handelt

sich dabei um Teile des bisherigen Hauptbüros, um die Bearbeitung der gesamten

Angestelltenangelegenheiten und der gesamten Besoldungsangelegenheiten der zum

Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministeriums gehörenden Bediensteten,

die Oberkasse und die damit zusammenhängende Kassenaufsicht, sowie die

Vorprüfungsangelegenheiten. Beim Zentralverwaltungsamt sind auch die Stellen

derjenigen Beamten ausgebracht worden, die zu anderen Behörden oder Parteidienst-

stellen auf längere Dauer abgeordnet sind, ohne dass für sie dort Planstellen

bereit stehen. Es handelt sich um 5 Stellen für das Büro des Reichsprotektors

l Regierungsamtmann

(1 Oberregierungsrat, l Amtsrat,/2 Ministerialantsgehilfen) sowie um 2 Stellen

für bei der Parteikanzlei in München befindliche Beamte ( 1 Oberregierungsratg

1 Regierungsrat).

Zu Ziffer 28

Der ständig anwachsende Arbeitsanfall beim Vermögensamt macht eine

Erweiterung des Personalbestandes erforderlich.

Zu Ziffer 58

Neben der Prüfungstätigkeit, die der Obersten Rechnungskontroll-

behörde auf Grund einer mit dem Rechnungshof des Deutschen Reichs getroffenen

Vereinbarung hinsichtlich der Ausgaben der Reichsauftragsverwaltung obliegt,

hat die Arbeit dieser Behörde vor allem auch der Kontrolle der Wirksamkeit der

Reichsaufsicht in den verschiedenen autonomen Verwaltungszweigen zu dienen.

Hierzu ist eine grosse Anzahl höher qualifizierter deutscher Prüfungskräfte

erforderlich.

0

Zu Ziffer 6:

Die Planstellen betreffen des Ministerium des Innern, das Landes-

vermessungsamt Böhmen und Mähren, das militärische Katastralvermessungsamt, die

Landesbehörden Prag und Brünn, die Bezirksbehörden und Polizeibehörden sowie die

deutschen Gesundheitsämter.
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Die Leitung der Landesbehörden in Prag und Brünn liegt faktisch

in den Händen der Landesvizepräsidenten, Sie als Landespräsidenten einzusetzen,

ist aus politischen Gründen nicht möglich. Ihre politische und administrative

Verantwortung entspricht aber voll der des Behördenleiters selbst. Es ist

notwendig, dies auch in der Bewertung ihrer Planstellen zum Ausdruck zu bringen.

Ich halte für sie mindestens B 7 a - Stellen (mit der Bezeichnung "Präsidenten

im Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministers*) für erforderlich,

Die Polizeipräsidentenstellen sind für Prag B 9. Brünn A l a

und Mähr.Ostrau A l b vorgesehen.

Den deutschen Bezirkshauptmännern ("Bezirksdirektoren") stehen

im Gegensatz zu den Landräten im übrigen Reichsgebiet keine höheren deutschen

Beamten cl: Vertreter zur Verfügung. Ihre Vertreter sind in wichtigen und

vertraulichen Angelegenheiten die leitenden Bürobeamten der Reichsauftragsverwal-

tung. Für die Leitenden Bürobeamten bei den Bezirkshauptmännern mit erweitertem

Geschäftsbereich sind aus diesem Grunde (14) A 3 b - Stellen gerechtfertigt.

Das entsprechende gilt für die Leiter der Reichsauftragsverwaltungen bei

grösseren tschechisch geleiteten Bezirksbehördeh,für die ebenfalls (4) A 3 b -

Stellen vorgesehen worden sind.

Zu Ziffer 7:

Dem Kuratorium für Jugenderziehung obliegt die wichtige und für die

politische Haltung der kommenden tschechischen Generation entscheidende Lenkung

der tschechischen Jugend. Das Kuratorium, an dessen Spitze der tschechische

Minister Morawetz steht, wird in seiner politischen Arbeit von deutschen Beratern

unter einem Chefberater gesteuert und in seinem umfangreichen Verwaltungsapparat

(cirka 5oo Bedienstete) durch den deutschen Präsidialchef gelenkt. Es schweben

noch Erörterungen, die Stellen für die deutschen Berater im Rahmen der NSDAP

(Reichsjugendführung) auszubringen. In diesem Falle würden 1 Regierungsdirektor,

1 Oberregierungsrat und 3 Regierungsräte hier fortfallen.

Zu Ziffer 98

Die Planstellen betreffen das Ministerium für Schulwesen, die

Schulabteilungen bei den Landesbehörden, die deutschen Schulämter bei den

Bezirksbehörden, die Landes- und Universitätsbibliotheken in Prag und Brünn,

die Studienbibliothek in Olmütz, die Denkmalämter in Prag und Brünn, die

Anstalt für Vor- und Frühgeschichte in Prag, die Landesbildstelle in Prag,

die Büchereistelle sowie die deutschen Schulen,

Zu Ziffer ll:

Das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit gliedert sich entsprechend

seiner Bezeichnung in die Hauptgruppen W und A, In der Hauptgruppe W werden

neben den allgemeinen Aufgaben der Wirtschaftspolitik alle Aufgaben im Bereiche

der eigentlichen Kriegswirtschaft, in der Hauptgruppe A neben den allgemeinen

Aufgaben der Arbeitseinsatzpolitik alle Aufgaben des kriegswichtigen Arbeits-
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einsatzes selbst, die Lohnpolitik, das Sozialversicherungs- und Versorgungs-

wesen sowie die Militärversorgung zusammengefasst. Die Planstellen betreffen

ausser dem Ministerium noch die 3 Protektoratsversorgungsämter, das deutsche

Versorgungsamt und die Arbeitsämter. Letztere sind im Vergleich mit den Arbeits-

ämtern des übrigen Reichsgebietes als grössere und grösste Arbeitsämter anzu-

sprechen.

Zu Ziffer l2:

Das Statistische Zentralamt hat einen Personalbestand von rund

8oo Gefolgschaftsmitgliedern und entspricht in seiner Aufgabenstellung mehr

dem Statistischen Reichsamt als den statistischen Landesämtern. Die A l a -

Stelle ist für den kommissarischen Leiter bestimmt.

Zu Ziffer 13:

Der Preisregelung und Preisüberwachung kommt im Protektorat Böhmen

und Mähren eine ganz ausserordentliche politische Bedeutung zu. Deshalb war

in besonders verstärktem Masse eine unmittelbare deutsche Steuerung erforderlich.

Zu Ziffer l4:

Die Planstellen betreffen neben dem Ministerium für Land- und

Forstwirtschaft noch die Zentralstelle für die Forst- und Holzwirtschaft, die

Abteilung Forstwirtschaft bei den Landesbehörden und die Aufsichtsforstämter

sowie 2 deutsche Forstschulen,

Zu Ziffer 15:

Die Planstellen betreffen das Finanzministerium, die Tabakregie,

die Finanzlandesdirektionen (=Oberfinanzpräsidien) und die Steueradministrationen

(=Finanzämter).

Zu Ziffer 16s

Die Planstellen betreffen das Ministerium für Verkehr und Technik

-öffentlich technische Verwaltung sowie die technische Hauptabteilung bei den

Landesbehörden (Hochbau, Strassenbau, Wasserwesen).

Zu Ziffer 17:

Die Planstellen betreffen das Bodenamt und seine Distriktstellen,

die Generaldirektion der Forste (l4o.ooo ha Staatswald) und deren Forstdirek-

tionen und Forstämter, die Zentralverwaltung der treuhänderisch verwalteten

Forste (l8o.ooo ha) und deren Forstzwangsverwaltungen und die Generaldirektion

der landwirtschaftlichen Betriebe und Industrien.
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Der Generalreferent für Zentralverwaltung

Prag, den 18.März 1944

Herrn

Ministerialrat Dr. Gies

im H & u s e .

Betrifft: Stellenplan.

Ich übersende den beiliegenden inzwischen von Regierungsrat Arndts aus-

gearbeiteten Entwurf eines Schreibens an den Reichsminister der Finanzen nebst

Anlagen (Stellenpläne Kapitel 1 und Kapitel 2 mit Erläuterungen) als weitere Un-

terlage zu der Besprechung am Montag den 20.März 1944 mit der Bitte um einstwei-

lige Kenntnisnahme.

Aumar

afore deccene.

ton iea

linerae in merine delig

7.01 e.44.

199



32

Fragen zu Planstellenbesprechungen

Kapitel 1

a) Einige B6 Stellen auch mit Stellenzulage?

b) Um die Zahl der A1a Stellen kleiner zu halten, aus optischen Gründen

Ala-Stellen für Referenten die gelichzeitig Sektionsleiter oder Dezer-

nenten sind bei Kap. 1 ?

c) In Kap. 1 auch Ressortbezeichnungen oder nur Regierungs- usw. Stellen?

Pür Generalreferfnt V/4 Ministerialrat oder Oberlandforstmeister

(Fachbezeichnung) ?

Wieebei VII/1.u.X ?

Wie z.B.bei den Beanten des gehobenen Dienstes in der Kbteilung Il ?)

d) Stellen der Oberlandräte, der ihnen zugeteilten Regierungsräte, Regie-

rungsoberinspektoren und Amtsgehilfen im Kap.1 oder Kap.2 ?

Höhe der Stellenzulage der Oberlandräte (Differenz im Endgehalt 4.200.- RM .

350.- RM monatlich) ?

Kapitel 2

a) Ministerant:

Titel für den Leiter der Obersten Rechnungskontrollbehörde ?

b) Abteilung I:

Titel für die Landesvizepräsidenten

?

Titel für die Bezirkshauptmänner ?

IES

Stellen für Regierungskommissare ?

 a

Justizobersekretär oder Regierungsobersektetär ?

d) Abteilung III:

Oberschulrat usw. als Fachbezeichlungrenzusehen ?

Aufhebung der unterschielichen Behandlung von Schulvervaltungsbeamten

und Lehrern bezüglich Protektoratszulage ?

e) Abteilung V:

Für Oberregierungsrat von Schmoller eine A1a Stelle im Ministerium für

Wirtschaft und Arbeit oder Ala bezw. A2b im Staatsministerium ?

Planstellen für l-Sturmbannführer Rittershausen ?

Für Oberregierungsrat Stucke, siehe von Schmoller ?

Titel für Ala Stellen (Schmidt,Rieber,Stucke,Schneider) ?

Titel für den Leiter der Öbersten Preisbehörde ?

Porstamtmann usw. als Fachbezeichnung anzusehen ?
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f) Abteilung VII:

Für Beamte der gehobenen Dienstes statt z.B. Zoll- bezw. Steuerin-

spektor Regierungsinspektor ?

Bei den Finanzlandesdirektionen statt je 2 A1a , je 1 A1a und 1 A1b

Stelle (Gleichstellung der Landesbehörden) ?

Mis

g) Abteilung VIII:

Oberbaurat Saupe mit Aia in Kap.1 vorgesehen, mit gleicher Stelle als

Dezernent nach Kap. 2 ? Oder für ihn nur eine A2b Stelle im Kap. 1

(Beförderungsmöglichkeiten aus einer anderen nichtausgeschöpften

A1a Stelle) ?

Dienststelle des Nahverkehrsbevollnächtigten als selbständiger Teil oder

im Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Technik (RAV)

 vorzusehen ?

h) BdO:

Stellen mit im "Geschäftsbereich des Innenministeriums" auszubringen oder

gesondert ?

Polizeioberinspektor oder Regierungsoberinspektor ?

i) Bodenamt:

Titel für den Leiter des Bodenamtes ?

Titel für die A1a Stelle ?

Oberforstneister usw. als Fachbezeichnung anzusehen ?

X g)

Wie ist die Ausgestaltung der technischen Hauptabteilung bei den

Landesbehörden vorgesehen ?

B

Soll je ein Oberregierungsbaudirektor (Ate) ausgebracht werden ?

10S81
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DER DEUTSCHE STAATSNINISTER
für Böhmen und Mähren
Prag, den
März 1944
St.M.Z b - Haush. 4125/44
An den
Herrn Reichsminister der Finanzen
in Be r li n e
Betrifft: Stellenpläneim Haushalt des Deutschen Staatsministers für Böhmen und
Mähren.
Bezugi
Schreiben vom 3.März 1944 - St.1. 114/43/44.
Andagen:
(3fach) a) Stellenplan Kap.1
b) Stellenplan Kap.2 mit Erläutrungen
-
Ich übersende Entwürfe der Stellenpläne für Kap. 1 und Kap. 2 meines
Haushalts für das Rechnungsjahr 1944 (Einzelplan XXV b) mit der Bitte, hierüber
schon vorweg zu entscheiden. Den Haushsltsvoranschlag werde ich Ihnen sofört
nach der grundsätzlichen Klärung der schon verhandelten Fragen zugehen lassen.
Die nähere Begründung für die Gestaltung des Stellenplanes in Kap.1
hatte ich bereits in meinem früheren Schreiben und in den gepflogenen Verhemd
mündlichen Verhandlungen gegeben. Zum Stellenplan im Kap. 2 boziehe ich mich auf
das eingangs erwähnte Schreiben vom 3.ds.Mts. Folgende Punkte möchte ich noch-
mals besonders herausstellen.
AmEe
1. In den Verhandlungen ist auch
der Pewertung der Stellen für 
eingesetzten Reichsbediensteten
besetzt sind, darf keine unterschiedliche Wertung gegenüber den ordentlichen-be-
setzten Stéllen hergeleitet werden, weil es in diesen Fällen nur aus bolitischen
Gründen nicht angänglich war, diese Stellen nach aussenhin endgültig mit dem Be-
treffenden Reichsbeamten zu besetzen. Die i■ Detracht kommenden Behörden weißen
eine beachtliche Größe auf. So zählt z.B. die Oberete Preisbehörde 283 Bedien-
stete (davon 19 im höheren Dienst), die Oberste Rechnungskontrollbehörde 163 Bedien-
stete (davon 48 im höheren Dienst) und das Bodenamt einschliesslich dett nachgeord-
neten Dienststellen 1915 Bedienstete im regulierten Dienstverhältnis (davon 304
im Höheren Dienst) sowie 1961 Angestellte. D Für diese deutschen Pehördenleiter
24
lediglich Ala Stellen vorzusehen,würde die Bedeutung ihres Binsatzes nicht gerecht
werden. Ich bitte daher, für sie B7a Stellen auszubringen.
2. Die Leitung der Landesbehörden in Prag und Brünn liegt faktisch in
den Händen der Landesvizepräsidenten. Sie aasLandespräsidenten einzusetzen ist aus
politisehen Gründen nicht möglich,und Ihre politische und administrative Verant-
wortung entspricht aber voll der des Behördenleiters selbst. Es ist notwendig,
dies auch in der Bewertung ihrer Planstellen zun Ausdruck zu bringen. Ich halte
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für sie mindestens B7a Stellen fir erforderlich.

3. In den autonomen Zentralbehörden wird die früher unmittelbar vom

Reichsprotektor ausgeübte Reichsaufsicht in zweierlei Formen, die jedoch grund-

sätzlich gleich zu bewerten sind, wahrgenommen und zwar einmal durch dort ein-

gebaute und verantwortlich zeichnende Bedienstete, die in ihrer Tätigkeit éie-in

threr-#ettgkei# die dort allgemein üblichen Dienstbezeichnungen f z.B. Sektions-

leiter) führen und zun anderen durch sogenannte Dezernenten, die die Arbeit der

von ihnen beauftwegten Sektionen steuern eder ohne aus politischen Gründen nach

darlhaneruaw

aussenhin verantwortlich zeichnen. Für diese Bediensteten und ihre Hilfskräfte

WT

hatte ich ursprünglich die Weitergewährung einer Ministerilazulage beantragt. Ihre

Vertreter haben aber hiegegen bei den Haushaltsverhandlungen grundsätzliche Be-

denken erhoben, denen ich mich nicht verschliessen will. Es wirde jedoch von

ihnen die Möglichkeit anerkannt, diesen Bediensteten eine Ausfallzulage zu zahlen.

Ich bitte, bei dieser Frage zu berücksichtigen, dass ich bei der Bil-

dung des Deutschen Staatsministeriums von vornherein darauf ausgegangen bin, hier

nur einen möglichst kleinen Führungsstab zu behalten und einen sehr erheblichen

Teil der ministeriellen Zuständigkeiten der früheren Behörded des Reichspro-

tektors in den autonomen Zentralbehörden wahrnehmen zu lassen. Auf diese Weise

ist zwischen meinem Ministerium und den autonomen Zentralbehörden eine Verzah-

nung geschaffen worden, die eine unterschiedliche Behandlung der in meinem Haus

verbleibenden und der in die autonomen Zentralbehörden abgestellten Bediensteten

nicht billig erscheinen lässt. Schon allein die Tatsachey des Ausscheidens aus

meinem Ministerium bedingt für die Betreffenden ein gefühl der Deklasierung, dass

nicht durch eine finanzielle Schlechterstellung noch verstärkt werden sollte. Auch

dieser Umstand dürfte dafür sprechen in der Berhandlung der Frage möglichst groß-

zügig zu verfahren. Ich bitte dsher sich danit einverstanden zu erklären, dass die

Ausfallzulage mit der Massgabe gezahlt wird, dass sie in den erster 3 Jahren durch

das Aufrücken im Gehalt oder durch Peförderung nicht beeinträchtigt wird und erst

nach Ablauf dieser Zeit durch das Hineinwachsen inf höhere Bezüge zum Abbsu kommt.

Beüglich der für die Landes- und Univereitätsbibliothek in Prag neu be-

S  r  d e  t  t  da e

Ich darf Sie bitten, Ihre Vertreter zu den Planstellenverhandlungen

baldmöglichst nach hier zu entsenden.

2. Wvl. nach 8 Tagen
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Stellenplan
Kapitel 1
Deutsches Staatsministeriun für Böhmen und Mähren
Titel 1 Besoldungen der planmässigen Beamten
Feste Gehälter:
S
Der Staatsninister hat AmtswohnungVGeräteausstattung. Er erhält
mi.
4.80o.- RM Dienstaufwandsentschädigung aus Mitteln des Titels 2
Steats
B6: 1o ketthsministerialdirektoren
B7a: 5 Ministerialdirigenten
Aufsteigende Gehälter:
Gruppe A 1 a:
S
28 Ministerialräte
$4
1 Oberlandforstmeister
29 Stellen
Gruppe A1b:
7 Oberlandräte - Inspekteure des Deutschen Staatsministers
Die Oberlandräte erhalten eine ruhegahaltsfähige unwiderruf-
liehe Stellenzulage von 4.200 RM. Sie haben Dienstwohnung mit
Geräteausstattung für 2 Empfangsräune.
Gruppe A2b:
1 Oberjägermeister
19, Regierungsonerinspektoren
1 Oberpostrat
m 
14 Oberregierungsräte
2 Regierungsoberbauinspektoren
1 Oberregierungs- und schulrat
21 Stellen
4 Oberreichsbahnräte?
21 Stellen
Gruppe A4c2:
Gruppe A2c2:
8 Regierungsinspektoren
Regierungsräte
Gruppe A4e:
(k
Gruppe A2d:
4 Ministerialregistratoren
Gruppe A5b:
24 Amtsräte
Gruppe A3b:
3 Regierungsobersekretäre
Gruppe A7b:
24 Regierungsamtmänner
2 Regierungsbauantmänner
1 Verwaltungsassistent
26 Stellen
Gruppe A10a:
10berbotenmeister
4 Ministerialamtsgehilfen
Der Oberbotenmeister erhält
eine ruhegehaltsfähige unwider
rufliche Stellenzulage von
300.- RM
55tellen
Zusammen
176 Stellen



Stellenplan Kapitel 2
Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren
Titel 1. Besoldung der planmässigen Beamten
1. Zentralverwaltungsant
Aufsteigende Gehälter:
Gruppe A2b:
Gruppe A5b:
3À Oberregierungsräte
2 Regierungsobersekretäre
Gruppe A2c2:
Gruppe A7a:
13 Regierungsräte
4 Regierungssekretäre
Gruppe A2d:
Gruppe A8a:
1 Amtsrat
1 Maschinenmeister
Gruppe A3b:
Er hat Dienstwohnung
5 Regierungsantmänner
Gruppe A10a:
Gruppe A4b1:
14laschinist
2 Ministerialamtsgehilfen
3 Regierungsoberinspektoren
1 Ministerialhausinspektor
Gruppe A4c2:
1 Obergärtner
5 Stellen
10 Regierungsinspektoren
Der Ministerialhausinspektor hat eine
ruhegehaltsfähige unwiderrufliche Stellen-
zulege wpn 300 Rm sowie Dienstwohnung.
1 Antsgehilfe
Zusamnen
3Stellen
2. oberste Rechnungsáontrollbehörde
Peste Gehälter:
Gr. B7a:
Gruppe A2c2:
1 Ministerialdirigent
1 Regierungsrat
Aufsteigende Gehälter:
Gruppe A2d:
Gruppe A1e:
7 Antsräte
/
1 Ministerialblatt
Zusammen
10 Stellen
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3.Geschäftsbereich
des
Ministeriums
des
Innern
Feste Gehälter:
.B7a:
2 Landesvizeprisidenten
Der Polizeidirektor erhält
1 Polizeipräsident
480 Rl Dienstaufwandsentschäfi-
3 Stellen
C
gung aus Mitteln des Tit.2
Der Polizeipräsident erhält
Gruppe A2c2:
1800 Rl Dienstaufwandsentschä-
digung aus Mitteln des Tit.2
8 Regierungsräte
 Regierungsvernessungerat
Aufsteigende Gehälter:
9Stellen
Gruppe A1a:
Gruppe A2d:
1sr
3 leitende Regierungsdirektoren
3 Ministerialräte
4 Antsräte
Je t hei
1 Poliøaipräsident
2 Regierungsoberamtmänner
Yu
7 Stellen
6 Stellen
finele
Der Rolizeipräsident erhält
Gruppe A3b:
120o"Dienstaufvandsentschädi-
gung aus Mitteln des Tit.2.
37 Regierungsamtmänner
1 Vermessungsamtmann
Gruppe A1b:
38 Stellen
&
1 Polizeipräsident
beted
Regierungsdirektoren
Gruppe A4b1:
5
Comolee
8 Stellen
88 68 Regierungsoberinspektoren
hearicee
Der Polizeipräsident erhält
960 RM Die staufwandsentschä-
Gruppe A4c2:
digung aus Mitteln des Tit. 2
47 Regierungsinspektoren
Gruppe A2b:
Vermessungsinspektoren
49
Stellen
1 Oberarchivrat
2 Obermedizinalräte als Amtsärzte
Gruppe A5b:
14 Oberregierungsräte
3 Oberregoerungs-u.-medizinalräte
5 Regierungsobersekretäre
4 Oberregierungs-u.-verme sungsräte
3 Oberregierungs-u.-veterinärräte
Gruppe A7a:
27 Stellen
Ein Oberregierungsrät erhält als
 13 Regierungsober■ekretäre
Vermessungssekretär
Leiter einer Polizeidirektion
14 Stellen
960 Ri Dienstaufwandsentschädigung
aus Mitteln des Tit.2.
aO
Gruppe: A2c1:
46 Bezirkshauptmänner
9 Amtsgehilfen
6 Ledizinalräte als Amtsürzte
1 Polizeidirektór
Zusammen:
35 Stellen
1 Regierungs-u.Baurat
1 Regierungs-u.Vermessungsrat
5 Regierungs-u.Vermeeeengeräte
60 Stellen
Veterinärräte
Die Bezirkshauptmänner erhalten
Dienstaufwandsentschädigung in Höhe
der den Landräte zustehenden Bezüger
aus Mitteln des Pit.2
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4. K.uratorium für

Jug e nd e r z ie h u n g .

Aufsteigende Gehälter:

Gruppe A1b:

Gruppe A2d:

2 Regierungsdirektoren

1 Amtsrat

Gruppe A2b:

Gruppe A3b:

1 Oberregierungsrat

1 Regierungsantmann

Gruppe A2c2:

Gruppe A4b1:

3 Regienungsräte

1 Regierungsoberinspektor

Zusammen

9 Stellen

5.Geschäftsbereich desJustizministeriums

Aruppe A1a:

Gruppe A5b:

1 Ministerialrat

1 Regierungsoberselretär

oder Justizobersekretär

Zusammen- Stellen

80181
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6. Geschäftsbereich desSchulninisteriums.
Feste Gehälter:
Brappe B7a:
1 Generaldirektor des Landes- u.
Universitötsbibliothek in Prag
Aufsteiegende Gehälter:
Gruppa A1a:
2 Ministerialräte
Gruppe A1b:
4 Oberschulräte
2 Oberstudiendirektoren als
Leiter xon besonders bedeutender höherer Schulen
1 Oberstudiendirektor als Peiter
einer zweizügig ausgebildeten Lehrer-
bildungsanstelt
bauten
1 Regierungsdirekbor k.u. nach Bes.Gr.A2b
8 Stellen
Gruppe A2b:
2 Abteilungsdirektoren bei der Landes-
und üniversitätsbibliothek in Prag
2 Bibliotheksdirektoren
5 Regierungsräte
2 Oberregierungs- u.gewerbeschulräte
4berre ierungs- u schulräte
5 Btudiendirektoren als Leiter von -7 Ober-
höheren Schulen
Tdes Leiters
5 Oberstudiendirektoren als Leiter von Lehrerbildungsanstalten
[besonders
1 Oberstudienrät als ständiger VertreterTeinerLbedeutenden
höheren Schule
-
1 eberstudienratundesteflevertretender irektor an einer
zweizügigen austbbautenn Lehrerbildungeghstalt
1 Oberstudienrat an einer zweizügig ausgebáütenen Lehrerbildungsanstalt
1 Staatlicher Oberbaurat im technischen Schuldienst
29 Stellen
Gruppe A2c1:
1 Erster Bibliotheksrat
10
1 Gartenbaurat
als Leiter
4 Oberstudienrätevvon nicht voll ausgebauten höheren Schulen
4 Oberstudienräte an höheren Schulen als ständige Vertreter des
Leiters einer Volkeschule' mit mindestens 8 Klassen
7 Oberstudienräte als ständige Vertreter der Leiter von
Lehrerbildungsanstalten
1 Oberstudienrat an einer zweizügig ausgebauten Lehrerbildungsanstalt
1 Oberstudienrat als Leiter eines Studienseminars für das Lehramt
an höheren Schulen
6 Oberstudienräte mit Sonderaufgaben auf dén Gebiet der Schulaufsicht
4 Oberstudienräte als Leiter eines Schülerheims mit mindestens 40 Schülern
2 Regierungs-u.Gewerbeschulräte
13 Regierungs- und schulräte
44 Stellen
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Gruppe A2o2:
3 Bibliothekarräte
1 Direktor einer Landesbildstelle
4 Kustoden
1 Regierungsrat
16 Schulräte
81 Stidienräte
5 Staaliche Bauräte im
technischen Schuldienst
1 Gartenbaurat
6 Landw rtschaftsräte im Institut für den landwirtschaftlichen Unterricht
118 Stellen
Gruppe A2d:
1 Amtsrat
Gruppe A3b:
3 Hauptschulrektoren als Leiter von Hauptschulen mit mindestens 8 Klassen
1 Regierungsamtmann
4 Stellen
Gruppe A3c:
6 Hauptschulrektoren als Leiter von Hauptschulen mit 5 - 7 Klassen
Gruppe A3d:
10 Hauptschulrektoren als Leiter von Hauptschulen mit bis zu 4 Klassen
Gruppe A4a2:
3 Oberschullehrer an höheren Schulen
70
Mauptschullehrer
73 Stellen
Gru pe A4b1:
15 Rektoren als Leiter von Volksschulen mit mindestens 7 Klassen
Erhalten eine unwiderrufliche und ruhegehaltefähige Stellenzulage von 200 RM
10 Hauptlehrer als Leiter von Volksschulen mit 3 - 6 Klassen
25 Stellen
-uppe A4b2:
ka
1 Fachschuldirektorin als Leiterin einef Lasldfrauenschule mit mindestens 3 Haupt-
amtlichen planmässig angestellten Fachschuilehrerinnen mit der Anstellungs-
fähigkeit für Oberklassen an Landfrauenschulen Erhält eine ruhegehaltsfähige
Stellenzulage von 900 RM von der fünften Dienstaltersstufe an.
1 Berufsschuldirektor als Leiter einer Berufsschule mit mindestens 3 hauptamt-
lichen Lehrern. Erhält eine ruhegehaltsfähige Stellenzulage von 900 RM von der
fünften Dienstaltersstufe an.
1 Fachschulvorsteherin einerzweiklassigen Landfrauenschulef mit weniger als 3
hauptamtlichen planmäßig aigestellten Fachschullehrerinnen mit der Anstellungs-
fähigkett für Oberklassen an Landfrauenschulen, jedoch mit mindestens noch einer
Fachschullehrerin neben der Vorsteherin. Erhält eine rihegehaltsfähige Stellen-
zulage von 400 RM von der dritten Dienstaltersstufe an.
2 Brufsschulvorsteher als Leiter von Perufsschulen mit we iger als 3 hauptamtlichen
planmäßig angestellten Berufsschullehrern, wenn andder Schule mindestens 300
Schüler und neben dem Vorsteher wenigstens noch ein Berufsschullehrer vorhanden
ist. Erhalten eine ruhegehaltsfähige Stellenzulage von 400 RM von der dritten
Dienstaltersstufe an
6 Fachschullehrerinnen
3 Fachschullehrerinnen mit der Anstellungsfähigkeit für Oberklassen an Landfrauen-
schulen
6 Berufsschullehrer
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Gruppe A4b2:

2 Hilfsschullehrer

22 Stellen

Gruppe A4c2:

3 Bibliotheksinspektoren

2 Vorsteherinnen von eiklassigen Landfrauenschulen. Erhalten eineynwiderrufliche

und ruhegehaltsfähige Stellenzulage von 2o0 RM

5 Alleinstehende vderErster Lehrer an Volksschulen mit 2 Schulklassen. Erhalten

eine unwiderrufliche und ruhegehaltsfähige Stellenzulage von 3o0 RM (vgl.

a

10 Alleinstehende oder Erst■ Lehrer an Volksschulen mit 2 Schulklassen,erhalten

eine unwiderrufliche und²füfegehaltsfähige Stellenzulage von 3o0 RM

(vgl.die Anmerkung)

30 Alleinstehende Lahrer Lehrer oder Erste Lehrer an Volksschulen mit zwei Schul-

klassen. Erhalten eine widerrufliche und nichtruhegehaltsfähigen Stellen-

zulage von 200 RM (vgl.die Anmerkung).

170 Volksschullehrer

8 Lehrerinnen der landwirtschaftlichen Haushaltungskunde bezw. für hauswirt-

schaftlichen Gartenbau an Landfrauenschulen und an den Mädchenabteilungen

der Landwirtschaftsschulen.

228 Stellen

Zusammen

571 Stellen

Erläuterung:

Zu A4c2:

Vergl. Fußnote 9 der Besoldungsgruppe A4c2 der Reichsbsoldungsord-

nung A.

20181
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7. Geschäftsbereich Kulturpolitik
Gruppe A2c2:
1 Verwaltungsdirektor der deutschen Tehater in Prag
o enmd
8. Geschäftsbereichyfür Wirtschaf t
und
Arbeit.
AufsteigendecGehälter:
Gruppe A1a:
Gruppe A2d:
Ministerialräte
6 Amtsräte
leitende Regierungsdirektoren
1 Regierungsoberamtmann
6 Stellen
7 Stellen
Laprinee
Gruppe A1b:
Gruppe A3b:
6 Regierungsdirektoren
36 Regierungsamtmänner
4
2
Gruppe A2b:
Gruppe A4b1:
N
30 Oberregierungsräte
87 Regierungsoberinspektoren
2 Oberregierungs-u.-medizinalräte
1 Regierungsgeologe
Gruppe A4c2:
33 Stellen
40 Regierungsinspektoren
Gruppe A2c2:
Gruppe A5b:
32 Regierungsräte
2 Regierungsobersekretäre
1 legierungsmedizinalrat
33 Stellen
Gruppe A7a:
3 Regierungssekretäre
2 Verwaltungssekretäre
5 Stellen
Gruppe A10b:
1 Amtsgehilfe
r
Zusammen 256 Stellen
9. Statistisches Zentralamt
Aufsteigende Gehälter:
Gruppe A1a:
Gruppe A2d:
1 leitender Regierüngsdirektor
Amtsrat
Gruppe A2b:
Gruppe A3b:
3 Oberregierungsräte
UIet
2 Regierungsamtmänner
Gruppe A2e2:
Gruppe A4b1:
1 Regierungsrat
4 Regierungsoberinspektoren
Zusammen 9 Stellen
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10.oberste Preisbehörde
Feste Gehälter:
Gruppe A2e2:
B7a:
1 Ministerialdirigent
3 Regierungsräte
Aufsteigende Gehälter:
Gruppe A2d:
Gruppe A1a:
1 Amtsrat
1 Ministeriaarat
Gruppe A3b:
Gruppe A1b:
1 Regierungsamtmann
1 Regierungsdirektor
Gruppe A4b1:
Gruppe A2b:
T
3.Oberregierungsräte
Zusammen 12 Stellen
14.Gesehäftsbereich des linisteriums für
Land-u. Forstwirtschaft.
Aufsteigende Gehälter:
Gruppe Aa:
Gruppe A2d:
2 Ministerilaräte
2 Antsräte
Gruppe A1b:
Gruppe A3b:
2 Landforstmeister
4 Forstamtmänner
2 Regierungsdirektoren
2 Regierungsamtmänner
4 Stellen
6 Stellen
Gruppe A2b:
Gruppe A4b1:
5 Oberforstmeister
5 Oberförster
5 Oberregierungsräte
2_Regierungsoberinspektoren
2 Oberregierungs-u.-landwirtschafts-
7 Stellen
räte
Gruppe A4c2:
12 Stellen
1 Forstschuloberlehrer
Gruppe A2c1:
2 Regierungsinspektoren
1 Oberforstmeister
4 Stellen
Gruppe A2c2:
Gruppe A7a:
22 Forstmeister
5 Regierungsräte
3 Oberforstwarte
2 Regierungs-u.bandwirtschaftsräte
1 Verwaltungssekretär
b7
4 Stellen
Zusammen 71 Stellen
11 Geschäftsbereich des Finahzministeriums
eee
:
Gruppe A1a:
Gruppe Alb:
4 Finanzpräsidenten
1 Regierungsdirektor
1 leitéender Regierungsdirektor
Gruppe A2b:
3Ministerilaräte
8 Stellen
11 Oberregierungsräte
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0
Gruppe A2c2:
Gruppe A3b:
7 "egierungsräte
4 Regierungsamtmänner
Gruppe a2d:
Gruppe A4b1:
3 Amtsräte
10 Regierungsoberinspektoren
2 Zolltäte
2 Verwaltungsinspektoren
5 Stellen
12 Stellen
Zusammen 48 Stellen
1. Vernögensamt
Aufsteigende Gehälter:
Gruppe A1b:
Gruppe A4b1:
1 Regierungsdirektor
25 Regierungsoberinspektoren
Gruppe A2b:
Gruppe A4c2:
1 Oberregierungsrat
21 Regierungsinspektoren
Gruppe A2c2:
Gruppe A5b:
3 Regierungsräte
10 Regie ungsobersekretgre
Gruppe A2d:
Gruppe A7a:
1 Steuerrat
19 Regierungssekretäre
Gruppe A3b:
Gruppe A8a:
4 Regierungsantmänner
5 Regierungsassistenten
Zusammen 90 Stellen
SS
für
Verkehr
und Techm
Aufsteigende Gehälter:
a
210
dolerkrenel
Gruppe A1b:
Gruppe A3b:
Regierungsdirektoren bezw.
5 Regierungsamtmänner
Regierungsbaudirektoren
4 Regierungsbauemtmänner
9 Stellen
Gruppe A2b:
Gruppe A4b1:
O
6 Regierungsoberserpetage
inspektoren
3 Oberregierungs-u-bauräte
7 Stellen
5Regierungsoberbauinspektoren
11 Stellen
Gruppe A2c2:
Gruppe A4e2/
4 Regierun sräte
4_Begierungsbauräte
3 Regierungsinspektoren
8 Stellen
1 Regierungsbauinspektor
4 Stellen
Gruppe A5b:
1 Regierungsobersekretär
Gruppe A7a:
1 Regie:ungssekretär
Zusammen 52 Stellen
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150.
Zentralbauamt
Aufsteigende Gehälter:
Gruppe: A1b:
Gruppe A4b1:
1 Regierungsbaudirektor
3 Regierungsbauinspektoren
Gruppe A2b:
Gruppe A4c2:
1 Oberregierungsbaurat
9 Regierungsbauinspektoren
Gruppe A2c2:
Gruppe A5b:
6 Regierungsbauräte
1 Regierungsobersekretär
Gruppe A3b:
1 Regierungsbauamtmann
Zusammen 22 Stellen
16 Geschäftsbereich-des Bodenantes
Feste Gehälter:
B7a: 4 draiided
Gruppe A3b:
1 biristeriladirigent
7 Foretamtmänner
1 Regierungsamtmann
Aufsteigende Gehälter:
8 Stellen
Gruppe A1b:
Gruppe A4b1:
1 leitéader Regierungsdirektor
8 Oberförster
Gruppe A1b:
2 Regierungsoberinspektoren
10 Stellen
2 Landforstmeister
Gry
325
Gruppe A2b:
Regierungsinspektoren
7 Oberforstmeister
kowierförster
3 Oberregierungsräte
Lgtellen
1_Oberregierungs-u.-landwirtschaftsrat
411 Stellen
Gruppe A7a:
:uppe A2c1:
3 Oberforstwarte
 edd
2 Forstmeister
Gruppe A2c2:
4 Forstwarte
17 Forstmeister
3 Regierungsräte
Zusammen 76 Stellen
20 Stellen
To.
Gruppe A2d:
4 Amtsräte
1 Verwaltungsoberamtmann
5 Stellen
+1a)
325
956
1.53 Stellen
Insgesant: (37+10+305+9+2+571+1+2249+71+48+90+52+22+76) =
1.593
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Erläuterungen zun Stellenplan Kapitel 2

Zu Ziffer 1 :

Diejenigen Verwaltungsangelegenheiten die bisher im Generalreferat Zentral-

verwaltung bearbeiten wirden, aber nicht an eine Erledigung an der Obersten

deutsone Instanz gebunden sind, sind aus den Deutschen Staatsministeriun her-

ausgenommen und einem zu diesem Zwecke geschaffenen "Zentralverwaltungsamt

beim Deutschen Staatsminsiterium" übertragen worden. Es handelt sich dabei

/ um Teile des Lisherigen Hauptbüros, um die Dearbeitung der gesamten Ange-

stelltenangelegenheiten und der gesanten Besoldungsangelegenheiten der zun

Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministeriums gehörenden Bediensteten,

die ganze Oberkasse und die danit zusammenhängenden Kassenaufsicht, sowie

die Vorpüfungsnagelggenheiten. Beim Zentralverwaltungsamt sind auch die

Stellen derjenigen Beamten ausgebrecht worden, die zu anderen Behörden oder

Parteidienststellen auf längere Dauer abgeordnet sind,ohne, dass für sie

dert Planstellen bereit stehen. &s handelt sich um 4 Stellen für das Büro

des Reichsprotektors ( 1 Oberregierungsrat, 2 Ministerileamtsgehilfen) sowie

un 2 Stellen für bei der Parteikanzlei in München befindliche Beamte & 1

Oberregierungsrat, 1 Regierungsrat)

Bu Ziffer 2:

au

Neben der Prüfungstätigkeityäer Oberstevnechaungskontrollbehörde auf Grund

einer mit dem Rechnungshof des Deutschen Reichs getroffenen Vereinbarung

hinsichtlich der Ausgaben der "eichsauftragsverwaltung obliegt, hat die

Arbeit dieser *egörde vor allem auch,die Kontrolle der Wirksamkeit der

Reichsaufsicht in den verschiedenen Fer autonomen Verwaltungszweigen zu

dienen. Hierzu ist eine große Anzahl höherer qualifizierter deutscher Prü-

fungskräfte erforderlich.

Zu Ziffer 3:

Die Planstellen betreffen das Ministerium des Innern, das Landesvermessungs-

amt Böhmen und Mähren, das militärische Katastralvermessungsamt, die Landes-

behörden Prag und Brünn, die Bezirksbehörden und Polizeibehörden sowie die

deutschen "esundheitsämter. Den deutschen Bezirkshauptmännern stehen im Gegen-

satz zu den Pandräten im übrigen Reichsgebiet keine höheren deutschen Beamte

als Vertreter zur Verfügung. Ihre Vertreter sind in wichtigen und vertraulichen
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Angelegenheiten die leitenden Bürobeanten der *eichsauftragsverwaltung. Für die

leitenden Bürobeamten bei den Bezirkshauptmännern mit erweitertem Geschäftsbe-

reich sind aus diesen Grunde (14) A3b Stellen gerechtfertigt. Pas entsprechende

gilt für die Leiter der Reichsauftragsverwaltungen bei größeren tschebhisch

geleiteten Bezirksbehörden für die ebenfalls (4) A3b Stellen vorgesehen wor-

den sind.

Zu Ziffer 4

Im Kuratorium før Jugenderziehung ebliegt die wichtige und für die politi-

sche Haltung der kormenden tschechischen Generation entscheidende Lenkung

der tschechischen Jugend. Das Kuratorium an dessen Spitze der tschechische

Minister Morawete steht, wird in seiner politischen Arbeit von deutschen

Beratern unter einen Chefberater gesteuert und in seinen umfangreichen Ver-

waltungsapparat (cirka 5o0 Bedienstete) durch den deutschen Präsidialchef

gelenkt.

Zu Biffer 6:

Die Planstellen betreffen das Ministerium für Schulwesen, die Schulabtei-

lungen bei den Landesbehörden, die deutschen Schulämter bei den Pezirksbe-

hörden, die Landes- und Universitätsbibliotheken in Prag und Brünn, die

Studienbibliothek in Olmütz, die Denkmalämter in Prag und Brünn, die An-

stalt für Vor- und Frühgeschichte in Prag, die Landesbildstelle in Prag,

die Büchereistelle sowie die deutschen Schulen.

Zu Ziffer 8 :

w

Das Ministerium für Wirtschaft und Arbeitszfeedert sich entsprechend seiner

Beze6chnung in die Hauptgruppen W und A. Inrder Hauptgruppe W werden neben

LOPIA

den allgemeinen Aufgaben der Wirtschaftspolitik alle Aufgaben im Pereiche

der eigentlichen Kriegswirtschaft, in der "auptgruppe A neben den allgemeinen

Aufgaben der Arbeitseinsatzpolitik alle Aufgaben des kriegswichtigen Arbeits

einsatzes selbst, die Lohnpolitik, das Sozialversicherupge- und Versorgungs-

wesen sowie die Militärversorgung zusammengefasst. Die Planstellen betreffen

ausser dem Ministerium noch die 3 Protektoratsversorgungsämter, das deutsche

Versorgungsant und die Arbeitsämter. Letztere sind in Vergleich nit den

Arbeitsämtern des übrigen Reichsgebietes als größere und größte Arbeitsämter

anzusprechen.

Zu Ziffer 9:

ad

Das Statistische Zentralamt hat einen Personänbestand von rund 8oo Gefolg-

schaftsmitgliedern und entspricht in seiner Aufgabenstellung mehr dem Stati-

stischen "eichsamt &ls den statistischen Landesämtern. Die Aia Stelle ist

für den Komaissarischen Leiter Bestimmt.
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Zu Ziffer 10:

Der Preisregelung und Preisüberwachung kommt im Protektorat Böhmen und

Mähren eine ganz ausserordentliche politische Bedeutung zu, Geshalb war in

pesonders verstärktem Masse eine unmittelbare deutsche Steuerung erforderlich.

Zu Ziffer 11:

Die Planstellen betreffen neben dem linisterium für Land- und Forstwirt-

schaft noch die Zentralstelle$ für die Forst- und Holzwirtschaft, die

Abteilung Forstwirtschaft bei den Tandesbehörden und äie Aufsichtsforst-

ämter sowie 2 deutsche Forstschulen.

Zu Ziffer 12:

Die Planstellen betreffen das Finanzministerium, die Tabakregie, die Finanz-

landesdirektionen (= Oberfinanzpräsidien) und die Steueradministerationen

(= Finanzämter).

Zu Ziffer 13:

Der ständig wachsende Arbeitsanfall beim Vemögensamt macht eine Erweiterung

des Personanbestandes erforderlich,

Zu Ziffer 146

Die Planstellen betreffen das Ministerium für Verkehr und Technik - öffent-

lich technische Verwaltungy-, die Dienststellen des Nahverkehrsbevollmächtig-

ten und Wasserstressenbevollmächtigten sowie die technische lauptabteilung

bei det "andesbehörden (Hochbau, Strassenbau, Wasserwesen).

Zu Ziffer 16:

Die Planstellen betreffen das Bouenamt undegeime Distriktstellen, die Gene-

raldirektion der Forste (...... ha Staatswela) und deren Forstdirektionen

und Porstämter, die Zentralverwaltung der treehänderisch verwalteten Forste

(...... ha) und deren Forstzwangsverwaltungen und die Generaldirektionen

der landwirtschaftlichen Petriebe und Industriene.

88181



Generalreferent für Zentralverwaltung•

Prag, den

März 1944

Betr.: Stellenplan.

An

Herrn Ministerialrat Dr. G i e s ,

it

#t

Dr.Krieser,

I1

it

Dr.Landmann.

Beiliegend übermittletich die Unterlagen für die am Montag, den

l3. geplante Stellenplanverhandlung, wie sie nach den Weisungen

von Regierungsrat Arndts gefertigt wurden. Sie enthalten eine

Übersicht für das Generalgouvernement, eine Übersicht über die bis-

herigen Planstellen des Reichsprotektors und der P-Kapitel, eine

Gesamtzusammenstellung, gegliedert nach Abteilungen und Kapitelnin-

nerhalb des Kapitels 2, weiterhin nach Zentrale,Mittelbehörden

und Unterbehörden und schliesslich eine Zusammenstellung für jede

einzelne Abteilung.

Regierungsrat Arndts, der inzwischen an einer heftigen Angina er-

krankt ist, hat diese Unterlagen noch nicht überprüft. Sie enthalten

eine Reihe von Unklarheiten, die nicht behoben werden konnten, da

Herr Arndts zu Bett liegt und kaum sprechen kann.

Die Abhaltung der Besprechung an Montag scheint mir in Frage gestellt,

falls Herr Arndts an dieser nicht teilnehmen kann, da mir lediglich

die Meldungen der Abteilungen vorliegen, die die Grundlage für die

Einzelbesprechungen des Herrn Arndts mit den Abteilungsleitern ge-

wesen sind. Das Ergebnis dieser Besprechungen im Einzelnen ist nicht

bekannt. Die Stellenbewertungen in der Arndtsschen Zusammenstellung

weichen-wesentlich von den Listen der Abteilungsleiter ab und

es ist nicht ersichtlich, nach welchen Gesichtspunkten sie vorgenom-

men worden sind. Der Grund für die Verschiebungen scheint darin zu

liegen, dass Herr Arndts die Beförderungsstellen in ein bestimmtes

Verhältnis zu den Eingangstellen bringen musste und dass er bei

dieser Schlüsselung den Gesamtstellenplan des Verwaltungsbereichs,

nicht aber die einzelnen Abteilungen und Dienststellen für sich als
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Einheiten behandelte. Ich bitte, die beiliegenden Unterlagen

zu der Stellenplanbeeprechung mitbringen zu wollen.

Sollte mit einer baldigen Genesung von Herrn Arndts nicht zu

rechnen sein, so muss versucht werden, ohne ihn auszukomnen.

Antsrat Dröge, der die Entwicklung der bisherigen Haushalts-

pläne kennt, müsste einspringen und versuchen, in der Wohnung

von Herrn Arndts sich von diesem die erforderlichen Aufklärungen

zu holen. Die Besprechung-könnte dann natürlich noch nicht am

Montag stattfinden.

Aihum

1.818%
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Abteilung IX
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20 15

Ablauf Leichsposthaushalt
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Kap
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Bd3.
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Zus.
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Z (vorg. M (vorg.

n
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St.I.)
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F.G.

B7a

1
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2
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A1b
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A2c2

A2a

3

À.4b1

A4c2

45b

A7

A10

L

5

in Reichspolizeihayshalt
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Hanshalt des Deutschem Stanßeministers für aehmen umd mahrem.

I. Die Brriehtung des Deutmehm Staatmmimisteriume für Böhmem und

Mähren sls Oberster Reichsbehörde erferdert die dehaffune eimen melb-

ständigm Binzelplanes für dm Gesghäfesbereich dee Deutseben Smatmi-

niaterg-Zweckmässigerweise wird der Einzelplan Xxv - bisher Redahapre-

tektor in Böhmen und Mähren - als Zinzelplan den Deutsehen Shaabemini-

sters übernommen,da dieaer im wesentliahm dem früherem Emuahalt des

Reichsprotektore entsprechen wird.Die Ausgmben des Reicheprotektere umd

seines Büres sind gesondet su veranschlagem. In Frage kommen dürfte eine

Ausbringung im sinselplan I in einem besonderem Kapitel,welehe Regelung

sich aus der Stellung des Reichaprotektore ale Vertreter des rührers in

desmen Kigenechaft ala Reichsoberheupt rechsfertigem liesse.

Der Haushalt dem Deuteehen Stanbamimisters würde sieh künfßig in

2 Kapiteln gliedern - Kapitel 1 - Staatministerium -, Kapitel 2 - Ge-

schäftsbereich des Deutschen Stastaministers -.Kapitel 1 würde ausser

dem Stellemplan des Staataminiateriums die persönliehen und sächlichen

Vervaltungsauagaben des Staateministeriums,ala allgeeine Haushaitsmua-

gaben die verschiedemen,insbesondere politischem Fonds(s.B.Volkstumsfonds)

umfassen.Kapitel 2 enthielte den Stellenplan für die im Geschäftsbereich

des Deutsehen Staatministers satigen deutsehen Beamten sowie die für

die dert tätigen Reichsbediensteten erferderlichen peradnlichen Mittel,

ferher die allgemeinen Heushaltsausgaben, die im Rahmen der Reichsauf-

tragsverwaltung entstehen und vom Reieh zu erstatten sind(z.B.Füraorge-

mittel).Die sächlichem Verwaltungeaungabem der innerhalb der außonomen

Veremltung tatigen Reichnbediensteten gehen mchon jetat su Lasten der au-

tononen Verwaltung.

II. stellenplen des Stanteministeriums.

künftig wird im staateminiaterium neben den sur Bearbeitung der
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Angelegenheiten der redehesigenem Verweltung emferderliehen Kräfhen mur

eine geringere Anzahl vom Remmtem fur die Amsübung der Oberstem Reiahs-

aufmeht verbleibem.Diese-Beeehrändang auf musmchliesalich Mihrunge-

krdfte erferdere die Aushringung ven Spitsenstellen.Als Vergleichsbasia

kann mur die Regierung des Gemermigeuverementa in Bermcht komme, wobei

gowiane Abwelchumgem sich aus der moch stärkeren Zusamenfaasung im Staat

ministerium (9 Abteilungem gegemiber 13 Hauptabteilungen bed der Regie

rung des Generelgouvermeemte)reehtfertigen.

Der Stellemplam des Sémaßeministeriume wärde mebem den Stellen

des staatministera und eimes Stasbssekretirs die Planetellen der Abtei-

lungelefter, der Generalreferemten, der monetigen Heferenten,der Bürobe-

eméem und sonstigen milfakräfte umfasmen.

I einselnen sind erferderlichs

a) yür dem Leiter den "Ministeremt, Zetralvervaltung und Oberste

Rechmumgskonirelle" sowie die Abtedlungaleiter Plamatellen nash Besdr.

B 6 mit der Amtsbeseichnung "Miniaterialdirektor im Deutechen Staatmmi-

nisterium für Böhmen und Mähren", davem ein noah su bestimender Teil

mis einer widerrufliahem umd mieht ruhegehaltsfähigem Zulage von l.ooo wk

gährlich.

b) Für die Gemeralreferentem Ministerialraßstellen, für 5 von ihnen

ale Veréreter von Abteilungeleitern besonders wichtiger Abteilungen Mi-

nisterialdirigemtemstellen.

e) Für die Oberlendräte- Iaspekieure Planstellen der Bengs. A 1 

mit der Amtsbeneichnung "Oberlandrßée - Inspekteure des Deutschen Staats-

minisßers für Böhmen und Mähren". Fermer wäre ihnen zur Aufrechterhaltung

iheer Bemoldung in der bisherigem Höhe eime Zalage von 200 RM su gewäh-

rem,die sieh gogebenemfalls mue der Ministerialaulage und loo Rm monat-

liehe Reisepauschele susmmmseksen würde.

4) Für die sonetigen Referentem Oberreglerungaratstellen bemw. bei
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gehebener Stellang Mimisterialratstellem.

) yür die leitemden Bürebemmten Amtaratstellen, für die sonstigen

Bürpbemtem Reglerungeamwmmnnstelle besw.Regierungeoberinspektorstellen.

Zu a) Dée Seellung der beßreffemdem Beamtem entapricht verentwortunge-

gemles völlig der der Präsidemte der Hauptabteilumgen bei der Reglerung

des Generalgouvernements. Die Beachtung der Autonomie bedeutet gegenüber

der in Generalgouvernement verhandenen eigeen Vervaltung eher eine Er

schwerung der Arbeit.Die Amaübung der Reiehsaufaicht über tschechische

Mimiaßer bedingt eine emtspreehede Hereushebung der verantwortlichen

Abéeilungsleiter-Aufgabenmässig gestaltet sich bei der gröaseren Bedeu-

tung des Pretekéorata für das Gressdeutsche Reich die Arbeit auch sonst

schwieriger als im Generalgouvernement.

Zu b) Die seheinbare Besseretellung gegenüber dem Generalgouvernement

besteht saßsüchliah micht, weil dort zum Teil Arbeitsgebiete als Haupt-

abteilungen vorgesehm aind,die im Staatsministerium nur Generalrefe-

rate sind (Gesundheitswesen, Wirtschaft bexw.Arbeit, Forsten,Eisenbahnen).

Die straffere Zusamenfassung im Stasßaministarium musa sich demnach

dureh die Bewilligung ven einigem herausgehobenen Stellen für General-

referenten ausgleiche.

Zu e) Die Oberlandräte aind in der Reichsbenoldungsordnung bisher

noch unter Besgr. A 2 e 1 ausgebracht.Der Reiehsinister der Pinanzen

hatte swar im Rechnungajahr 1942 für die Oberlandräte als Inspekteure

A 1 b-Stellem bewilligt, jedoeh mieht unter der Beseichnung "Oberlandrat

Inspekteur", sondern als Regierungedirektoren.Hiergegen habem von ihrer

Aufgabenstellung aus gesehen enßscheidende Bedenken bestanden,sie gelten

im gl ichem Umfang für eine Amtsbeseichnung der Oberlandräte - Inspek-

teure als Mimisßerialräte. Unter entsprechender Anderung der Reichebe-

soldungsordnung münsem daher in der BesGr. A l a, die bedeutungamässig

dem Cberlandräten - Inapekteuren zugebilligt werdem muea, Stellen als

"Oberlandräte - Inspekteure des Deutschen Staataministers für Böhmen
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und Mährem" vorgenehen werdem,sehom bei der Ausbringung der A 1 b-ßtel-

len iet seitena des Reichaminiatera der Finmsen der Grundeats gehilligt

worde,die Oberlandräte in ihren früherem Bezügen nieht su schmßlern.

Aus dienem Grunde war auch sahon die Wedtergewährung der früherem Zu-

lage, wemn auch in geringerer Höhe,sugebilligt wördem.

Zu d unde) Die Stellen der senatige Referehten waren ebenme wie die

der übrigen Beamten bei der Behörde des Reichsprotekbers mieht in dessem

Haushalt, sondern in dem sogemanntem Anhang A sum Reichshaushalt, Tedl P

(früher Kapitel 1 P in den vernchiedenen Einzelplänen)ausgebraeht,Hier-

su besteht jetst keine Veranlassung mehr, vielmehr sind auch diese Stellen

im Stellenplan des Staataministeriume auszubringem.Pür die beuchränkéen,

aber dann besonders wichtigen Falle sind Oberregierungaraßstellen, für

einem Teil Ministarialratstellen erforderliah, Mtsprechend dem Charakßer

des Staatsministeriums als Oberste Reichsbehörde mülesem für die leitemden

Bürobeamten Amteratstellen vorgesehem werdem.

Die Ausbringung neuer Planstellen für das Staataministerium ist

trotz des auch für das Rechnungejahr l9as verlängertem Verboßs der Aus-

weitung der Stellenpläne sulässig,da der Geschäfesbereich des Deutsehen

Staaßsministers als auf Führererlass beruhend unter die ausdriloklichen

Ausnahmem hiervon fallt.Sofern hiersu eine Anderung der Reichsbesoldunge

ordnung notwendig wird,gilt dies auch insoweit.

III. Stellemplan des Geschäftebereichs.

Die künftig nicht mehr sum Stastmministerium,aber weiter zum Ge-

schäftsbereich des Deutschem Staataministers gehörenden Beamben,die in

den autonomen Ministerien und sonstigen Zmtralbehdrdem die sonsßigen

Aufgabem der Reichsaufsicht als deutsche Berater eder als eingebauße

Kräfte wahrnehme,werdem sweckmäsmigerwdiee mit den übrigen sum Ge-

schäftsbereich des Deutsche Staabaministeriume gehörendem, in den

Dienststellen der Reichsauftragaverwaltung bätigen Bemtem an einer Stel-

le susammengefaest. Die Planatellen aller dieser Bemmten, ob sie mun bie-

hersum Staataministerium gehörtem, in die autonome Zemtralbehdrden eder
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in die Dienatstellen mit Reicheaufergeverualtung abgenéells ware,aimd

bisher im Anhang A sum Reichshaushalt Tedl P (mit dem ührigem Rinnelpla-

nen entsprechenden Unterieilam)ausgebraeht. Der Grumd fur diese in ihrem

Grundsügen in einer Cabfbesprechung mm 19.1.1940 festgelegten Regelung.

nämlich den zum Reichapretektor abgeerdnetem Bemmten eine Verbindumg am

ihrer alten Fachverwaltung su lassen, hst aich im Laufe der Entwieklung

längst überholt, sich im übrigen für den einselnen Beamtem aueh ala ohne

Bedeutung, für die hiesige Verwaltung aber als äusserst abträglioh erwiesen.

Zur eindeutigen Klarstellung erseheint en dringead erforderliah,diese

Planstellen künftig völlig in den Hauahalt des Deutuchen Staaßeministers

einzubauen.Die Tatsache, dams auch die Planstellen der im Generalgouver-

nement tätigen Beamten in gleicher Weise im Anheng des Redehshauahalta

ausgebracht sind,kann deswegen niaht entscheidend sein,weil zür dem Ge-

nerelgouverneur ein Einzelplan des Reichshaushalts,in dm diese Plan-

stellen vorgesehen werden könnten, nicht beateht.Die für den Übergang der

Beamten auf de Haushalt des Deutschen Staatministers erferderliehe Zu-

stimmung der übrige Fachverwaltungen wäre gegebenenfalls in gemereller

Form durchzuführen.

oweit eine nur kriegsbedingte Personal-Unien zwischen einer Ta-

tigk-it im Deuteche Staataministerium und einer Tatigkeit im Gesehäfts-

bereich vorliegt,müssen -lanstelle für beide Zwecke, d.h.sowehl im Ka-

pitel 1 wie im Kapitel 2 vorgesehen werden.Beweit dagegem eine Real-Unien

gwischen beiden Pätigkeitem besteht,muss die dann an eimer Séelle mög-

lichePlanstelle dort ausgebracht werden, wo die rätigkeit bedeubungamässig

als überwiegend anzusehen ist.

Füradie Bevertung der im Kapitel 2 vorzusehenden Stellen gilt fol-

gendess

a) Für die in dem autonomen Ministerien und sonstige Zmtralbehörden

ale deutsche Berater tätigen Beamten sind Oberregierungsratstellen besw.

Regierungsdirektorstellen eder Ministerialratetellem erferderlich.

b) Für den in der aubenomen Vervaltung eingebautem Semten(s.B.
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Leiter einer Bekbiem,Abéeilungaleiter bpi den Landesbehdrde,Besirks-

haupemann,Leiter eines Arbedtemmbes,leitmden Bürobeamtm der Reichs-

aufamgeverwaltung)ist die Planstelle anzufordern, die für die entspre-

chende Tätigkeit im dbrigen Reichagebiet vorgesehm ist.Einen entspre-

chenden Ambels geben die Riehtliniem über die Ausgleichssulage.

Seweit die Zahlung der Ministerialmulage in Wegfall komnt - es

wäre unbedingt gerechtfertigé, den in den mubonomm Zetralbehörden tä-

tigen Bediehsteten ebenfalle eime Ministerialsulage su zahlen, da es sich

auch hier sweifelles um eine ausgenproche ministerielle Tätigkeit han-

delt -, muss den bisherigem Empfängern eine Ausfallzulage gezahlt werden.

Über die angeführten grundsätzlichen Fregen des Haushalts des

Deutsehen Staataministere sell möglichat eine Ertscheidung des Herrn

Reiahemimisters der Finanzen schen yor Einreichung bezw. Verabschiedung

des Haushaltsentwurfe rär 19a4 erreicht werden.



Vermert

64-6

Hauchalt des Deutechem Beaatmimieters fur Böhmen und Mährem

I. Die Erriehtung des Deutmehm Staatministeriume für Böbmen umd

Mähren sle Oberster Reiehsbehörde erfordert die dehaffumg eimes selb-

ständigem Binselplanes für dem Gesehäfesbereieh des Deabmehen Bmatmi-

niatere. Zueckmäesigerweise wird der Rinnelplan Xay - bisher Reichapre-

tektor in Böhmen und Mähren - als Zinzelplan den Deuteehen Staaßamini-

sters übernommem, da dieser im wesmtliehe dem fräherem Kauahalt des

Reichsprotektore entaprechen wird.Die Auegmben des Redcheprotektere und

seines Büres dind gesondes su veranschlagm. In Frege kommen dürfte eine

Ausbringung im sinzelplan I im einm besonderem Kapitel,welehe Regelung

sich aus der Stellung des Reichaprotektore ale Verkreter des Führera in

dessen Bigenechaft ala Reichsoberheupt rechefertigem liesse.

Der Haushalt des Deuteehen Staatamimiaters würde sieh kümfbig in

2 Kapiteln gliedern - Kapitel 1 - Staatministerium -, Kapitel 2 - Ge-

schäftsbereich des Deutsehen Stastaminiaters -.Kapitel 1 wärde ausser

dem Stellemplan des Staataministeriums die persönliehen und sächliehen

Verwaltungseusgaben des Staateministeriums,ala allgemeine Haushaltsaus-

gaben die verschiedemen,insbesondere politischem Fonds(s.B.Volkstumsfonda)

umfassen.Kapetel 2 enthielte den Stellenplen für die im Gesehüftsbereich

des Deutechen Staatministers tatigen detsehen Beamten sowie die für

die dort tatigen Redchsbediensteten erforderliehem persdnliehen Mittel,

ferher die allgemeinem Haushaltsaungaben, die im Rahmem der Relehsauf-

trageverwaltung entstehen und vom Reich zu erstatten sind(z.B.Füraorge-

mittel). Die sßchlichem Vervaltungeausgabem der innerhalb der mubencmen

Verwaltung tatigen Reichebediensteten gehen sehon jetst su Lasten der au-

tononen Verwaltung-

II. stellenplan des Stasteministeriume.

Künftig wird im staateministerium neben den sur Bearbeitung der
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Angelegenheisem der redehesdgenem Verveltung erferderliehen Kräften nur

outo

gerimgere Anzahl vom Bemte fur die Amadibung der Oberete Reiehs-

aufmdeht verbleiben,Diese-Besehränkung auf mussehlieealich Bihrunge-

dert die Aushringung vem Spitsemstellen.Als Vergleichebasis

kaun mur die Regiemung des Gemermigouvernements in Beéracht kommem, wobei

geviese Abwedehumgem sieh aue der moch sbärkerem Zusamemfaasung im Staat

ministerium (9 Abteilumgem gogemiber 13 Hauptabteilungem bei der Regie-

rung des Gemeralgouvernementa)reehtfertigen.

Der Stellemplan des Staaßeministeriums würde mebem den Stellen

des stamtministerm und eimes Staatsmekretäre die Planetellen der Abtei-

lungelefter, der Generalreferenten, der sonstigen "eferenten, der Bürobe-

eméem und sonstigen Milfskrärte umfassen.

Im einselnen sind erferderlichs

a) Für dem Leiter des "Ministeremt, Zmtralverwaltung und Oberste

Rechmungukontrelle" sowie die Abteilungmleiter Planstellen naeh Besür.

B 6 mit der Amtsbezeichnung "Ministerialdirektor im Deutschen Staatmi-

nisterium für Böhmen und Mähren", davem ein noah su bestimmender Teil

mis einer widerrufliahen umd mieht ruhegehaltafähige Zulage von l.O0o Rn

jährlich.

b) Pür die Gemeralreferentem Ministerialratstellen, für 5 von ihnen

als Veréreter von Abteilungsleitern besonders wichtiger Abteilungen Mi-

nisterialdirigemtenstellen.

e) Für die Oberlendräte - Inspekteure Planstellen der Besgs. A 1 a

mit der Amtsbeseiahmung *@berlandräte - Inspekteure des Deutschen Staats-

miniaters für Böhmen umd Mähren".Farner wäre ihnen sur Aufrechterhaltung

ihrer Besoldung in der biaherigen Höhe eime Zulage vom 200 kM zu gewäh-

rem, die sich gogebenemfalle mus der Ministerialaulage und loo Rm monat-

licher Reisepauschale susemmensetsen würde.

4) Pülr die sonetigen Referentem Oberregierungaratstellen bemw,bei
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gehebemer Stellang Mimiaterialretstellem.

e) Für die leitemden Bürebemmtem Améaratstellen, für die sonetigen

Bürebeemtem Reglerungeamtmannetelle beaw.Reglerumgeoberinspekterstellen.

Zu a) Die Stellung der bebreffedem Bemmtem emtsprieht verantwortunge-

gemäes völlig der der Präsidetem der Hauptabteilungen bei der Reglerung

des Gemeralgouvernements, Die Beachtung der Autonomie bedeutet-gegenüber

der im Generalgouvernement verhandenen eigemen Verwaltung eher eine Er-

sehwerung der Arbeit. Die Anaübung der Relehsaufsiaht über tschechische

Mimiaßer bedingt eime mtspreshede Hereushebung der verantwortlichen

Abéeilungaleiter.Aufgabemmässig gestaltet sich bei der gröaseren Bedeu-

tung des Preteklorata für das Grossdeutsche Reich die Arbeit auch sonst

schwieriger als im Genereigouvernement.

Zu b) Die sehedndare Besseraßel lung gegeniber dem Generalgouvernement

bestehs saßeäehlich micht,weil dort aum Teil Arbeitsgebiete als Haupt-

abteilungen vorgesehe sind,die im Staataministerium nur Generalrefe-

rate simd (Gesundheitswesen,Wirtschaft besw.Arbeit,Forsten,Eisenbahnen).

Die streffere Zusamenfassung im Stastaministarium muss sich demnach

dureh die Bewilligung ven einigen heraumgehobenen Stellen für General-

referenten ausgleiche.

Zu ) Die Oberlandräte aind in der Reichabenoldungsordnung bisher

noch unter BesGr. A 2 e l ausgebracht.Der Reiehsminiater der Finanzen

hatte mwar im Rechnungajahr 1942 für die Oberlandräte als Inspekteure

A 1 b-ßtellen bewilligt, jedeeh miaht unter der Beseichnung "Oberlandrat

Inspekteur", somdern als Regierungedirektoren.Hiergegen habem von ihrer

Aufgabenstellung ans gesehen entscheidende Bedenken bestanden. sie gelten

im gl ichen Ümfang für eine Amtsbeseichnung der Oberlandräte - Inspek-

teure als Mimisßerialräte. Unter entsprechender Anderung der Reichsbe-

soldungeordnung müssem daher in der BesGr. A l a, die bedeulungemässig

dem Oberlandräten - Inapekteuren sugebilligt werdem muss, Stellen als

"Oberlandräke - Inepekteure des Deutschen Stastaministers für Böhmen
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und Mähren" vorgesehen werdem.sehon bei der Ausbringung der A 1 b-stel-

len iet seitena des Reichminiaters der Finansen der Grundsats gebilligt

worde,die Oberlandräte in ihren früheren Bezügen nieht su schmälern.

Aus diesem Grunde war auch schon die Weitergewährung der früheren Zu-

lage, wenn auch in geringerer Höhe, zugebilligt worden.

Zu d unde) Die Stellen der sonstigem Referehten waren ebense wie die

der übrigen Beamten bei der Behörde des Reichsprotektors nieht in desmen

Haushalt, sondern in dem sogenannten Anhang A sum Reichahaushalt, Teil P

(früher Kapitel 1 P in den vernchiedenen Einzelplänen)ausgebracht, Hier-

zu besteht jetst keine Veranlassung mehr, vielmehr sind auch diese Stellen

im Stellenplan des Staataministeriums auszubringen.Pür die beschränkten,

aber dann besonders wichtigen Pslle sind Oberregierungaratstellen,für

einen Teil Ministerialratstellen erforderlich,mtsprechend dem Charakter

des Staataministeriums als Oberste Reichsbehdrde müemen für die leitenden

Bürobeamten Amtsratstellen vorgesehen werden.

Die Ausbringung neuer Planstellen für das Staatsministerium ist

trotz des auch für das Rechnungejahr l9as verlängerten Verbota der Aus-

weitung der Stellenpläne zulässig,da der Geschäftsbereich des Deutschen

Staatsministers als auf Pührererlass beruhend unter die ausdrücklichen

Ausnahmen hiervon füllt.Sofern hiersu eine Anderung der Reichsbesoldunge-

erdnung notwendig wird,gilt dies auch insoweit.

III. Stellenplan dee Geschäfiebereichs.

Die künftig nicht mehr sum Séastaministerium, aber weiter sum Ge-

schäftsbereich des Deutschem Staataministers gehörenden Beamten,die in

den autonomen Ministerien und sonstigen Zetralbehärdem die sonstigem

Aufgabem der Reichsaufsicht als deutsche Berater oder als eingebaute

Kräfte wahrnehmem, werden swechmässigerweiee mit den üfbrigen sum Ge-

schäftsbereich des Deutschen Staateministeriums gehörenden,in den

Dienststellen der Reichsauftragsverwaltung tätigen Bemtem an einer Stel-

le susammengefaest. Die Planatellen aller dieser Beamten, ob sie nun bis-

herzum Staataministerium gehörten, in die autonomem Zmtralbehörden oder
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in die Dienststellen mit Reichmeufemgevemumltung abgemells mere,aimd

bisher im Anhang A sum Redchchaushale Teil  (mit dem dhrigem Zinnelpla-

nen entsprechendem Unterieile)ausgehrmeht. Der Grumd fur diese in ihrem

Grundsdgen in einer Cabrbeaprechung mm 19.1.1ga0 festgelegten Regelung.

nämlich den zum Reichapretektor abgeerdnetem Beemten eine Verbindung

ihrer alten Faehverwaltung su lassen, hat aieh im Laufe der Eatwieklung

längst überholt, sich im übrigen für den einselnen Beamtem aueh als ehne

Bedeutung, für die hiesige Verwaltung aber ala äusmerat abbräglioh emwiesen.

Zur eindeutigen Klarstellung eraeheint ee dringend erfonderlich,diese

Planstellen künftig völlig in den Hauahait des Deutsehen Staatministers

einzubauen.Die Tatsache,dass auch die Planmtellen der im Gemeralgouver-

nement tätigen Bemtem in gleicher Weime im Anhang des Redehshaushalsa

ausgebracht sind, kann deswegen niaht entscheidend aein,weil für den Ge-

nerelgouverneur ein Einzelplam des Reichshaushalts, in dem diese Plan-

stellen vorgesehen werden könnten,nicht beateht.Die für dan Übergang der

Beamten auf dem Haushalt des Deutschen &taatsministars erferderliche Zu-

stimmung der übrigem Fachverwaltungen wäre gegebenenfalls in gemereller

Form durchsuführen.

oweit eine nur kriegsbedingte Personal-Unien zwischen einer Tä-

tigkeit im Deutschem Staataministerium und einer Tätigkeit im Gemehäfta-

bereich vorliegt,müssen -lanatellem für beide Zwacke, d.h.sowchl im Xa-

pitel 1 wie im Kapitel 2 vorgesehe werden.Beweit dagegen eine Real-Union

swischen beiden zätigkeitem besteht, musa die dann an einer stelle mög-

lichellanstelle dort ausgebracht werden,wo die rétigkeit bedeutungsmßesig

als überwiegend ansusehen ist.

Für-die Bevertung der im Kapitel 2 vorzusehenden Stellen gilt fol-

gendess

a) Für die in dem autonomen Ministerien und sonstigem Zetralbehörden

ale deutsche Berater tätigen Beamten sind Oberregierungsraßstellen besw.

Regierungsdirektorstellen eder Ministerialratstellem erferderlich.

b) Für den in der autonomem Verwaltung eingebauten Besmten(s.B.
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Leiter einer Sektien,Abteilungsleiter bpi den Landesbehörden, Benirks-

hauptmann, Leiter dines Arbdteamtes, leitemden Bürobeamtem der'Reichs-

aufbrageverwaltung)ist die Planstelle ansufordern, die für die entspre-

chende Tätigkeit im übrigen Reichsgebiet vorgesehe ist.Einen entspre-

chenden Anhalt geben die Richtlinien über die Ausgleichasulage.

Seweit die Zahlung der Ministerialzulage in Wegfall komnt - ea

wäre unbedingt gereshtfertigé, den in den autonomem Zemtralbehörden tä-

tigen Bediehsteten ebenfalla eine Ministerialsulage su zahlen,da es sich

auch hier sweifellos um eine ausgemprochem ministerielle Tätigkeit han-

delt -, muss den bisherigem Empfängern eine Ausfallzulage gezahlt werden.

Über die angeführten grundsätslichen Fregen des Haushalts des

Deutsehen Staataministers soll möglichst eine Entscheidung des Herrn

Reiahsministers der Finanzen schen vor Einreichung besw. Verabschiedung

des Haushaltsentwurfs rür 19a4 erreicht werden.
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den 4. März 1944.

Ot

M

-4. I.194

1.)

An Herrn

Ministerialdirektor Dr.Kluge,

BerlinW8,

Wilhelmplatz 1.

Sehr verehrter Herr Ministerialdirektor !

In Sachen Etat des Deutschen Staatsministeriums für

Böhmen und Mähren für das Rechnungsjahr 1944 über-

sende ich hiermit die in Aussicht gestellten Unter-

lagen.

Mit verbindlichen Grüßen und

Heil Hitler!

Ihr

Ministerialrat.

80181

2.)

Zum Vorgang.
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3. Märm 1944.

Der Deutsche Staateminister.

(p.d.)

St.M.114/43/44.

N

4. III. 1944

1.)

n Herra

Reichaninister Graf Soherin v.Kroeigk,

Berlinws,

wilhelaplate 1.

Sehr gechrter Herr Reichaminister :

In den in den letsten fagen hier geführten Haushaltever-

handlungen iet Einigkeit darüber ersielt worden, daß für

mioh und meinen Geschäftsbereich ein eigener Einzelplan

XXV b vorgesehen wird. Er soll in Kapitel l mein Mini-

sterium und in Kapitel 2 meinen sonutigen Geschäftsbe-

reich emthalten. Wie ioh in meinem Schreiben vom l7.ll.

1943 - Zeichen St.4. l60/43 ausgeführt habe, erecheint es

aus Gründen der einheitlichen Fersonalpolitik im Protek-

torat Böhuen und Kähren dringend erforderlich, die bisher

in den verschiedenen Einzelplänen vérankerten Beamten in

meinom Haushalt zusammensufassen. In Anbetraoht der

Dringlichkeit der Angelegenheit und um zeitraubende Ein-

selverhandlungen mit den Fachministern zu erübrigen, bit-

te ioh Sie, bei Herrn Reichaminister Dr.Lammere dshinge-

hend voretellig zu werden, daß eratena unter Wegfall der

bisher in den übrigen Einzelplänon (anhang A zum Reichs-

haushalt) vorgeschenen Planstellen die Stellen für die

in Protektorat benötigten Reichabeamten in meinem Haushalt
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ausgebracht werden und zweitens diejenigen Beamten in

meine Verwaltumg überführt werden, die in meinen Mini-

sterium und bei den zu meinem engeren Verwaltungsbe-

reich gehörerden Reichsdienststellen (Vermögensamt, Zen-

tralbauamt) sowie als abgestellte Reichsbedienstete in

der autonomen Verwaltung und beim Verband für Land- und

Forstwirtschaft in Böhmen und Mähren eingesetzt sind.

Hierbei werden die für mein Ministerium selbst vorgeze-

henen Beanten auf Kapitel l, die übrigen Beamten auf

Kapitel 2 zu überführen sein. Ausgenommen bleiben bei

Kapitel 2 die Angehörigen der Reichsbahn und Reichspost.

Ferner würden nioht zu überführen sein die Beamten der-

jenigen nachgeordneten Reichsbehörden und -dienetstellen,

die auch bisher nicht im Anhang A zum Reichshauahalt,

sondern auf den eigentlichen Einzelplänen der Ressorts

erscheinen (Dienststellen der Reichefinansverwaltung,

Reichsjustisverwaltung, Reichspolizeiverwaltung, Roch-

schulverwaltung, Reichsbahn und Reichspost sowie Beante

der Reichsbahn und Dienststellen von Reicheminister

Speer für die von diesem im Pretektorat unmittelbar

wahrgenommenen Aufgaben - Rüstungsinspektion, Bevoll-

mächtigter für die Bauwirtschaft).

Ich bin aber, um einerseits das Interesse der Fachmini-

ster an den nach Kapitel 2 meines Haushaltsplans abzu-

gebenden Beamten aufrecht su orhalten und diesen Beamten

     de e s

leichtern, bereit, bei Beförderungen von Beamten des

höheren Dienstes innerhalb des Kapitels 2 mit den Fach-

ministern ins Benehmen zu treten. Es soll ferner für die

Heimatreesorts die Müglicikeit bestehen, die einzelnen

Beamten nach fünfjähriger Tätigkeit im Protektorat für

den Einsats in ihrem Geschäftsbereich zurückzufordern.

Diese Friat soll für die bereits in meinem Geschäftsbe-

reich tätigen und nunmehr su überführenden Beamten vom

Zeitpunkt der Ausbringung von Kapitel 2 an laufen. Ich
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glaube, daß demit auch den Intereseen der Fachminister

ausreichend Rechnung getragen iat und gegen die von mir

beantragte Lösung keine grundsätzlichen Bedenken bestehen

können.

Um die Fertigstellung des Haushaltsentwurfs zu ermöglichen,

wäre ich Ihnen für eine beschleunigte Erledigung dankbar.

HeilHitler!

Ihr

N

II1. 1944

2.)

Durchechrift an

Herrn Minieterialdirektor Dr.Kluge,

Leitmeritz,

Reichsfinanzschule (Gebäude A),

zur Kenntnis.

whay

60181

3.)



ht

Der Deutsche Staatsuinister.

3. Märn 1944.

(p.d.)

St.M. 114 a/43/44.

Y

.  

-4. 1I1. 1944

Reichsninieter und

Chef der Reichskanzlei Dr.Lammers,

Feldquartier.

Sehr verehrter Herr Reicheminister :

Die Verhandlungen mit den Vertretern des Reichafinanzmini-

steriuma, die in der Zeit vom 29.2. bie zum 2.3.l944

atettfanden, haben zu einer snnßherung der beidereeitigen

Auffessungen geführt. Insbegondere haben die Vertreter

des Reichsfinanzministeriums Veratündnis für meine For-

derung auf Ausbringung vom B 6 - Steliem für alle Abtei-

lungaleiter meines Ministeriuma gezeigt, sodaß ich mum-

mohr erwarte, daß meinem Antrage in dieser Richtung ent-

aprochen wird. Lediglich vorsorglich bemerke ich, daß die

einhcitliche Einstufung aller Abteilungsleiter und damit

die bereits in der Gliederung des Deutschen Staatamini-

steriume für Böhmen und Mähren zum Ausdruck gebrachte

Gleichbewertung aller Abteilungen entsprechend den ihnen

gegenüberetehenden autonomen Ministerien einen dringenden

politischen Bedürfnis entsprioht, zugleich aber auch a3r

sechlichen Bedeutung nach gerechtfertigt ist.

Eine abschließende Klärung konnte jedoch nicht ersielt

werden bezüglich der Amtsbezeichnung für die Abteilunge-
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leiter meines Ministeriums, der von mir zusützlich been-

tragten Plaustellen dar Beuoldungsgruppe B 7 a und der

Modalitüten einer Ausfellsulage für die aus meinem Mini-

steriun in die autonomen Zentralbehörden abgestellten Be-

dienateten. Ioh darf hierzu meinen Standpunkt darlegen:

a) Die von den Vertretern des Reichsfinaneministeriume vor-

geschlagenen Bezeichnungen "Abteilungspräsident" bezw.

"Abteilungadirektor" sind in hies. Raum nicht angängig.

da die Bezeiohmung "präsident" durch eine übermäesige

und mißbräuchliche Verwendung in der ehemaligen tschecho-

slowakiechen Republik stark abgegriffen iet und keinerlei

Ansehen genießt, die Bezeichnung "Abteilungedirektor" aber

als ein in der hies. Privatwirtecnaft ebenfalls häufig ver-

wendeter Begriff zu völlig falechen Vorstellungen über die

Stellung der Abteilungsleiter meinee Ministeriums führen

mißte. Im übrigen wären beide Bezeichnungen für diejenigen

Abteilumgeleiter, die bereite jetst Kinisterialdirigenten

sind, euch persönlich nicht tragbar. Ich bringe die Awte-

bezeiclmung "Steataninisterialdirektor" in Vorschlag, die

mir unter den gegebenen Unständen - auch als Kennzeichmung

des Aufstiegs der genennten Ministerialdirigenten - am ge-

eignetsten eracheint, da sie preetigemäßig gegenüber der

techechischen Öffentlichkeit angemeseen ist und zugleich

in Verhältnis zu den Amtebezeichmungen sonetiger Reichsbe-

amten keinen Verwechalungen unterliegt.

b) Des weiteren lege ich Wert derauf, daß auch einigen be-

sonders befühigten und wichtige Aufgabengebiete verwalten-

den Generalreferenten meinee Ministeriums, die zur Zeit

Planstellen der Bevoldungegruppe A l a innehaben, die Mög-

lichkeit eines Aufetieges eröffnet wird. Zu diesem Zwecke

benötige ich bei äusserster Beschränkung swei bis drei

Planstellen der Besoldungsgruppe B 7 a. Ioh wäre dankbar,

wenn diesem Vunsohe - ungeachtet des nir bekennten Fehlens

derartiger Stellen in Stellenplan des Generalgouvernements -
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Rechnung getregen würde.

o) Pür die aus meinem Ministerium in die autonomen Zentralbe-

hörden abgeatellten Bediensteten haben die Vertreter des

Reichafinanzministeriums die Gewährung einer Auefallzu-

lage im üblichen Sinne zugebilligt. Ich erkenne an, deß

die Weitergewährung der Ministerialsulage an die aus

meinem Miniaterium susgesohiedenen Bediensteten grund-

sützlichen Sohwierigkeiten begegnet, bitte aber bei der

Behandlung dieses Personenkreises zu berücksichtigen, daß

schon die Tatssche der Abstellung bei den Bediensteten

ein Gefühl der Bennchteiligung hervorgerufen hat, das

nicht noch durah eine finsnsielle Sohlechterstellung ver-

stärkt werden aollte. Ee iet in Betracht zu ziehen, daß

diesa Bodionateten auoh in den sutonomen Zentralbehörden

ministerielle ufgaben wahrsunehmen haben und die dafür

erforderliche Rignung aitbringen aülseen. Durch die Über-

leitung von atwa zwei Dritteln des Bestandes der ehemaligen

Behdrde des Roichaprotektors in die autonome Verwaltung

iet dem Bostroben naoh Vereiafachung dor Reichsverwaltung

im Protaktorat so weitgehend Rechmug Beeragen worden,

daß nir eine großzügigere Behandlung dey davon betroffe-

nen Bedicnsteten am Plutze erscheint. Ich bitte daher,

darauf hinzuweiuon, daß dieven Bediensteten die Ausfall-

zulage nit der Eaßgabe gesehlt wird, daf sie in den er-

sten drei Jahren durch Aufrücken in Gehalt oder durch Be-

förderung nicht beeinträchtigt wird und erst nach Ablauf

dieser Zeit durch das Hineinwachsen in höhere Bezüge zum

Abbau gelangt.

Auch die von mir beantragte Sohaffung eines selbständigen

Stellenplans (Kapitel 2) für die in meinem weiteren Ge-

schäftabereich benötigten Beamten bedarf noch einer ab-

schliessenden Entscheidung. Ich beziehe mich insoweit auf

das in Durchschrift beigefügte Schreiben an Reichsminieter



Kh

Graf Sohwerin v.Krosigk vom heutigen Tage - Zeichen

St.M. 114/43/44.

Mit verbindlichen Grüßen und

H•ilHitler!

Thr sehr ergebemer

N

4. 1 1944

4.)

Durchschrift am

Herra Reichskebinettarat Dr.Killy,

MTT

VoBatraße 6,

zur Kenntnis.

10181

5.) Zum Vorgang.
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Herrn

Ministerialrat Dr. Gies.

Im Sektor autonone Protektoratspolizei waren Planstellen

vorgesehen:

a) für abgestellte Polizei-Verwaltungsbeamte

(Polizeipräsidenten)

b) für abgestellte unrd uniformierte Polizeibe-

amte.

Es dürfte damit zu rechnen sein, dass der Überführung die-

ser Beamten in unsere Verwaltung von Berlin aus grösste

Schwierigkeiten gemacht werden würden; da für den Herrn Staats

minister auch durch seine Eigenschaft als höherer i und

Polizeiführer die Befehlsgewalt über diese Beamten sicher-

gestellt ist, erscheint es zweckmässig, auch diese Poli-

zeibeamten von der Übernahme auf unseren Haushalt auszu-

nehmen.

Sollte dieser Meinung nicht beigetreten werden, so bitte

Yom

ich, in dem Entwurf an den Reichsminister der Pinanzen

das Wort Polizei'zu streichen.
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Meine Herren haben mir über Verlauf und Ergebnis der Ver-

handlungen berichtet. Ich freue mich, feststellen zu können, dass offen-

bar in wesentlichen Punkten eine weitgehende Annäherung der beider-

seitigen Auffassungen erzielt worden ist, insbesondere in der Frage

der Einstufung der Abteilungsleiter. Ich nehme an, dass diese Frage

keine besonderen Schwierigkeiten mehr mit sich bringen wird, zumal

meine Forderung - wie ich nochmals betone - sich in durchaus ange-

mevsenen Grenzen hält.

Zwei Fragen sind es allerdings, die mich noch besonders

berühren und

frulf
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Ferngryick an 13. 44.

Kl. Es-besteht Einverständnis, dass ein Stellvertreter

für den Deutschen Staatsminister nicht in Frage kommt.

Kl. Wurdel dort schon die Frage erörtert, ob die Stellennach

I P behandelt oder alles in den Haushalt des Deutschen

Staatsministeriums überführt werden soll ?.

. Ki. Nein. Angelegenheit müsste dem Minister vorgetragen

CEE

werden.

Kl. RFM wäre zur Überführung bereit; Wie stellt sich Reichs-

kanzlei dazu. Rückfrage an die Ressorts dürften erfor-

derlich sein. Wie stellt sich Ressort Speer dazu.

Ki. Man sollte es so ohneweiteres nicht machen, da es sich

seum eine politische Frage handelt.

.Kl. Etwa in der Weise, dass Beförderungen der Beamten im

-S

Einverständnis mit den Ressorts erfolgen und letztere

die Möglichkeit haben, die Beamten nach 3 - 4 Jahren

zurückzuziehen und durch andere zu ersetzen. Sollen

RKzl. und RFM die Sache allein machen oder soll mit

den Ressorts Fühlung genommen werden.

KI. Mit Ressorts soll Fühlung genommen werden. Man könnte

es ihnen mundgerecht machen.

Kl. Stmin. möchte die Beamten in seinem Haushalt haben,

was auch haushaltsmäßig günstiger wäre.

Ki. stimmt dieser Auffassung zu. Falls nicht alle Ressorts

zustimmen, könnte höhere Entscheidung herbeigeführt

werden.

Kl. Stmin. wäre zu gewissen Ausnahmen bereit (vielleicht

bei Ressort Speer ).

Kl. Abteilungsleiter. Stmin. wünscht Einstufung in B 6.

Ist der Meinung, ein Teil in B. 6 und ein Teil in B 7a .

Stmin. weist darauf hin, dass Stellung der einzelnen

Abteilungsleiter gleichbedeutend und Arbeitsvolumen

gleichmäßig. U.U. komme Einstufung in B 7a und Zulagen

für einige Abteilungsleiter in Frage. Stmin.weist darauf

hin, dass im Gengouv. alle in B 6. Ich glaube, wenn man

davon ausgeht, dass alle Abteilungen gleichbedeutend sind,

könne man B 6 schlucken. Amtsbezeichnung: nehme an Präßid.
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Ki. Alle zehn nach B 6 keine Bedenken. I .IH

Kl. Oberlandräte: Forderung Stmin., alle nach A 1a zu

heben. Politische Aufgaben. A 1a kommerwohl nicht in

Frage, da Aussenstellen. OLR ziemlich bedeutungsvoll.

Ki. Frage schon einmal vom Rprot. angeschnitten.

Kl. Die Stellung des OLR ist hier eingefahren. Wenn Be-

zeichnung geändert wird, keine günstigen Auswirkung

auf Bevölkerung, da der Bindruck østehen könnte,

die Einrichtung habe sich nicht bewährt. Von der

Forderung nach A 1a dürfte Stmin. nicht abgehen.

Wenn man diese Männer nach A 1a hebe, seien Beru-

fungen zu erwarten. RFM habe in dieser Frage immer

einen ablehnenden Standpunkt eingenommen. Minrat-

stellen würden dadureh entwertet werden.

Ki. Oberlandrat nicht nach A 1a. Zunächst ablehnenden

Standpunkt einnehme-n. In Berlin könnte noch darüber

gesprochen werden.

Kl. Kommt zum Ergebnis, die Frage der Einstufung der

Oberlandräte noch bffen zu lassen.:

:

Kl. Eigener Haushalt. Stmin. wünscht Unterteilung in

25 a(Rprot.) und 25 b ( Destmin.)

Ki. Keine Bedenken.
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Übersicht über die derzeitige Gliederung und Besetzung
des Deutschen Staatsministeriums für Böhmen und Mähren isxensß
B
mit höheren Beamten und- Angestellten unter Angabe der
Besoldungsgruppen bezw. der Vergütungsgruppen nach TOA
0
S
Besoldungsgruppe
S  Ministeramt, Zentralverwaltung und Oberste Rechnungskontrolle
Abteilungsbeiter: Ministerialrat Dr.Gies
- Ala
Refeent (Landrat
A
Ministeramt: Abteilungsleiter
Zentralverwaltung: Generalreferent Oberregierungsrat
Dr. Hofmann
-A2b
Oberste Rechnungskontrolle: Generalreferént Ministerialrat
Hawranek
-Ala
o.$
Referenten: Regierungsrat Arndts
-A2c2
Regierungsrat Nagel (W)
A2c2
Regierungsrat Dr.Zielke
A2c2
A handa
-A2C1
Abteilung I: Allgemeine und innere Verwaltung
o
Abteilungsleiter: Oberlandrat Dr.Frhr.v.Watter
-A2c1
Generalreferat I 1
Reichsaufsicht über die allgemeine und
innere Verwaltung des Protektorats samt
CN
*F
der Reichsauftragsverwaltung (auschliess-
lich Gesundheits-und Veterinärwesen)
IoS
*Staatshoheitsangelegenheiten des Reichs
SO.U
A
Raumordnung, Archivwesen und Sport
0
Generalreferent: Ministerialrat Dr.Landmann
-Ala
Generalreferat I 2
B
BIA-
Generalreferent: Oberregierungsrat Urbanus stdA
- A2b
Generalreferat I 3
Reichsaufsicht über das Gesundheitst
wesen des Protektorats
Deutsches Gesundheitswesen
Generalreferent: Ministerialrat Dr.Plato
-Ala
d Generalreferat I 4  of Reichsaufsicht über das Veterinär-
wesen des Protektorats
Angelegenheiten der Deutschen Tier-
ärztkammer
Generalreferent: Ministerialrat Dr.Eccard
-Ala
Generalreferat I 5
Staatsjugend
RIF
A
Generalreferent: Gebietsführer Knoop
IOT
SA-
dol.v.id dsragmusoigovedo
E
daslrot ba-
dSA-
Sava
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Generalreferat I 6smd Hochschulen
B 9
Generalreferent: Kurator Dr.Ehrlicher
Referenten:
Ministerialrat Dr.Fischer
(für Sonderaufgaben)
-Ala
Regierungsrat Söldner
-A2c2
B0am
Regierungsrat Dr.Eising (W)
-A2c 2
Abteilung II : Justitz
Abteilungsleiter: Ministerialrat Krieser
-Ala
Generalreferat II 1
Reichsaufsicht über die Straf-
justiz des Protektorats
Angelegenheiten der deutschen
aIk-
Strafjustiz
Generalreferent: Oberstaatsanwalt Dr.Nüßlein
-A2b
-SG
Generalreferat II 2
Reichsaufsicht über die Zivil-
SCS
justiz des Protektorats
Angelegenheiten der deutschen
Ziviljustiz
Generalreferent: Kammergerichtsrat Dr.Arndt (W)
-A 2 b
Generalreferat II 3
Justitiariat
Generalreferent: Abteilungsleiter
Referenten:
Erster Staatsanwalt Majer
-A2c1
Erster Staatsamwalt Dr.Ohnrich
-A2c1
Erster Staatsanwalt Dr.Herzog
-A2c1
BIA-
Abteilung III: Schulwesen
Abteilungsleiter: Ministerialrat Dr.Heckel
-A1a
Generalreferat III 1
Reichsaufsicht über die Schul-
verwaltung ud die Kultusange-
legenheiten des Protektorats
Angelegenheiten der Deutschen
BI
Akademie der Wissenschaften
Generalreferent: Oberregierungsrat Rotermund
-A2b
Generalreferat III 2
Reichsaufsicht über die Schulen
des Protektorats einschliesslich
der Lehrerbildungsanstalten,
BIA-
COS
über Volksbildung und Wässen-
S
schaft
Generalreferent: Oberschulrat Dr.Willinger
-A4b
Referenten:
Oberregierungsrat Dr.v.Both
- A2b
18156
Oberregierungs-und Schulrat
Langhans
-A2b
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Abteilung VI : Ernährung und Landwirtschaft
Abteilungsleiter Dr. Schmidt Hdtuat
Generalreferat VI 1
Reichsaufsicht über die Landwirt-
schaft und die landwirtschaftlichen
Jamux
sbrobI
Erzeugungen (Tierzucht,Acker-und
Pflanzenbau)
Generalreferent:
Abteilungsleiter
TSP
-
Generalreferat VI 2
Reichsaufsicht über die Ernährungs-
wirtschaft und öffentliche Bedarfs-
deckung
-VSP
OSNOSN
Generalreferent: Oberregierungsrat Dr.Hunecke
- A2 b
Generalreferat VI 3
Reichsaufsicht über das landwirt-
0E0
schaftliche Lehrwesen, Geld-und
Genossanschaftswesen und den Ver-
band der Land-und Forstwirtschaft
Generalreferent: Regierungsrat Niemann
-A2c2
Net
lio.  Abteilung VII: Finanz
VI - A.OT
Abteilungsleiter:Oberfinanzpräsident
Dr.Gross
- B 6
E
Generalreferat VII 1
Reichsaufsicht über die Finanz-
verwaltung des Protektorats
Generalreferent:
Ministerialrat Schmeisser
-Ala
B-
Generalreferat VII 2ioatted. Verwaltung der Zölle,Verbrauchs-
steuern und Reichsmonopole
Generalreferent: Oberregierungsrat Nissen
- A2b
Generalreferat VII 3
Reichsvermögensverwaltung
febe Generalreferentt Regierungsrat Dr.Wehlen
-A2c2
Abteilung VIII: Verkehr und Technik
BIA-
DE'DoMNTGy
Abteilungsleiter: Ministerialdirigent
Danco
-B7 a
Generalreferat VIII 1
Reichsaufsicht über das Verkehrs-
wesen des Protektorats
-VI
Generalreferent:
Abteilungsleiter
Generalreferat VIII 2
Reichsaufsicht über die techni-
-VIP
205
sche Verwaltung des Protektorats
Generalreferent: Präsidend Ruckwied
- B 8
-TSP
Generalreferat VIII 3
Nahverkehrsbevollmächtigter
VSP
Generalreferent: Oberregierungsrat Kapuste
- A2b
VSP
Generalreferat VTII 4
Wasserstrassenbevollmächtigter
dSA
ohneW. Generalreferent: Ministerialrat Hirche
-Ala
sd-28
I A.O1
PSnrON
IXI AO1
itdonel.v zetalomogätadede
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Abteilung IV: Kulturpolitik
Abteilungsleiter: Ss-Sturmbannführer Wolf
Generalreferat IV 1
Allgemeine Kulturaufgaben,
Schrifttum,Theater und Film,
Musik und bildende Kunst
EGI
3
Reichskultutkammerfragen
Generalreferent:
Oberregierungsrat Dipl.Ing.
Zankl
-A2b
Generalreferat IV 2
Propaganda
Generalareferent: Oberregierungsrat Dr.Danzmann
-A2b
dSA-
(w)
Generalreferat IV 3
S
Presse
Jaselorferonel
 Regierungsrat Dr.Wolfram
1OO
Generalreferent:
(M)
-A22
vom Wolmar
-VSCS
Generalreferat IV 4
DUT9
Rundfunk
Sender Böthmew
Generalreferent:
Intendant Thürmer
Oberregierungsrat Dr.Oehmke
- A 2b
Referenten:
-
Dr.Hanke
TO.A - IV
 8 -
990
Arthur Söhnel
TO.A - III
Abteilung V : Wirtschaft und Arbeit
sIA-
Abteilungsleiter: Ministerialdirigent
Dr.Bertsch
- B 7 a
-adoua
Tal
Generalreferat v 1
Reichsaufsicht über die Wirt-
dSA-
schaftsverwaltung des Protek-
torats sowie die Heldinstitu-
te und das Emmissionswesen ne
-VSCS
 Generalreferent: Ministerialrat ven Wedelstädt
-Ala
Generalreferat V 2
Reichsaufsicht über die Arbeits-
verwaltung des Protektorats
Generalreferent: Ministerialrat Dr.Dennler
-Ala
aa-
EXCO
- Generalfererat V 3
Reichsaufsicht über die Preis-
bildung des Protektorats
Ministerialrat Dr.v.Busse
-Ala
Generalreferent:
Generalreferat V 4
Reichsaufsicht über die Forst-
wirtschaft des Protektorats
-Alb
8 8-
Generalreferent:
Landforstmeister Pflanz
Referenten:
Oberregierungsrat Dr.v.Schmoller
-A2b
Oberregierungsrat Dr.Winkler
-A2b
dS-
EO1
a
StStrerette
A 2b
:
BIA
Oberregierungsrat Dr.Wende
A2b
SS-Sturmbannführer Ritters-
hausen
TO.A I
Stabsjägermeister v.Zenetti
TO.A III
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Befehlshaber der Ordnungspolizei
9
-
Abteilungsleiter: Ministerialrat Frhr,v.
Puttkammer
-Ala
aI-
Generalreferat fo
Reichsaufsicht über die Unifor-
mierte Protektoratspolizei und
-VSP
Protektoratsverwaltungspolizei,
dSA-
5
S
soweit nicht der Befehlshaber
der Sicherheitspolizei und des
SD zuständig ist.
Jaot bru nwf
Oberstleutnant d.Sch Spieker
-A2b
Generalreferent:
Jrebfalnganifiedda
Generalreferat 2
Luftschutz und Tedhnische
-VT
Nothilfe
-obloarteT aal zod
Oberstleutnant d.Sch.Kautsch
-A2b
Generalreferent:
Major Bogs
-A2c2
-VSP
slReferenten:axtaoy
Hauptmann d.Sch.Mehring
-A3a
.A2c2
PoleVerweRet DraKeydel
Major Hans
-VSR
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und
des SD
dSA-
-Ala
Abteilungsleiter: Ministerialrat Dr.Maurer
SOSA-
119
Generalreferat 1
Reichsaufsicht über die Nichtunifor -
mierte Protektoratspolizei und die
zugewiesenen Gebiete der Protektorats-
verwaltungspolizei
Generalreferent:
Ministerialrat Dr.Maurer
Generalreferat 2
Angelegenheiten der reichseigenen
Verwaltungspolizei
Oberregierungsrat Dr.Werner
-A2b
Generalreferent:
Referenten:
SS-Standartenführer Regierungs-
-A1b
und Kriminaldirektor Sowa
SS-Sturmbannführer Regierungsrat
Dr.Schneider
-A2c2
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Generalreferat VIII 5
Hochbauverwaltung und Bauten
des Reichs
Generalreferent: Ministerialrat Bollacher
-Ala
kos
Referenten:
Oberreichsbahnrat Grüner
-A2b
Oberregierungs-und baurat Saupe
-A2b
yO
gUs
Abteilung IX: Fernmeldewesen und Post
Abteilungsleiter: Abteilungspräsident
Dr.Müller
-Al&
Generalreferat IX 1
Reichsaufsicht über das Fernmelde-
-VSP
Hoads l.ro.b dnenduefta wesen des Prötektorats
SOSA-
Generalreferent: Oberpostrat Dipl.Ing.Paula
-A2b
-2
Generalreferat IX 2
Reichsaufsicht über das Post-
-wesen des Protektorats
Generalreferent: Oberpostrat Dr.Schauer
-A2b
Generalreferat IK 3
Deutsche Dienstpost
Generalreferent:
Oberpostrat Brinkmann
-A2b
BIA-
Referentens
Dipl.Ing.Postrat Einbeck
-A2c2
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Haushalt des Deutachen Staataministers.

Polgende Punkte waren im Reichsfinananinisterium zu klürens

1) Selbatändiger Einzelplan mit Kap. 1 - Staataminiate-

rium - und Kap. 2 - Geschiftsbereich des Deutschen

Staatsministers.

2) Bewestungsschema für Stellenplan Staateministeriums

Abteilungeleiter = B 6, zum Teil mit Zulage

Generalreferenten = A 1 a , 5 nach B 7 a ,

Referenten = A 2 b - 5 nach A 1 a ,

Oborlandräte-- Inspekteure = A 1 a mit Zulage.

3) Im Kap. 2 sigener Stellenplan für die im Goschäfte-

bereich des Deutschen Stsatsministers tätigen, ine-

besondere die in die autonome Verwaltung abgestell-

ten Reichsbeamten sur Sicherung einer einheitlichen

Pereonalpolitik. Zustimmung der übrigen Fachminister

gegebenenfalls in genereller Forn.

4) Bevertungsscheme für Stellenplen Geschäftsbereicht

Dezernenten = A 1·a beaw. A 2 b,

eingebaute Beas te = ait thrigen Reichsgebiet vergleich-

bare Stellen (siehe auch Ausgleichszulage-Riohtlinien).

5) Weiterzahlung der MiniateriaZzulage für die in die

autonomen Zentralbehörden abgestellten Reichsbeam-

ten, zumindestene Ausfallzulage.
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Zahl der Zediensteten im regulierten Dienstverhältnis bei den
Übersten rrotektoratsbehörden zua 1.Oktober 1943
Bediengtete im regulierten Dienetverhältnis
davon
Verwaltungabereich
insgesant
in Dienstklasse
Richter
Lehrkräfte
I
1. Kanzlei des Staats-
präsidenten
165
19
2. Sekretariat des
Vors. d. Reg.
16
3
1
3. Innerministerium
736
187
4. Finanzministerium
635
186
5, Justizministerium
158
37
23
6. Ministerium für
Schulwesen
498
102
58
7. Ministerium für
Volksaufklärung
290
88
46
8. Ministerium für
Wirtschaft u.Arbeit
1390
303
9. Ministerium für
Verkehr und Technik
a. Postverwaltung
304
83
b) Lisenbah ve waltung
510
199
e) öffentl.techn.Verwaltung
405
169
10. Ministerium für Land-
u.Forstwirtschaft
751
139
11. Sektion VI d.Min.
f.Land.u.Forstw.
48
12
12. Oberste Rechnungekontrollbe-
hörde
145
48
13. Oberste Preisbehörde
240
181
90
14. Bodenant f.B.u.M,
267
83
15. Statistisches Zentralant
631
35
16. Oberstes Verwaltunge-
gericht
85
43
17. Kuratorium für Jugend-
erzichung f.B.u.M.
48
13
8
7322
1795
67
1L
.



Zahl der Protektoratsbediensteten im regulierten Dienstverhältnis oderVertragsverhaltnis zum l. Oktober 194318Bedienstete im regulierten DienstverhältnisVertragsbe-Vervaltungsbereichinsgesamtdavondienetetein Dienstkl.IRichterLehrkräfte1. Kanzlei desStaatapräsidenten165196t2.Sekretariat desVors.d.Regierung16“3,Innenainisteriuma)allgemeine u.innere Verwalt.ll.1822.12633.066b)Generalkom.d.Unif.Prot.Pol.18.918164322c)Generalkom.d.WNichtunif.Prot.Pol.1.619100137Finanzministeriu12.8341.62451Juatizministe-UrEL5.940871.554n16.manisteriu f.Schulwesen41.87625239.8641.9747.Ministerium f.Volkeaufklärung3871o946278.Ministerium fWirtsch.u.Arbeit2.8845392.6949.Ministerium f.Verkehr u.Tech-nikPostverwalt.30.87640006bSisenbehnver-waltung66.2891.370148a)öffentl.techneVerwaltung9373892422Lo.Ministerium fürLand-u.Porst-wirtschaft1.285359858L1.Sektion VI des.f. Land-u.Purstwirtsch.462204173042Regierungstruppe6.8031421143.Oberste Rech-nungskontrollbeh1454818L4.Oberete Preis-behörde24090435.Bodenamt1.9153041.961L6.StatistischesZentralamt63135173L7.Oberstes Verwal-tungsgericht85-.8.Kuratorium fürJugenderziehung4813444Summe205.5378.3771.59839.94013.376
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V e r m e r k.

Betrifft: Haushalt des Deutschen

Staatsministeriums.

1.) Seit Ihrem letzten Besuch im November v.J. sind munmehr fast vier

4Maat

Monate verstrichen, ohne dass ich - ungeachtet der stets betonten

Dringlichkeit - irgendeine Äusserung des Reichsfinanzministers zu

meinen konkreten Vorschlägen erhalten hätte. Da insbesondere die

erbetene Vorentscheidung über die grundsätzlichen Fragen noch nicht

ergangen ist, mussten auch hier die Arbeiten an einem gewissen

maboff

Punkt stoppen. So geht es nicht weiter. Ich bin über die einge-

tretene Verzögerung stark befremdet und gewillt, weitere Verzöge-

rungen unter keinen Umständen hinzunehmen.

2.) Die mir vom Reichsminister und Chef der Reichskanzlei gegebene Zu-

sicherung geht dahin, dass ich einen anständigen Haushalt bekommen

solle. Diese Zusicherung muss nunmehr endlich eingelöst werden, wo-

bei meine Ansprüche ja keineswegs übertrieben sind. Ich kann darauf

fussen, dass das Protektorat zu den bestbefriedeten und -verwalte-

ten angegliederten Gebieten gehört. Der Führer hat dies mir gegen-

über bei meinem letzten Besuch ausdrücklich anerkannt. Zugleich

ist die Bedeutung des Protektorats für die Kriegführung ständig

gewachsen und weiter im Wachsen begriffen. Ich muss deshalb ver-

langen, dass der von mir gebildeten Verwaltungsorganisation auch

haushaltsmässig alle notwendigen Mittel geliefert werden. Insbe-

sondere geht es darum, die Beamtenschaft durch einen angemessenen

Stellenplan aus nun schon monatelanger Unsicherheit zu befreien und

ihren hervorragenden Leistungen gerecht zu werden. Ich halte da-

ran fest, dass für den Deutschen Staatsminister und sein Ministerium

nur billig ist, was der Regierung des Generalgouvernements zugestan-

den wurde.

3.) Mir sind Vermutungen nach der Richtung zu Ohren gekommen, als solle

von Ihrer Seite die Organisationsfrage grundsätzlich aufgeworfen

werden.

118-3h/43
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werden. Ich will deshalb schon jetzt mit Nachdruck betonen, dass

diese Frage eine politische ist und politisch abschliessend entschie-

den ist. Die jetzige Organisationsform in Gestalt der Gliederung

des Staatsministeriums, des Hineingehens in die autonome Verwal-

tung und der Reichsauftragsverwaltung beruht auf langjährigen Er-

fahrungen und hat sich - nach verschiedenen Experimenten anderer

Art - bewährt. Ich beabsichtige, nicht daran rütteln zu lassen,

und bemerke, dass die Verantwortung für eine geeignete Organisa-

tion ausschliesslich mir obliegt.

4.) Ich muss Sie dringend bitten, die Verhandlungen mit dem erforder-

lichen Verständnis für die Eigenart und besonderen Bedürfnisse

meiner Verwaltung zu führen und baldigst ein Ergebnis in Ihrem

Hause herbeizuführen, damit ich nicht in die peinliche Lage ver-

setzt werde, den Führer unmittelbar mit dieser Angelegenheit zu

befassen. Ich bin bei meiner grossen politischen Arbeitslast ein-

fach nicht in der Lage, dieses finanziell-bürokratische Problem

immer von neuem wälzen zu müssen und die zunehmende Beunruhigung

der Beamtenschaft weiter hinzunehmen.
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Befördert:
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um:
an:
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durch:
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von:
durch:
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1523 C
FELDQUARTIER,DEN 28.FEBRUAR 1944
R REICHSKANZLEI
DER REICHSMINISTER UND CHEF DER
AN DEN DEUTSCHEN STAATSMINISTER FUER BOEHMEN UND MAEHREN
HERRN SS-OBERGRUPPENFUEHRER K.H. F R A N K
0 4 -
SEHR VEREHRTER HERR STAATSMiNISTER '.
AUF IHR FERNSCHREIBEN VOM 26. D.MTS. ERWIDERE ICH,DASS ICH
S SNSE ESSEN  SE
WM GAR MR GR I RER R
REICHSMINISTER DER FINANZEN IN FUEHLUNG STEHE UND SORGE
GETRAGEN HABE,DASS DIE ANGELEGENHEIT UND ALLE MI T IHR IN
ENRNNGEN S GANENNNR
a
MIT MIR IHRER KLAERUNG UND ENTSCHEIDUNG ZUGEFUEHRT WERDEN.
MEINE ABSCHLIESSENDE STELLUNGNAHME IN DER ANGELEGENHEIT
IM GANZEN UND IN IHREN EINZELFRAGEN MUSS ICH MIR VORBEHALTEN
BIS FESTSTEHT,WELCHE AUFFASSUNGEN DARUEBER VOM REICHSFINANZ-
MINISTER UND IHNEN VERTRETEN WERDEN. DIESE KLAERUNG ERFOLGT
ZUNAECHST AM BESTEN IN UNMITTELBAREN VERHANDLUNGEN ZWISCHEN
rs
808. Hugo Bönide, Berlin W 62
St.M.TB-3g/43
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A GAR  GA I AR R

 NRI GR GIN  G IN  WN

In PRAG STATTFINDEN SOLLEN.

WENN UND SOWEIT BEI DIESEN UNMITTELBAREN VERHANDLUNGEN ZWISCHEN

DEM REICHSMINISTER DER FINANZEN UND IHNEN NOCH MEINUNGS-

VERSCHIEDENHEITEN UEBRIG BLEIBEN SOLLTEN,SO BIN ICH,WIE

BEREITS FRUEH ER ZUGESAGT,GERN BEREIT,MICH ALSDANN ZUM ZWECKE DER

N  

IM UEBRIGEN STEHT,SOWEIT ICH UNTERRICHTET BIN, AUCHDER

AN

REICHSMINISTER DER FINANZEN AUF DEM STANDPUNKT,DASS IM EINZEL

25 DES REICHSHAUSHALTS EIN SELBSTAENDIGER HAUSHALT FUER DEN

BG R GR G

FINDEN SOLLTE.

HEIL HITLER '

IHR SEHR ERGEBENER

DR.LAMMERS

18117
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Prag, den 26. Februar 1944.

St.M. II B - 3 f/43.

152

FS:

Dringend! Sofort vorlegen!

An Herrn

Reichsminister und

Chef der Reichskanzlei Dr.Lammers,

Feldquartier.

Sehr verehrter Herr Reichsminister !

Unter Bezugnahme auf-mein Schreiben vom 2l.l.d.Js. -

Zeichen St.M. 43/44/l60 a/43, die Festsetzung eines

selbständigen Haushalts für das Deutsche Staatsmini-

sterium für Böhmen und Mähren betreffend, bitte ich

um eine baldgefällige Mitteilung über den Stand der

Angelegenheit. Ich bin an dieser Mitteilung deshalb

interessiert, weil am Dienstag, den 29.2.d.Js., eine

Kommission des Reichsfinanzministeriums nach Prag

kommt, und ich zuvor wissen möchte, welche Schritte

Sie in der Angelegenheit eingeleitet und welchen Er-

folg Ihre Bemühungen gehabt haben.

Mit verbindlichen Grüßen und

Heil Hitler !

Ihr sehr ergebener

gez. Fran k .

Sopastou5 o

832

26/4 2300

21

Recsla

Nbes
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St.M. II B - 3 f/43.

Prag: den 26. Februar 1944.

N

1.)-S

26. 11. 1944

Dringend! Sofort vorlegen!

An Herrn

Reichsminister und

Chef der Reichskanzlei Dr.Lammers,

Feldquartier.

Sehr verehrter Herr Reichsminister :

Unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 2l.l.d.Js.

Zeichen St.M. 43/44/160 a/43, die Festsetzung eines

selbständigen Haushalts für das Deutsche Staatsmini-

sterium für Böhmen und Mähren betreffend, bitte ich

um eine baldgefällige Mitteilung über den Stand der

Angelegenheit. Ich bin an dieser Mitteilung deshalb

interessiert, weil am Dienstag, den 29.2.d.Js., eine

Kommission des Reichsfinanzministeriums nach Prag

kommt, und ich zuvor wissen möchte, welche Schritte

Sie in der Angelegenheit eingeleitet und welchen Er-

folg Ihre Bemühungen gehabt heben.

Mit verbindlichèn Grüßen und

Heil Hitler !

Ihr sehr ergebener

gez. Frank.

428/2

2.) Zum Vorgang.
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Prag, den

Februar 1944.

Sof or t!

Herrn Ministerialrat Dr. G i e s

mit Vorgängen zurückgereicht.

Es handelt sich um die Planstellen für die in das Protek-

torat abgeordneten Beamten der Reichsfinanzverwaltung im Rechnungs-

jahr 1943. In diesem Haushaltsplan 1943 ist ein Unterschied zwischen

den im Deutschen Staatsministerium beschäftigten Beamten und den "im

Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministers" tätigen nicht ge-

macht. Ich halte es daher nicht für richtig, in dem Antwortschrei-

ben von einer Versetzung "in meinen Geschäftsbereich" zu sprechen,

zumal die betroffenen Beamten im Rechnungsjahr 1944 teilweise Plan-

stellen im Deutschen Staatsministerium selbst haben werden (z.B.

Nissen, Wehlen).

Ich schlage daher vor, dem Reichsminister der Finanzen

lediglich zu antworten, dass wir mit den von ihm mit Schreiben vom

9.Februar 1944 angekündigten Massnahmen einverstanden seien.

18t

Impi:

j. a.d.

41 .

B
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Der Deutsche Staatsminister.

21. Januar 1944.

(p.d.)

St.M. 43/44/160 a/43.v

W

1. 1944

21.

1.) An Herrn

Reichsminister und

Chef der Reichskanzlei Dr.Lammers,

Feldquartier.

Sehr verehrter Herr Reicheminister !

In der Frage der Festsetzung eines selbständigen Haus-

halts für das Deutsohe Staateninisterium für Böhmen und

Mähren bitte ieh Sie nunmehr un Ihre Unterstützung. Mit

meinem Schreiben vom 17.11.1943 - Zeichen St.M. 160 a/43

hatte ich Ihnen die Reiehsminister Graf Sehwerin v.Kro-

sigk von mir zugeleiteten Unterlagen in Durchsehrift

bezw. Absehrift übereandt. Ich habe auch Reichsminister

Graf Sehwerin v.Krosigk gelegentlich seines kürzlichen

Aufenthaltes in Prag auf die Dringlichkeit der Angelegen-

heit hingewiesen und hatte den Eindruck, daß er meinen

Vorschlägen positiv gegenüberstehe. Wie ieh höre, beab-

sichtigen jedoeh die zuständigen Abteilungen des Reichs-

finanzministeriums die Frage zu prüfen, ob der dem Haus-

halt zu Grunde liegende Gliederungserlaß vom 4.ll.l943

nicht einer Änderung unterzogen und eine ihrer Auffassung

nach offenbar mögliche weitere Zusammenfassung der Abtei-

lungen meines Ministeriums herbeigeführt werden könne.

Ich halte ein derartiges Verfahren, falls dies zutreffen

sollte, für reeht bedenklich, da die Organisationsbefug-
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nis für die Gliederung meines Ministeriums bei mir

liegt und im übrigen die der jetzigen Gliederung zu

Grunde liegenden Erwägungen, die in den besonderen

Verhältnissen des Protektorats wurzeln, kaum von aus-

senher zutreffend beurteilt werden können. Das Vorge-

hen des Reiehsfinanzministeriums würde zur Folge haben,

daß in absehbarer Zeit mit der Bewilligung des Haus-

halts nieht zu reehnen wäre. Der jetzige Zustand

kann aber im Interesse der Arbeitsfähigkeit meines

Ministeriums nicht länger verantwortet werden. Die Be-

amtenschaft erwartet mit Recht seit der Errichtung des

Deutschen Staataministeriums eine Klärung ihrer plan-

stellenmässigen Zugehörigkeit und besoldungsreehtlichen

Lage. Wenn ich auf der einen Seite von dieser Gefolg-

sehaft Äußerstes verlange, muß ich auf der anderen

Seite zumindesten ihre beamtenrechtliche und wirtschaft-

liche Situation in angemesaener Weise sichergestellt

wissen. Bereits diese Erwägung veranlaßt mich zu der

Bitte, sich Ihrerseits bei Reichsminister Graf Schwerin

v.Krosigk naoh dem Stande der Angelegenheit zu erkundi-

gen und darauf hinzuwirken, daß die Haushaltsfrage auf

der Crundlage meines Schreibens vom 17.1l.1943 ehestens

entschieden wird.

Mit verbindlichen Grüßen und

HeilHjtler!

Ihr sehr ergebener

f

2.) Wv. am 21.p.1944 bei mir.

Whedernergelegt am  4.Y4

24.3.44.
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Haushaltsreferat

Prag, den 12.Januar 1944

St.M.Z.&10/44

Minlsteramt

Herrn

Ministerialrat Dr. Gies

Elng.: 13. JAN. 1944

im Hause.

a.d.D.

Gelegentlich einer telephonischen Rücksprache mit Herrn Ministerial-

rat Dr. Delbrück in Leitmeritz teilte dieser mir mit, dass Ministerialdirektor

Dr. Kluge' bisher noch keine Gelegenheit hatte, beim Herrn Reichsfinanzminister

bezüglich des Schreibens des Herrn Staatsministers über die künftige Gestaltung

unseres Haushalts und seinert hiesigen Besprechungen Vortrag zu halten.

Ministerialdirektor Dr. Kluge hofft,vielleicht in der über-nächsten Woche zum

Herrn Reichsfinanzminister zu kommen.

1y

Mn.

11181

7/2-61

NS
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Haushaltsreferat

Prag, den 12.Januar 1944

St.Ml.Z.10/44

Minlsteramt

Herrn

Ministerialrat Dr. Gies

Elg.: 13.JAN. 1944

im Hause .

a.d.D.

Gelegentlich einer telephonischen Rücksprache mit Herrn Ministerial-

rat Dr. Delbrück in Leitmeritz teilte dieser mir mit, dass Ministerialdirektor

Dr. Kluge bisher noch keine Gelegenheit hatte, beim Herrn Reichsfinanzminister

bezüglich des Schreibens des Herrn Staatsministers über die künftige @estaltung

unseres Haushalts und seineyt hiesigen Besprechungen Vortrag zu halten.

Ministerialdirektor Dr. Kluge hofft,vielleicht in der über nächsten Woche zum

Herrn Reichsfinanzminister zu kommen.

1y 

PRTA

E7/2-6$



Haushaltsreferat

Prag,

den

23.Dezember 1943

St.. Z b - 415/43

Herrn

24.DEZ.1943

Ministerialrat Dr. Gies

im Ha u se

Betrifft: 1 P - Kapitel im Einzelplan V.

Dass die 1 P - Kapitel mit ihrer.Ünterteilung in

a) Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

b) Oberlandräte

c) Autonome Protektoratsverwaltung

nur die Beamten der Behörde (= Geschäftsbereich) des Reichsprotektors erfassten,

die im Amt des keichsprotektors, bei den Oberlandräten und in der Autonomen

Verwaltung tätig waren, ergibt sich aus den jeweiligen Erläuterungen zu den

Kapiteln 1 P (vergl. den vorliegenden einverbesserten Auszug). Ausserdem ist hier-

zu das beiliegende Rundschreiben des Reichsminister der Finanzen vom 19.ipril

1942 - LG 8400 - 222 I A an alle Obersten Reichsbehörden ergangen.
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Haushaltsreferat

Prag, den 4.Dezember 1943

Z.Haush. 10/43

An Herrn

Ministeramt

Ministerialrat Dr. Gies

-4, DEZ. 1943

im H a u s @ .

Ministerialrat Dr. Delbrück teilte mir auf fernmündliche Rück-

frage mit, Ministerialdirektor Dr. Kluge wolle am kommenden Monteg zum

Vortrag beimReichsfinanzminister nach Berlin fahren und bei dieser Gele-

genheit auch unseren Haushalt besprechen. Ein eingehender Reisebricht sei

den Reichsfinanzminister bereits schon vorgelegt worden, hoffentlich sei

er nicht bei der Zerstörung des Reichsfinanzministeriuns mit verbrannt.

Ibh habe Ministerialrat Dr. Delbrück bei dieser Gelegenheit

noch einmal mitgeteilt, dass der Herr Staatsminister stärksten Wert auf

die allergrößte Beschleunigung der grundsätzlichen Entscheidung lege.

Ministerialrat Dr. Delbrück versprach,dieses Ministerialdirektor Dr. Kluge

auszurichten. Er bat im übrigen zu berücksichtigen, dass das Reichsfinanz-

ministeriun zerstört sei, der Reichsfinanzminister in seiner Wohnung amtiere

und die für den Stellenplan zuständige Abteilung IV in Potsdan sässe,

sodass die Arbeit bei ihnen aussergewöhnlich erschwert sei.

my

H

ti Dog ang

sh stks

St.M. TB-3d/43
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Haushalt des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren

-_-___-

-

---------- -----

I. Die Errichtung des Deutschen Staatsministeriums als Oberste

Reichsbehörde mit selbständigem Geschäftsbereich erfordert die Schaf-

fung eines eigenen Einzelplanes,gegliedert in Kapitel l - Staatsmini-

sterium - und Kapitel 2 - Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministers.

Kapitel 2 Titel 1 dieses Einzelplanes wird im wesentlichen den früheren

Kapiteln l P entsprechen und demgemäss die Planstellen aller im Protek-

 torat tätigen Reichsbeamten mit Ausnahme der Beamten der Reichsfinanzver-

waltung(Oberfinanzpräsident),der Reichsjustizverwaltung(Oberlandesge-

richtspräsident und Generalstaatsanwalt),der Reichsbahn und Reichspost

umfassen.Die Zusammenfassung dieser Planstellen im Haushalt des Deut-

schen Staatsministers ist im Interesse einer einheitlichen Personalpo-

litik unerlässlich.

II. Aufgabe des Deutschen Staatsministers und seiner Verwaltung

ist neben der obersten Führung der reichseigenen Verwaltung die Aus-

übung der Reichsaufsicht über eineiZentral-,Mittel-und Unterbehörden

gegliederte,alle Verwaltungszweige umfassende autonome Verwaltung mit

überwiegend tschechischen Kräften.Bei der zentralen Bedeutung des Pro-

tektorats für das Reich muss die Reichsaufsicht im Hinblick auf die den

Tschechen gegenüber gebdene besondere Vorsicht besonders stark,schlag-

kräftig und bis ins Einzelne gehend sein und im Ergebnis dem Wirken

einer reichseigenen Verwaltung entsprechen,ohne in der Form die aus

innenpolitischen wie aus aussenpolitischen Gründen gleich bedeutsame

Autonomie zu verletzen.

III. Die Durchführung der Reichsaufsicht erfolgt

l. durch  Ei n b a u d e u t s c h e r K r ä f t e in Schlüssel-

stellungen der autonomen Mittel-und Unterbehörden(Verwaltungsreform von

1942)

 2. als l a u f en d e R e i c h s a u f s i c h t über die Arbeit

 der fast durchweg tschechisch geleiteten autonomen Zentralbehörden durch

deutsche Berater oder durch als Leiter von Sektionen u.ä.eingesetzte

, deutsche Kräfte(Aufgaben,die früher von ihnen im Rahmen der Behörde des

Reichsprotektors wahrgenommen wurden);

3. als o b er s t e R e i c h s a u f s i c h t in Fragen von mw

wwterw grundsätzlicher oder politischer Bedeutung durch das Deutsche

Staatsministerium für Böhmen und Mähren,wobei die fachliche Steuerung

der einzelnen autonomen Ministerien den Abteilungsleitern in weitgehender

Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit obliegt.

IV. Im Staatsministerium verbleiben nach dieser Aufteilung der
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Reichsaufsicht nur die -Führungskräfte der ehemaligen Behörde des Reichs-
protektors,während die überwiegende Zahl der Sachbearbeiter der Behörde
des Reichsprotektors mit ihren oberstbehördlichen Aufgaben zu den au-
tonomen Zentralbehörden tritt(vergleiche nachstehende Übersicht).
Abteilungs-! General-
!Dachgebiets-!Sonstige
!Insgesamt
leiter
!referenten
leiter
IReferenten
Staatsministerium
1
12
39
-
!
27
78
-
I
Reichsprotektor
!
22
1
-
79
n
-
123
--
224
-
V. Für die planstellenmässige Bewertung ergibt sich daraus:
1. Im Kapitel l - Staatsministerium - müssen Spitzenstellen ausge-
bracht werden,u.zw.:
a) für die A b t e i l u n g s l e i t e r Stellen der BesGr. B 6
(zum Teil mit Zulage),weil ihnen wirkungsmässig die Lenkung
schen
eines gesamten Verwaltungszweiges obliegt u.das Ansehen der deut-
Führung ihre entsprechende Heraushebung gegenüber den tschechi-
schen Ministern erfordert,
b) für die G e n e r a l r e f e r e n t e n im allgemeinen Stel-
len der BesGr. A 1 a(Ministerialräte),5 Stellen jedoch in BesGr.
B 7 a(Ministerialdirigenten)für Vertreter der Leiter von beson-
ders bedeutenden oder umfangmässig grossen Abteilungen,
c) für die Oberlandräte - Inspekteure Stellen der BesGr. A 1 a
mit einer Zulage zum Zwecke der Aufrechterhaltung ihrer Bezüge
in der bisherigen Höhe.
2. In Kapitel 2 - Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministeriums -
müssen vorgesehen werden:
a) in den Z en t r a l b e h ö r d e n Stellen,die der m i n i-
s t e r i e l l e n Tätigkeit dieser Beamten entsprechen(Ver-
lagerung des früheren Aufgabenbereichs der Behörde des Reichs-
protektors,daher Weiterzahlung einer Ministerialzulage)b
b) in den M i t e i- und U n t e r b e h ör d en Stellen,die
denen der gleichartigen. Ämter,im übrigen Reichsgebiet entsprechen.
18637
&
walte
Ce
M32/0
W
Vae
BD
P
P
feRPW7
38/77.43
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St.M. XII J - 65/43.

Prag, den 18. November 1943.

2130

FS:

An Herrn

Reichsminister Graf Schwerin v.Krosigk,

Berli n .

Sehr geehrter Herr Reichsminister !

Gelegentlich Ihrer Anwesenheit in Prag am 22.ll.d.Js.

wäre mir an einer kurzen Besprechung gelegen. Ich bit-

te um Mitteilung, ob, wo und wann die Besprechung statt-

finden könnte.

Heil Hitler!

Ihr

reibion

gez. K.H. Frank.

6491

befördeyh

2150

am/11

fro

B-30/43
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St.M. XII J - 65/43.

Prag, den 18. November 1943.

M

1.) PS:

18. XI. 1943

An Herrn

Reichsminister Graf Schwerin v.Krosigk,

Berlin.

Sehr geehrter Herr Reichsminister !

Gelegentlich Ihrer Anwesenheit in Prag am 22.ll.d.Js.

wäre mir an einer kurzen Besprechung gelegen. Ich

bitte um Mitteilung, ob, wo und wann die Besprechung

stattfinden könnte.

HeilHitler

Ihr

gez. K.H. Fr an k.

2.) wv. nach. Abgang bei mir.

Wiedervorgelegt am_19.M. 
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Termine für den Obergruppenführer am 8. Februar 1945:

10.00 Uhr Frau Sehuldt,

10.15

* Dr. Sehmidt,

10.45

i-Ostubaf.Liebau, Chefarzt Pedol,

11.00

-H'stuf. Doninik, Ergänz.St.d.Wh,

13.00

e

2.cebnrabe.

12.00

Rundspruch.

13.b0 Uhr Hbf.Kessler.

17.00

Gen.Hernekamp,

17,15

*8

i- und Pol.Gericht.

16.o0 Uhr Zahnarzt.

Ada m ?

l7.oo Uhr Oltn.Borgs.
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, den 18. November 1943.

N

1.)

An Herrn

18. XI. 1943

Ministerialdirektor Dr.Kluge,

Berlin W8,

3

Wilhelmplatz 1.

Sehr verehrter Herr Ministerialdirektor !

In Saehen Etat des Deutschen Staatsministeriums

für Böhmen und Mähren für das Rechnungejahr 1944

übersende ich hiermit den Brief von Herrn Staats-

minister Frank an Herrn Reiehsminister Graf Sehwerin

v.Krosigk mit der Bitte um gefällige Weiterleitung.

Eine Durchschrift des Briefes ist zur persönliehen

Verwendung angeschlossen.

Mit verbindlichen Grißen und

Heil Hitler!

The

/

88181

Ministerialrat.

2.) Zun Vorgang.
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Der Deutsche Staatsminister,

17. November 1943-

(p.d.)

St.M.160/43.

M

18. XI. 1943

1.)

An Herrn

Reiehsminister Graf Sehwerin v.Kresigk,

Berlin W8,

Wilhelmplats l.

Sehr geehrter Herr Reichsminister !

Die Ihnen bekannte Neuregelung der Ausübung der Reiehs-

gewalt im Protektorat Böhmen und Mähren und die in die-

sem Zusammenhang erfolgte Erriehtung des Deutsehen

Staatsministépiums für Böhmen und Mähren als neue

Oberste Reiehsbehörde bedingen die Sehaffung eines

selbständigen Einzelplanes für meinen Gesehäftsbereich.

Ieh habe dem Leiter Ihrer Abteilung IA, Ministerial-

direkter Dr.Kluge, gelegentlieh seines Besuehes in der

vergangenen Woehe meine Wünsehe hierfür mitgeteilt. Die

näheren Einzelheiten sind an Hand eingehender Vermerke

in einer Bespreehung zwisehen Ihren Herren und meinen

Sachbearbeitern erörtert worden. Ieh darf annehmen,

daß Ministerialdirektor Kluge Ihnen hierüber demnächst

Vortrag halten wird, und möchte mich darauf besehränken,

Ihnen in aller Kürze die grundlegenden Gesiehtspunkte

aufzuzeigen, von denen ieh bei meinen Vorschlägen aus-

/

gegangen bin.

Das Deutsche Staatsministerium für Böhmen und Mähren

in seiner Gliederung vom 4.ll.1943 ist - wie mein
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ganzer Geschäftsbereieh - in seiner Form und Aufgaben-

stellung ohne Verbild. Eine gewisse Vergleichsmöglich-

keit bietet lediglich die Regierung des Generslgouver-

nements. Während allerdinge dort als Folge der durch

deutsche Waffensiege herbeigeführten Unterwerfung die

polnische Verwaltung beseitigt ist und allein deutsche

Organe - wenngleich unter Heranziehung polniseher

Kräfte - als Träger der Hoheitsgewalt in Erscheinung

treten, besteht im Protektorat auf Grund der völlig

andersartigen Eingliederung dieses Gebiets eine - in

Zentral-, Mittel- und Unterbehörden gegliederte und

alle Verwaltungszweige umfassende - autonome Verwaltung

mit eigenen, ganz überwiegend tseheehisehen Kräften.

Auf der anderen Seite sind die dem Pretektorat zuste-

henden Hoheitsreehte nach dem Führererlaß vom l6.3.1939

durch die politischen, wirtschaftlichen und militäri-

sehen Belange des Reichs begrenst. Ihre Ausübung unter-

liegt deshalb einer Reichsaufsicht besonderer Art, die

im Ergebais ebenso wirksam sein muß und auch tatsäch-

lich lat wie die unmittelbare Reichssteuerung im

Generalgouvernement. Dabei wird von den hies. Raum

mit seiner Bevölkerung ein noeh weitaus größerer Ein-

satz auf allen Gebieten verlangt. Um nur ein Beispiel

anzuführen, stellen die Konzentrierung eines Großteils

der Rüstungsindustrie nach Böhmen und Mähren und die

weitestgehende Einsehaltung der Bevölkerung in den

Arbeitsprozeß außergewöhnliche Anforderungen an die

politisehe und verwaltungsmässige Lenkung. Die Aus-

schöpfung aller Kräfte des Protektorats unter gleich-

zeitiger Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung bildet

somit einen entscheidenden Faktor für die weitere

pelitische und militärische Gesamtentwicklung. Die

nach diesen Richtungen erzielten und vom Führer aner-

kannten Erfolge sind umso bedeutsamer, als gleichzei-

tig die Autonomie als ein insbesondere außenpolitisch



80/

- 3 -

erheblieh ins Gewieht fallender Aktivposten gewahrt

bleiben mußte. Einerseits muß unter diesen Umständen

die Aufaicht des Reichs über die gesamte autonome

Verwaltung des Protektorats besonders stark und

sehlagkräftig sein. Anderseits war eine Form der

Aufsieht zu finden, die die Beachtung der Autenomie

ermöglieht. Das ist mit der Erriehtung dee Deutschen

Staatsministeriums und den voà mir in diesem Zusammen-

hang angeordneten Maßnahmen geschehen.

Die laufende Reiehsaufsicht auch in Angelegenheiten

ministerieller Natur wird dureh innerhalb der autonemen

Verwaltung als Berater eder in aueh fermal verant-

wertlicher Stellung (Leiter von Sektionen u.a.) einge-

baute deutsche Kräfte ausgeübt, die personell jedoeh

weiter zu meinem Gesehäftsbereieh gehören. Die eberste

Reiehsaufsieht in Gestalt der grundsätzliehen und

politisehen Lenkung der autonomen Verwaltung bleibt

demgegenüber dem Deutsehen Staatsministerium für Böhmen

und Mähren vorbehalten, in dem die Faehaufgaben aller

Reiehsresserts zusammengefaßt sind. Praktiseh ebliegt

die oberste Reiehsaufsicht, d.h. die Steuerung gegen-

über den einzelnén autonomen Ministerien den Abtei-

lungsleitern des Deutsehen Staatsministeriums in weit-

gehender Selbständigkeit und Eigenverantwertliehkeit.

Die - pelitiseh bedingte - Stellung der autenomen Mi-

nister bedeutet hierbei angesiehts der ungesehmälerten

Verantwertung der Abteilungsleiter mir gegenüber eher

eine Komplizierung ihrer Arbeit.

Bei diesem Saehverhalt liegt die Tätigkeit der Abtei-

lungaleiter des Deutsehen Staatsministeriums für Böhmen

und Mähren zumindest auf der gleiehen Ebene wie dieje-

nige der Präsidenten der Hauptabteilungen in der Regie-

rung des Generalgouvernements, wenn überhaupt Vergleiehe

dieser Art gezogen werden sollen. Ieh halte deshalb

die Ausbringung ven Planstellen der Besoldungsgruppe
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B 6 für diese Beamten für notwendig. Bei den Abtei-

lungsleitern, die praktisch die Reiehsaufsieht über

tsehechisehe Minister führen, muß ieh aueh aus Gründen

des allgemeinen Ansehens der deutsehen Verwaltung auf

eine entsprechende äussere Heraushebung entseheidenden

Wert legen.

Der zweite Punkt, auf den ich Ihre Aufmerksamkeit

lenken möehte, iet die Bewertung der Tätigkeit der-

jenigen Besmten, die - chne zum Deutsehen Staatsmini--

sterium für Böhmen und Mähren zu gehären - innerhalb

der sutenomen Zentralbehörden die Reiehsaufsieht aus-

üben. Wie ieh bereits erwähnt habe, handelt es sich

bei ihren Dienstgesehäften überwiegend um Aufgaben

eberstbehördliehen Charakters (s.B. Legislative),

nicht stwa um Aufgaben der Art, wie sie in den noch

bestehenden Länderministerien des übrigen Reichsge-

biets zur mittelinstanzliehen Durchführung anfallen.

Dureh die starke Besehränkung des unmittelbaren Ar-

beitsbereiehs des Deutschen Staatsministeriums habe

ieh somit aueh oberstbehördliehe Aufgaben der ehemali-

gen Behörde des Reichsprotektors in die autoneme Ver-

waltung verlagert, sodaß die autonomen Zentralbehörden

keinesfalls als Mittelbehörden angeaproehen werden dür-

fen. Ieh wäre Ihnen dankbar, wenn dies im Interesse der-

jenigen Beamten berüeksiehtigt würde, die nieht im

Staatsministerium, sondern in meinem weiteren Ge-

sehäftsbereieh (Kapitel 2 des vorzusehenden Haushalts)

tätig sind.

Ich habe davon abgesehen, die Errichtung eines neuen

Haushalts für meinen Gesehäftsbereieh noeh für das

laufende Reehnungsjahr zu beantragen. Ieh möehte Sie

jedoeh, sehr geehrter Herr Reichsminister, darum bit-

ten, die Verabsehiedung meines Haushalts für das

Reehnungsjahr l944 se zu besehleunigen, daß er mit dem

l.4.l944 in Kraft treten kann. Zu diesem Zweek habe
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ich die wiehtigsten Fragen bereits jetzt angeschnit-

ton, um Ihre srundsätzliehe Zustimmung zu meinen

Wünsehen mögliehst frühzeitig nech vor Einreichung

des Haushaltsentwurfs zu erhalten.

Heil/Hitler!

Ihr

a

85181

2.)
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Der Deutsche Staatsminister.

17. Novenber 1943.

(p.d.)

St.M. 160 a/43.

N.

bnetvsl le dol ebrew tiednegefegaa teb

.netdoix

2.)

An Herrn

18. XI. 1943

bnw neanre nodoilbntdrev im

Reichsminister und

Chef der Feichskanzlei Dr.Lammers,

1of

Feldquartier..

spever

TO

Sehr verehrter Herr Reichsminieter !

Des Deutsche Staateministerium für Böhmen und Mähren,

dessen Gliederung ieh mit dem Ihnen bekannten Erlaß vom

4.1l.l943 vollzogen habe, bedarf eines selbständigen

Haushalts, in den naeh Maßgabe näherer Vorechläge auch

mein sonstiger Geschäftsbereich einzubeziehen ist. Ich

bin dieserhalb mit dem Reichsminister der Pinanzen in

Verbindung getreten und horfe, daß dil Verhandlungen

mit der dringend erwünséhten Bepehleunigung zu einem

befriedigenden Ergebnis führen werden. Die Durchschrift

meines Schreibens an Reichsminister Graf Schwerin v.

Krosigk sowie die Abschrift eines Vermerks über die ein-

schlägigen Fragen füge ieh mit der Bitte um vorläufige

Kenntnisnahme bei. Sollten sich wider Erwarten Schwierig-

keiten ergeben, darf ich auf Grund Ihrer seinerzeitigen

freundlichen Zusage davon ausgehen, daß Sie, sehr verehr-

ter Herr Reichsminister, meine Vorschläge in geeigneter

Weise unterstützen werden. tber die weitere Entwicklung

C..tm 1palepooss6sitr
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Mit verbindlichen Grüßen und
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HeilHitler!

Ihr ■ehr ergebener
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Abschrift
Ministerialrat Dr. Delbrück
zzt.Leitmeritz a.d.E,16.10.43
Reichsfinanzschule I I
Reichsfinanzministerium
Lieber Herr A r n d t s !
-
e 9i O Id JsrlaftetairtM rrrsH
Sie werden sich gewundert haben,dass der Einzelplan XXV von
uns noch immer nicht endgültig festgestellt ist.Es ist an sich
.alles klar, in der Schwebelistinur der 25 Millionen-Fonds zur
Förderung der gewerblichen Wirtschaft.Herr Ministerialdirektor
Dr.Kluge hat die Absicht,deshalb mit mir,wenn ich von meiner
Dienstreise nach Graz,die ich heute antrete,in acht Tagen zurück-
gekehrt bin, nach Prag zu kommen und diese Frage wie auch son-
stige Angelegenheiten des Haushalts dort zu besprechen.Wir
werden uns noch anmelden, da Herr Ministerialdirektor auch den
Wunsch hat,bei Herrn Staatsminister Frank vorzusprechen.
Ich teile Ihnen dies ntr mit, damit Sie die Verzögerung der
Haushaltsfeststellung-verstehen.
Mit dem besten Gruß und
a
Heil Hitler !
FOTM
Ihr ergebener
gez. Dr. Delbrück
beim Deutschen Staatsminister
für Böhmen und Mähren
in P r a g
Czernin Palais
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Zentralverwaltung

-Haushalt-1141/43 -

Prag,den 9.November 1943

S

.Betrifft: Haushalt Rechnungsäahr 1943 - 25 Mio.-Fonds zur Festigung und

Förderung des deutschen Gewerbes. (Kapitel 1, Titel 41).

9

In Anlehnung an die Bestimmungen der Oststeuerverordnung mit ihren bedeutenden

steuerlichen kugünstigungen, die in Protektorat wegen des besonderen Pro-

tektoratssteuerrechtes einseitig für Deutshhe nicht eingeführt werden konnte,

wer bereits mit Schreiben vom 4.6.1941 beim Reichsminister der Finanzen be-

antragt, bei der Überführung jüdischer und reichsfeindlicher Betriebe der ge-

werblichen Wirtschaft deutschen Bewerbern in folgender Beziehung entgegen zu

kommen, un auf diese Weise durch den Anreiz auf deutsche Handwerker und Klein-

unternehmer, sich im Protektorat ansässig zu machen, auch zur Förderung und

Festigung des deutschen Volkstuns beizutragen;*

a) die gelegentlich des Erwerbes entstehenden Steuerlasten, die mit rund

8 - 1o % des Verkaufspreises zu veranschlagen sind, den Erwerbern zu erstatten,

b) den Erwerbern zum Neuankauf und zur Verbesserung der Betriebseinrichtung

einen Zuschuss zu geben,

c) Volkstumspolisch wertvollen Erwerbern, die finanziell nichtbin der Lage

sind, den vollen Kaufpreis zu tragen, einen Zuschuss zum Kaufpreis zu

gewähren.

Die Massnahmen zu c) lassen sich im Rahnen der Reichswirtschaftshilfe bezu-

schussen. Für a) und b) wurde dagegen ein besonderer Ansatz in Einzelplan

XXV vorgesehen und für das Rechnungsjahr 1942 vom Reichsminister der Pinanzen

in Höhe von 3 Mio.RM bewilligt. In den Erläuterungen waren diese Mittel be-

reits als Zuschuss zum Kaufpreis für würdige deutsche Erwerber festgelegt.

Die Aktion ist bisher noch nicht zum Anlaufen gekommen, weil der Reichminister

der Finanzen um Aufstellung von genauen Richtlinien gebeten hatte, die nach

eingehenden Verhandlungen mit allen beteiligten Stellen (Reichskommissar für

die Festigung deutschen Volkstums, Parteiverbindungsstelle) mit Schreiben vom

14.7.1943 - VII e 2200 - 207 - an den Reichsminister der Finanzen gegangen sind.

Während der Reichsminister der Finanzen mit der feabsichtigten Gewährung

eines Zuschusses in Höhe do beim Erwerb enstehenden Steuern und Gebühren ein-

verstanden ist, hat er den Vernehmen nach neuerdings Bedenken gegen die er-

weiterten Zuschüsse zum Kaufpreis,im Einzelfall die für folgende Gruppen von

Erwerbern, deren Ansässigmachung und bevorzugte Förderung im Protektorat auch

aus volkstumpolitischen Gründen erstrebt wird, vorgesehen 4id:

1.) Versehrte des gegenwärtigen Krieges, versorgungsberechtigte Deutsche

Kriegsdienstbeschädigte des Weltkriegs, versorgungsberechtigte d

Kämpfer für die nationale Erhebung und Versehrte und rentenberechtigte

Spanienkämpfer,
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2) Versorgungsberechtigte Hinterbliebene der Teilnehner des jetzigen

Krieges, versorgungsberechtigte deutsche Hinterbliebene fer Teilnehmer

des Weltkrieges, der Spanienkämpfe, der Freicorpskämpfe, der Kämpfer für

die'nationale Erhebung und der ermordeten Volksdeutschen,

3.)deutshe Unsiedler und vertriebene Auslandsdeutsche,

4) verdiente Kämpfer um das deutsche Volkstum in Böhmen und Mähren.

Min. Direktor Kluge beabsichtigt anzuregen, statt der beabsichtigten Reichs-

zuschüsse nur Darlehen, gewähren zu lassen, deren Rüokzahlung seitens des Er-

werbers offen bleibt, um sein Interesse an der Führung des Betriebes zu stärken.

Soweit von ihm die Möglichkeit zugestanden werden sollte, in besonders ge-

prüften Fällen das ursprüngliche Darlehen, das dann zins- und tilgungsfrei

bleiben müsste, später in einen verlorenen Zuschuss umzuwandeln, dürften, hier-

gegen keine erheblichen Bedehkeh bestehen, zunal es sich um eine entspre-

chende Regdlung wie bei der Reichswirtschaftshilfe und der Reichshilfe für

Nichtunternehmer im Rahmen des Volkstumsfonds handelt.  Obersturmbannführer

Fischer teilt diese Auffassung.
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Stellung und Aufgaben des Deutschen Staatsministers für Böhmen

und_Mähren.

Wie im Rundschreiben des Reichsministers wnd Chef der Reichs-

kanzlei an die Obersten Reichsbehörden am 29. Juli 1943 - Rk

9911 D - mitgeteilt worden ist, hat der Fihrer die Austibung der

Reichsgewalt in Protektorat Böhmen und Mähren neu geregelt. Die

Wahrung der die Reichsinteressen umfassenden Regierungsgeschäfte

mit den in dem Führererlaß vom 16.3.1939 und den sonstigen ein-

schlägigen Bestimmungen (insbesondere der Verordnung über den

Aufbau der Verwaltung und die Deutsche Sicherheitspolizei im

Protektorat Böhmen und Mähren vom 1.September 1939 - RGBl.I S.

1681) festgelegten Aufgaben und Befugnisse obliegen nunmehr dem

Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren. Hierzu gehören

die oberste Pührung der reichseigenen Verwaltung in Protektorat

Böhmen und Mähren sowie die Ausübung der Reichsaufsicht über die

gesante autonome Verwaltung des Protektorates. Die dem Deutschen

Staataminister hierzu zur Verfügung stehende Behörde führt die

Bezeichnung: "Deutsches Staateministerinm für Böhmen und Mähren",

Bis zur Verwaltungsreform in Jahre l942, der der Pihrererlaß vom

7.Mai 1942 - RGBl.I S.329 zu Grunde lag, wurden diese Aufgaben

und Befugnisse durch die Behörde des Reichsprotektors und als

nachgeordnete Instanz für alle Zweige der Reichsverwaltung (mit

Ausnahme von Reichebahn-, Reichspost-, Reichejustiz- und Reichs-

zollverwaltung) durch 15 Oberlandräte wahrgenommen. Die Kriegs-

erfordernisse hatten in den vorangegangenen Jahren eine intensi-

vere Reichsaufsicht und damit ein immer stärkeres unmittelbares

Eingreifen in Einzelheiten der sutonomen Regierung wnd Verwal-

tung seitens der angeführten Stellen zur Folge gehabt. Hierdurch

waren sowohl die Behörde des Reicheprotektors als auch die Ober-

landratsämter unfangmäßig erheblich angewachsen. Die Verwal-

tungsreform von l942 brachte mit der Auflösung der Oberlandrats-

ämter und der Übertragung der reicheeigenen Verwaltungsaufgaben

auf die autonome Verwaltung als "Reichsauftragsverwaltung" eine
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erhebliche Veränderung des Verwaltungsaufbaues im Protektorat.

Die Reform diente dem Zweck,unter Betonung der Autonomie des

Protektorats, die durch die Maßnahmeßvon i-Obergruppenführer

Heydrich (Säuberungsaktion, Umbau der Protektoratsregierung)

ermöglicht wurde, das im Laufe der Zeit immer stärker werdende

Nebeneinander der beiden Verwaltungen im Interesse der Kräfte-

einsparung zu beseitigen und ein noch weiteres Anschwellen der

Reichsverwaltung zu verhindern. Das Gebot der verstärkten

Reichsaufsicht machte es anderseits aber erforderlich, diese

nunmehr auf einem neuen Wege, nicht mehr von außen her, sondern

von imnen durch Einbau deutscher Kräfte in die entscheidenden

Schlüsselstellungen der autonomen Verwaltung wirksam zu machen.

Zu diesem Zwecke wurden Beamte der Behörde des Reichsprotektors

zum großen Teil gleichzeitig mit Aufgaben in den autonomen Zen-

tralbehörden betreut und die Bediensteten der ehemaligen Ober-

landratsämter zu den Landesbehörden bezw. Bezirksbehörden ab-

gestellt. Daneben blieben die Oberlandräte ale Inspekteure un-

ter Wegfall ihrer Behördeneigenschaft noch Organe der unmittel-

baren Reichsaufsicht in ihren Bezirken.

Mit der Errichtung des Deutschen Staatsministeriums ist der

Zeitpunkt gekommen, auch in der obereten Instanz die klare

Scheidung, wie sie bereits in der nachgeordneten Instanz durch-

geführt ist, vorzunehmen. Der vollzogene Einbau deutscher Kräf-

te in die autonomen Zentralbehörden erlaubt es nurmehr auch

äußerlich eine organisatorische Trennung zwischen der o b e r -

s t e n Reichsaufsicht (d,h. der Aufsicht über diejenigen An-

gelegenheiten der autonomen Verweltung, in der nach den beste-

henden Vorschriften eine ausdrückliche Weisung, Zustimmung oder

Genehmigung des Deutschen Staatsministers einzuholen ist oder

in denen im Hinblick auf ihre grundsätzliche oder politische

Bedeutung der Deutsche Staatsminister von sich aus auf die auto

nome Verwaltung Einfluß nehmen muß) und der sonstigen Reichs-

aufsicht (im Wege der unmittelbaren Einflußnahme durch die in

die autonomen Zentralbehörden eingebauten deutschen Kräfte)

durchzuführen. Damit kann das Deutsche Staatsministerium für

Böhmen und Mähren ale Oberste Reichsbehörde in seiner personel-
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lan Besetzung auf eine relativ kleine Zshl hochqualifizierter

Führungskräfte beschränkt werden, mit denen das Reich neben der

Erledigung der verbliebenen Angelegenheiten der reichseigenen

Verwaltung die reichsaufsicht über die autonome Verwaltung aus-

übt, Die vom Führer - auch aus außenpolitischen Gesichtspunkten

- befohlene Beachtung der Autonomie bedeutet dabei eher eine

Erschwerung der Tätigkeit des Deutschen Staatsministers und

seiner Behörde gegenüber einem ausschließlich reicheigenem Ver-

waltungsaufbau,

8S181
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Stellang und Aufgaben des Deutschen Staataministers für Böhmen und Mähren.

Wie ia Rundschreiben des Reichaministers und Chef der Reichakanslei an die

Obersten Reichsbehörden am 29.Juli 1943 - Rk -99ll D - mitgeteilt worden ist,hat

der Führer die Ausübung der Reichsgewalt im Protaktorat Böhmen und Mähron neu ge-

regelt.Die Wahrung der die Reichsinteressen wnfassenden Regierungggeschäfte mit den

in dem Pührererlass von l6.3.1939 und den sonatigen einsohlügigen Bestimungen (ins-

besondere der Verordnung über don Aufbau der Verwaltung und die Deutsche Sicherheite-

polizei im Protektorat Böhmen und 1ühren vom 1.September 1939 - RoBl.1 9.1631)fest-

gelegton Aufgaben und Befugnisse obliegen numehr dem Deutechen Stestoninister für

Böhaen wnd Mthren. Aierzu gehören die Oberate Führung der rolchseigenen Verwaltung

im Protektorat Böhmen und Mhren sowie die Ausübung der Reichsaufaicht ter die

geeamte autonome Vervaltung des Protektorats.Die dem Deutachen Steatsainister hierzu

zur Verfügung stehende Behörde führt die Bezeichnung: "Deuteches Steataninisteriun

für Böhmen und Mühren".

Bis sur Verwaltungsreform im Jahre 1942,der der Führererlaes vom 7.Hai 1942

-RGBl.I s.329 zu Grunde lag, wurden diese Aufgaben und Befugniase durch die Behörde

des Reiohaprotektors wnd als nachgeordnete Instana für alle Zweige der Reichsverwal-

tung(nit Ausnahme von ReichsbaheyReichspost-,Reichajustiz-und Reichszollvervaltung)

durch 15 Oberlandräte wahrgenomeen. Die Ktiogserfordernisse hatten eine intensivere

Reichsaufsicht und damit ein imer stirkeres unmittelbares Eingreifen in Rinzelhei-

ten der autonomen Regierung und Vervaltung seitens der vorerwihnten Stellen zur Pålge

gehabt.Hierdurch wren sewohl die Behörde dee Reichaprotektore wie auch die Ober-

landratsiutor unfangmissig erheblich angowachsen.

Die Verealtungereforn von 1942 brachte mit der Auflösung dar Oborlandrats-

änter und der Übertragung der reichselgenen Verwaltungsaufgaben auf die autonone

Vervaltung als "Reichsauftragsverwaltung" eine erhebliche Inderung des Vervaltungs-

aufbsues im Protektorat.Die Reform diente dem Zweck,unter Betonung der Autononie

des Protektorats,die durch die bekannten politischen Eroignisse(Standrecht,Unbau

der Protektorataregierung)ermöglicht wurde,dasx in Laufe der Zeit imaer stärker

werdende Nebeneinander der beiden Verwaltungen in Interesse dor Kräfteeinsparung

zu beveitigen und ein noch weiteres Anschwellen der Reichsver altung zu verhindern.

aber

Das Gebot der verstärkten Reiehsaufsicht machte es andererseita/erforderlich,diese

nunaehr auf einam neuen Wege,nicht mehr von aussen hfn,sondern von innen durch Ein-

bau deutscher Kräfte in die entecbeidenden Sohlüsselstellungen der autonomen Ver-

waltung wizkaan zu machen,Zu diesem Zwecke wurden Beante der Behörde des Reichspro-

tektors zun grossen Teil gleichzeitig mit Aufgaben in den autonomen Zentralbehörden

betraut und die Bediensteten der ehemaligen Oberlandratsäater zu den Landesbehörden
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bezw, Bezirksbehörden abgestellt.Daneben blieben die Oberlandräte als Inspekteure

unter Wegfall ihrer Behärdeneigenschaft noch Organe der unmittelbaren Reichsaufsicht

in ihren Bezirken.

Mit der Errichtung des Deutschen Staatsministeriuns ist der Zeitpunkt

gékommen,auch in der Obersten Inatanz die klare Scheidung,wie sie bereits in der

nachgecrdneten Instans durehgeführt ist,vorzunehmen.Der vollzogene Einbau deutscher

Kräfte in die autonoeen Zentralbehörden erlaubt es nunmehr auch äusserlich eine or-

ganisatorische Trennung zwischen der O b e r s t e n Reichsaufsicht (d.h.der Auf-

sicht über diejenigen Angelegenheiten der autononen Verwaltung,in der nach den be-

stehenden Vorschriften eine ausdrückliche Weisung,Zustimmung oder Genehnigung des

Deutschen Staatsministers einzuholen ist oder in denen im Hinblick auf ihre grund-

sätsliche oder politische Bedeutung der Deutsche Steatsminieter von sich aus auf die

autonone Verwaltung Einfluss nehmen muse)und der sonetigen Reichsaufsicht (im Wege

der unaittelbaren Einflusanahme durch die in die autonomen Zentralbehörden einge-

beuten deutechen Kräfte)durchzuführen,Damit kann das Deutsche Staatsainisteriun für

Böhmen und Mihren als Oberste Reichsbehörde,in seiner personellen Besetzung auf eine

relativ kleine Zahl hochqualifizierter Pührungskifte beschränkt werden,mit denen das

Reich neben der Erledigung der verbliebenen Angelegenheiten der reichseigenen Ver-

waltung das Protektoret vor allen Dingen für seinen noch immer zunehmonden kriege-

wirtschaftlichen Rinsatz lenkt.Die vom Aihrer vornehalich aus aussenpolitisohen

Gesichtspunkten befohgene Beachtung der Autonomie bedeutet dabei eine erhebliche Er-

sohwerung der Tetigkeit des Deutschen Staateministers und seiner Behörde gegenüber

einer Möglichkeit,die durchzuführenden Massnahmen im Rahmen einer eigenen Verwaltung

mit reichseigenen Kräften bearbeiten zu lassen

0SI
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Haushalt des Deutschen Staatsministere für Böhmen und Mähren.

1. Die Errichtung des Deutsehen Staatsministeriums für Böhmen und Mähren

als Oberster Reichsbehörde bedingt die Schaffung eines selbständigen Einzelplanes

für den Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministers.Vorgeschlagen wird,den

Einzelplan XV(Reichsprotektor in Böhmen und Mihren)hierfür zu übernehmen,während

der Reichsprotektor mit seinem Büro zweckmissig im Haushalt des Führers (Einzel-

plan I )in einem besonderen Kapitel auszubringen wäre.

Der Haushalt des Deutschen Staatsministers würde sich gliedern in Kapi-

tel 1 - Staataministerium - und Kapitel 2 - Geschäftsbereich des Deutschen Staats-

ministers-.

2. Kapitel 1 Titel 1 enthält den Stellenplan des Beutschen Steatsministerium

Die Beschränkung des personellen Aufbaues des Staatsministeriums auf ausschliesslicl

Le

Führungskräfte erfordert die Ausbringung von Spitzenstellen.Als Vergleichsbasis

resteih.

dürfte nur die Regierung des Generalgouvernements in Betracht kommen,wobei die Be-

achtung der Autonomie,d.h.der Reichsaufsicht über tschechische Minister gegenüber

lis der

der im Generalgouvernenent vorhandenen eigenen Vervaltung eine erhebliche Ersshwerw

bedeutet.Die geringere Grösse des Protektorats gegenilber dem Generalgouvernement

Jeree

wird durch die erheblich grössere Bedeutung des Protektorats aufgewogen.

3. Als Bewertungeschema wird vorgeschlagen:

eircrs drabave

a) Für den Leiter des wilinisterant,Zeàtralverwaltung und Oberste Rech-

nungekontrolle" sowie die Abteilungsleiter Plänstellen nach BesGr.B6 - l7.000 RM

belin.

(gegebenenfalls wie im Generalgouvernement teflweise mit einer Stellenzulage von

1.00o RM)mit der Amtsbezeichmung "Ministerialdirektor im Deutschen Staatsministeriun

für Böhmen und Mähren").

b) Für die Generalreferenten grundsätzlich Ministerialratstellen,für 5

von ihnen als Vertreter von Abteilungsleitern besonders wichtiger Abteilungen

jedoch Ministerialdirigentenstellen.

c) Für die Oberlandräte - Inspekteure Planstellen der BesGr.A 1 a (- Mini-

sterialrat)mit der Amtsbezeichnung "Oberlandräte - Inspekteure des Deutschen Staats-

ministers für Böhmen und Mähren"und einer Zulage,die sie in ihren Bezügen auf der

bener Stellung Ministerialratstellen.

4. Ee ist von vornherein ein objektiver Stellenplan anzustreben.Die vom

Reichsminister der Finanzen verfolgte Taktik,zunächst nur die auch persönlich er-

forderlichen Stellen zu bewilligen,führt erfahrungsgemäss zu grossen Schwierigkei-

ten und Verzögerungen bei späteren Hebungswünschen.

5. Kapitel 2 Titel 1 enthält den Stellenplan für die zum Geschiiftsbereich

des Deutschen Staatsministers gehörenden Beamten. Die bisherige Ausbringung dieser
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Planstellen in den verschiedenen Einzelplänen der übrigen Ressorts bezw.jetzt

entsprechend aufgegliedert im Anhang zum Reichshaushalt hat sich wegen der damit

noch bestehenden persönlichen Bindung des einzelnen Beemten an seine alte Behörde

als abträglich erwiesen.ohne für den Beamten greifbare Vorteile zu bringen.An der

Aufrechterhaltung dieses Zustandes besteht lediglich seitens der übrigen Ressorts

Interesse,um auf diese Art und Weice wenigstens mittelbar etwas Einfluss auf den

hiesigen Raun zu gewinnen,Die Überführung der Planstellen aller im Geschäftsbe-

reich des Deutschen Staatsministers tätigen Beamten auf den Haushalt des Deut-

schen Staatsministers dürfte daher unbedingt anzustreben sein.

6. Bei Real-Union zwischen einer Tätigkeit im Staatsministerium und in

den autonomen Zentralbehörden kann die Planstelle nur an einer Stelle ausgebracht

werden Entscheidend hätte die bedeutungemässig überwiegende Tätigkeit zu sein

(z.B.Planstelle für Ministerialrat v.Busse und Ministerialrat Hawrahek nicht im

Stellenplan des Staatsministeriums,sondern für ihre Eigenschaft als Leiter der

Oberaten Preisbehörde bezw,Leiter der Obersten Rechnungskontrollg im Kapitel 2

-Geschäftsbereich-).

7. Als Bewertungssehema für den Geschäftsbereich wird vorgeschlagen:

a) Für die als Beutsche Berater tätigen Beamten Oberregierungerats-

bezw.Ministerialrata-oder Regierungsdirektorenstellen je nach Unfang des Aufgaben-

gebiets.

b) Für die eingebausen Beamten(z.B.Leiter von Sektionen,Abteilungs-

leiter bei den Landesbehörden,Bezirkshauptminner)die Planstellen,die für die ent-

sprechende Tätigkeit in Altreich vorgesehen ist(d.h.Ministerialret,leitender Re-

gierungsdirektor,Landrat).

8. Für die aus dem Staatsministeriw ausscheidenden Beamten tritt an-

stelle der Ministerialzulage die Ausfallzulage.

Die Protektoratszulage ist unter dem Gesichtspunkt der weiteren Tä-

tigkeit im Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministers weiterzuzahlen.

9. Über die vorerwähnten grundsätzlichen Fragen des Haushalts des

Deutschen Staateministers soll eine Entscheidung des Herrn Reichsministers der

Finanzen schon vor Einreichung bezw.Verabschiedung des Haushaltsentwurfs erstrébt

werden.

wa
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Zentralverwalting

- Haushalt -

Prag, den 11.November 1943
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Ministerialrat Dr. Gies.
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Haushalt des Doutschen Staatsministars für Böhmen und Nähren.

1. Die Errichtung des Deutsahen Staataninisteriuas für Böhnen und Mähren

ale Obereter Reichabehörde bedingt die Sohaffung eines gelbstlndigan Einselplanen

für den Geschäftabereieh das Deutschen Staateainisters.Vorgeschlngen wird,den

Einzelplan Xv(Reichaprotektor in Böhmen und MEhren)hierfür zu Übernehmen,während

der Reiohsprotoktor mit seinem Büro zwecknissig ia Haughalt des Fihrers (Einsel-

plan I )in einam besonderen Kapitel aussubringon wäre.

Der Haushalt des Deutechen Steataministers wirde sich gliedorn in Eapi-

tel 1 - Steataministeriun - unf Kapitel 2 - Geschäftabareich des Deutschen Staats-

ministers -.

2. Kanitel 1 Titel 1 anthalt den Stallenplan dee Beutschen Staateainisteriua

Die Beschränkung des personellen Aufbaues des Staataminiateriums auf ausechliesslicl

Führungakräfte erfordert die Ausbringwng von Spitzenatellen,Als Vergleichsbasis

dürfte nur die Rogierung des Generalgouvernenents in Betrscht koswen,wobei die Be-

achtung der Autonomie,d.h.der Reicheaufsicht über tschechische Minister gegenilber

der im Ganeralgouvernement vorhondenen eigenen Vervaltung eine erhebliche Ersehwerw

bedoutet,Die goringere Grösse des Protektorats gegeniber dem Generalgouvernoment

wird durch die erheblich grössere Bedeutung des Protektorats aufgewogen.

3. Als Bevsrtungesghema wird vorgeschlagens

a) Für den Leiter des "iinisteraut,Zentralverwaltung wnd Oberete Rech-

mungskontrolle" sowie die Abteilungaleiter Planstellen sach Besür.36 = 17,000 RM

(gegebenenfells wie im Generalgouvernement teilveise mit siner Stellensulage von

1.000 RM)ait dar Amtabezeichnung "zinisterialdirektor in Deutschon Staataministerius

für Böhmen und Bahran").

b) Fär die Generalreferenten grundsßtzlich Einisterialratstellen,für 5

von ihnen als Vertreter von Abteilungsleitern besonders wichtiger Abteilun en

jedooh Ministerialdirigentenstellen.

o) Für die Oberlandrite - Inspekteure Flanstellon der BesCr.A 1 a (- Mini-

sterialrat)ait der Amtabezeichnung "Oberlandräte - Inspekteure des Deutschen Staats-

ainistere für Böhmon und Mähren"wnd einer Zulage,die sie in ihren Bezügen auf der

bener Stellung Ministerialratatellen.

 q   e     

Reichsniniater der Finansen verfolgte Taktik,zunächeý mur die auch pereünlich er-

forderlichen Stellen zu bewilligen,führt arfahrungegenäes zu grossen Solwierigkei-

ten und Verzögerungen bei späteren Hebungewinschen.

5. Kepitel 2 fitel 1 enthält den Stellenplan für die zum Geechäftsbereich

des Deutechen Staateainistere gohörenden Deaaten. Die bieharige Ausbringung dieser
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Planstellen in den verschiedenen Einzelplänen der übrigen Ressorts bezw.jetzt

entspreohend aufgegliedert in Anhang zum Reichshaushalt hat sioh wegen der damit

noch bestehonden pereönlichen Bindung des einzelnen Beanten an seine elte Bohörde

als abträ lich erwiesen-ohme für den Beamten greifbare Vorteile zu bringen.An der

Aufrechterhaltung dieses Zustandes besteht lediglich veitene der übrigen Ressorts

Interesse,un ouf diese Art und Weise wenigetons mittelbar etwas Rinflusa auf den

hiesigen Raum su gewinnen,Die Überführung der Flanstellen aller in Geschöftebe-

reioh des Deutschen Staateninisters tätigen Beamten auf den Eauahalt des Deut-

achen Stsatsainisters dürfte daher unbedingt anznstreben sein,

6. Bei Roal-Uaion zwischen einer Tutigkeit im Stastsainisteriun und in

den autonomen Zentrelbehörden kann die Planstelle mur sn einer Sielle ausgebracht

werden,Entschoidend hitte die bedeutungendssig überwiegende Tatigkeit zu gein

(z.3.Planstelle für Kinieterialret v.Busse und Ministerialrat Nawrahek nicht im

Stellenplen des Staateainisteriums,condorn fir ihre Zigenschaft als Leiter der

Oberaten Preisbehörde bezw. Leiter der Oberaten Reehnungskontrollkl.im Kapitel 2

- Geschäftsbereich-).

7. Als Bevertwngggehoma für den Gesohäftabereich wird vorgecohlagen:

a) Für die als Seutsche Berater tätigen Beanten Obarregierungarats-

beww.Kinisterialrats-oder Regierungedirektorenstellen je nach Umfang des Aufgaben-

gebiets.

b) Fer die eingebauban Beanten(z.B.Leiter von Ssktionen,Abteilunge-

leitor bei den landegbehörden,besirkshauptmänner)die Planatellex,die für die ent-

sprechende Tatigkeit im Altreich vorgesehen iat(d h.liniaterialrat,leitender Re-

gierungedirektor,Lendrat).

8. Für die aus dem Staateministeriun ausscheidondon Bearton tritt an-

stelle der Ministeriaigulese die Ausfalleulage-

Die Protektoratezulage ist unter dem Gesichtspunkt der weiteren Ti-

tigkeit im Geschäftsbereich des Deutschen Steateninisters weitersumablen.

9. Über die vorerwähnten grundeätalichen Fragen des Haushalts des

Deutachon Staataministers soll eina Entscheidung des Herrn Reicheministers der

Finianzen schon vor Einreichung bezw.Verabechiedung des Haushaltsentwurfs eretrebt

werden.
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Haushalt des Deutschen Staatsministers für Böhnen und Mähren.

---

--

D

1. Die Errichtung des Deutschen Staatsministeriums für Böhmen und Mähren

als Oberster Reichsbehörde bedingt die Schaffung eines selbständigen Einzelplanes

• für den Geschäftsbereich des Deutschen Staatsminigters.Vorgeschlagen wird,den

Einzelplan Xxv(Reichsprotektor in Böhmen und Mäthren)hierfür zu übernehmen,während

der Reichsprotektor mit seinem Büro zweckmässig im Haushalt des Führers (Einzel-

plan I )in einem besonderen Kapitel auszubringer wäre.

Der Haushalt des Deutschen Staatsministers würde sich gliedern in Kapi-

tel 1 - Staatsministerium - und Kapitel 2 - Geschäftsbereich des Deutschen Staats-

ministers -

2. Kapitel 1 Titel 1 enthält den Stellenplan des Deutschen Staatsministeriums

Die Beschränkung des personellen Aufbaues des Staatsministeriums auf ausschliesslich

Führungskräfte erfordert die Ausbringung von Spitzenstellen.Ais Vergleithsbasis

dürfte nur die Regierung des Generalgouvernements in Betracht kommen,wobei die Be-

achtung der Autonomie,d.h.der Reichsaufsicht über tschechische Minister gegenüber

der im Generalgouvernement vorhandenen eigenen Verwaltung eine erhebliche Ersehwerung

bedeutet.Die geringere Grösse des Protektorats gegenüber dem Generalgouvernement

wird durch die erheblich grössere Bedeutung des Protektorats aufgewogen.

3. Als Bewertungsschema wird vorgeschlagen:

a) Für den Leiter des "Ministeramt,Zentralverwaltung und Oberste Rech-

nungskontrolle" sowie die Abteilungsleiter Planstellen nach BesGr.B6 = l7.000 RM

(gegebenenfalls wie in Generalgouvernement teilweise mit einer Stellenzulage von

1.O0o RM)mit der Amtsbezeichnung "Ministerialdirektor im Deutschen Stäatsministerium

für Böhmen und Mähren").

b) Für die Generalreferenten grundsätzlich Ministerialratstellen,für 5

von ihnen als Vertreter von'Abteilungsleitern besonders wichtiger Abteilungen

jedoch Ministerialdirigentenstellen.

c) Für die Oberlandräte - Inspekteure Planstellen der BésGr.A 1 a (= Mini-

sterialrat)mit der Amtsbezeichnung "Oberlandräte - Inspekteure des Deutschen Staats-

ministers für Böhmen und Mähren"und einer Zulage,die sie in ihren Bezügen auf der .

derzeitigen,Höhe belässt.

a)Pür dieasonstigen Referenten Oberregierungsratstellen bezw.bei geho-

bener Stellung Ministerialratstellen.

4. Es ist von vornherein ein objektiver Stellenplan anzustreben.Die vom

Reichsminister der Finanzen verfolgte Taktik,zunächst nur die auch persönlich er-

forderlichen Stellen zu bewilligen,führt erfahrungsgemäss zu grossen Schwierigkei-

ten und Verzögerungen bei späteren Hebungswünschen.

5. Kapitel 2 Titel 1 enthält den Stellenplan für die zum Geschäftsbereich

des Deutschen Staatsministers gehörenden Beamten. Die bisherige Ausbringung dieser
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Planstellen in den verschiedenen Einzelplänen der übrigen Ressorts bezw.jetzt

entsprechend aufgegliedert im Anhang zum Reichshaushalt hat sich wegen der damit

noch bestehenden persönlichen Bindung des einzelnen Beamten an seine alte Behörde

als abträglich erwiesen,ohne für den Beamten greifbare Vorteile zu bringen.An der

Aufrechterhaltung dieses Zustandes besteht lediglich seitens der übrigen Ressorts

Interesse,um auf diese Art und Weise wenigstens mittelbar etwas Einfluss auf den

hiesigen Raum zu gewinnen.Die Überführung der Planstellen aller in Geschäftsbe-

reich des Deutschen Staatsministers tätigen Beamten auf den Haushalt des Deut-

schen Staatsministers dürfte daher unbedingt anzustreben sein.. tg -  fed

6. Bei Real-Union zwischen einer Tätigkeit im Staatsministerium und in

den autonomen Zentralbehörden kann die Planstelle-nur an einer Stelle ausgebracht

werden.Entscheidend hätte die bedeutungsmässig überwiegende Tätigkeit zu sein

(z.B.Planstelle für Ministerialrat v.Busse und Ministerialrat Hawrahek nicht im

Stellenplan des Staatsministeriums,sondern für ihre Eigenschaft als Leiter der

Obersten Preisbehörde bezw.Leiter der Obersten Rechnungskontrolltt.im Kapitel 2

-Geschäftsbereich-).

7. Als Bewertungsschema für den Geschäftsbereich wird vorgeschlagen:

a) Für die als deutsche Berater-ze tigen Beamten Oberregierungsrats-

bezw.Ministerialrats-oder Regierungsdinsn@ge tellen je nach Umfang des Aufgaben-

gebiets.

MpisTo

b) Für die eingebauten Beamten(z.B.Leiter von Sektionen,Abteilungs-

leiter bei den Landesbehörden,Bezirkshauptmänner)die Planstellen,die für die ent-

sprechende Tätigkeit im Altreich vorgesehen ist(d.h.Ministerialrat,leitender Re-

gierungsdirektor,Landrat).

8. Für die aus dem Staatsministerium ausscheidenden Beanten tritt an-

stelle der Ministerialzulage die Ausfallzulage.

Die Protektoratszulage ist unter den Gesichtepunkt der weiteren Tä-

tigkeit im Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministers weiterzuzahlen.

9. Über die vorerwähnten-grundsätzlichen Fragen des Haushalts des

Deutschen Staatsministers soll eine Entscheidung des Herrn Reichsministers der

Finanzen schon vor Einreichung bezw.Verabschiedung des-Haushaltsentwurfs erstrebt

werden.

18
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Haushalt des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren.

I. Die Errichtung des Deutschen Staatsministeriums für Böhmen und Mähren

als Oberster Reichsbehörde erfördert die Schaffung eines selbständigen Einzel-

planes für'den Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministers. Zweckmlissigerweise

wird der Einzelplan XXV - bisher Reichsprotektor in Böhmen und Mähren - als Ein-

zelplan des Deutschen Staatsministers übernommen,da dieser imwesentlichen den

proteltors und seines Büros sind gesondert zu veranschlagen.In Frage kommen dürfte

eine Ausbringung in Einzelplan I in einen besonderen Kapitel,welche Regelung sich

aus der Stellung des Reichsprotektors als Vertreter des Führers in dessen Eigen-

schaft als Reichsoberhaupt rechtfertigen liesse.

Der Haushalt des Deutschen Staatsministers wärde sich künftig in

2 Kapiteln gliedern - Kapitel 1 - Staatsministerium- , Kapitel 2 - Geschäftsbe-

reich des Deutschen Staatsministers.Kapitel 1 wirdeausser den Stellenplan des

Staatsministeriums die persönlichen und sächlichen Verwaltungsausgaben des Staats-

ministeriums,als allgemeine Haushaltsausgaben die verschiedenen,insbesondere

politischen Fonds(z.B.Volkstumsfonds) umfassen. Kapitel.2 enthielteden Stellen-

plan für die im Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministers tätigen deutschen

Beamten sowie die für die dort tätigen Reichsbediensteten erforderlichen persön-

lichen Mittel,ferner die allgemeinen Haushaltsausgaben,die im Rahmen der Reichs-

auftragsverwaltung entstehen und vom Reich zu erstatten sind(z.B.Fürsorgemittel).

Die sächlichen Verwaltungsausgaben der innerhalb der autonomen Verwaltung tä-

notigen Reichsbediensteten gehen schon jetzt zu Lasten der autonomen Verwaltung.

Slo'latad

tiade

II. Stellenplan des Staatsministeriums.

Künftig wird in Staatsministerium neben den zur Bearbeitung der An-

108

gelegenheiten der reichseigenen Verwaltung erforderlichen Kräften nur eine ge-

ringe Anzahl von Beanten für die Ausübung der Obersten Reichsaufsicht verbleiben.

Diese Beschränkung auf ausschliesslich Führungskräfte erfordert die Ausbringung

von Spitzenstellen.Als Vergleichsbasis kann nur die Regierung des Generalgouver-

looße(nements in Betracht kommen,wobei gewisse Abweichungen sich aus der noch stärke-

ren Zusammenfassung im Staatsministerium(9 Abteilungen gegenüber 13 Hauptabteilun-

bn gen bei der Regierung des Generalgouvernements) rechtfertigen.

Pür die Bewertung der einzelnen Stellen wird folgendes vorgeschlagen:

a) Für den Leiter des"Ministeramt,Zentralverwaltung und Oberste Reuhnungs-

odo nekontrolle"sowie die Abteilung■leiter Planstellen nach Besgr. B 6 mit der Amts-

bezeichnung "Ministerialdirektor im Deutschen Staatsministerium für Böhmen und



1Z5a

2 -

Mähren,davon ein noch zu bestimmender Teil mit einer widerruflichen und nicht

ruhegehaltsfähigen Zulage von l.O00 RM jährlich.

b) Für die Generalreferenten Ministerialratstellen,für 5 von ihnen

als Vertreter von Abteilungsleitern besonders wichtiger Abteilungen Ministerial-

dirigentenstellen.

-

c) Für die Oberlandräte - Inspekteure Planstellen der BesGr. A 1 a

mit der Amtsbezeichnung "Oberlandräte - Inspekteure des Deutschen Staatsministers

für Böhnen und Mähren".Ferner wäre ihnen zur Beibehaltung einer Besoldung in der

bisherigen Höhe eine Zulage von 200 RM zu gewähren,die sich gegebenenfalls aus der

Ministerialzulage und loo RM monatlicher Reisepauschale zusammensetzen wirde.

d) Für die sonstigen Referenten Oberregierungsratstellen bezw.bei ge-

hobener Stellung Ministerialratstellen.

e) Für die leitenden Bürobeamten Amtsratstellen,für die sonstigen B( )-

beamten Regierungsamtmannstellen be■w.Regierungsoberinspektorstellen.

Zu a) Die Stellung der betreffenden Beamten entspricht verantwortungsgemäss

völlig der der Präsidenten der Hauptabteilungen bei der Regierung des General-

gouvernements.Die Beachtüng der Autonomie bedeutet gegenüber der im Generalgouver-

nement vorhandenen eigenen Verwaltung eine erhebliche Erschwerung der Arbeit.

Die Ausübrung der Reichsaufsicht über tschechische Minister bedingt eine ent-

sprechende Heraushebung der verantwortlichen Abteilungeleiter.Aufgabenmässig

sich bei'der grösseren Bedeutung des Protektorats für das Grossdeutsche Reich

die Arbeit auch sonat schwieriger als in Generalgguvernement gestalte

Zu b) Die scheinbare Besserstellung gegenüber dem Generalgouvernement be-

steht tatsächlich nicht,weil dort zum Teil Arbeitsgebiete als Hauptabteilungen

vorgesehen sind,die in Staatsministerium nur Generalreferate sind(Gesundheits-

wesen,Wirtschaft bezw.Arbeit,Forsten,Eisenbahnen).Die straffere Zusammefassu

im Staatsministeriun muss sich demnach durch die Bewilligung von einigen herausge-

hobenen Stellen für Generalreferenten ausgleichen.

Zu c) Die Oberlandräte sind in der Reichsbesoldungsordnung bisher noch unter

1

BesGr.A 2 c 1 ausgebracht.Der Reichsminister der Finanzen hatte zwar im Rechnungs-

jahr 1942 für die Oberlandräte als Inspekteure A 1 b-Stellen bewilligt,jedoch

nicht unter der Bezeichnung"Oberlandrat - Inspekteur",sondern als Regierungsdi-

rektor.Hiërgegen haben von ihrer Aufgabenstellung aus gesehen entscheidende Beden-

ken bestanden.Sie gelten im gleichen Umfang für eine Amtsbezeichnung der Oberland-

räte - Inspekteure als Ministerialrat.Unter entsprechender Änderung der Reichsbe-

soldungsordhung müssen daher in der BesGr. A l a,die bedeütungsmässig den Ober-

landräten - Inspekteuren zugebilligt werden muss,Stellen als "Oberlandräte - In-

spekteure des Deutschen Staatsministers fir Zgbien und Mäihren" vorgesehen werden.

18112
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Schon bei der Ausbringung der A 1 b-Stellen ist seitens des Reichsministers der

Finanzen der Grundsatz gebilligt worden,die Oberlandräte in ihren früheren Bezügen

nicht zu schmälern.Aus diesem Grunde war auch schon die Weitergewährung der Zu-

.nexi lage,wenn auch in geringerwHöhe,zugebilligt worden.

1 Zu d und e) Die Stellen der sonstigen Referenten waren ebenso wie die der

.obE

ovübrigen Beamten bei der Behörde des Reichsprotektors nicht in dessen Haushalt,

sondern in dem sogenannten Anhang.A,zum Reichshaushalt,Teil P (früher Kapitel 1 P

É7

in den verschiedenen Einzelplänen)ausgebracht.Hierzu Wird jetzt keine Veranlassung

mehr/bestehti,vielmehr sindiauch diese Stellen im Stellenplan des,Staatsministe-

riums auszubringen.Für die beschränkten,aber dann besonders wichtigen Fälle sind

Oberregierungsratstellen,für einen Teil-Ministerialratstellen erforderlich.Ent-

sprechend dem Charakter des Staatsministeriums als Oberste Reichsbehörde müssen

für.die leitenden Bürobeamten Amtsratstellen vorgesehen werden.orkd

Die Ausbringung neuer Plänstellen für das Stäatsministerium ist

trotz des auch für das Rechnungsjahr l944 verlängerten Verbots der Ausweitung der

Stellenpläne zulässig,dex der Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministers als

auf Führererlass beruhende unter die ausdrücklichen Ausnahmen hiervon fällt.Sofern

chierzu eine Änderung der Besoldungsordnung notwendig wird,gilt dies auch inso-

weit.

EOV

III. Stellenplan des Geschäftsbereichs.

Die künftig nicht mehr zum Staatsministerium,aber weiter zum Ge-

schäftsbereich des Deutschen Staatsministers gehörenden Beamten,die in den auto-

nomen Ministerien und sonstigen Zentralbehörden die sonstigen Aufgaben der Reichs-

aufsicht als deutsche Berater oder als eingebaute Kräfte wahrnehmen,werden zweck-

mässigerweise mit den übrigen zum Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministeriums

gehörenden,in den Dienststellen der Reichsauftragsverwaltung tätigen Beamten an

einer Stelle zusammengefasst.Die Planstellen aller dieser Beamten,ob sie nun bisher

zum Staatsministerium gehörten,in die autonomen Zentralbehörden oder in die Dienst-

stellen mit Reichsauftragsverwaltung abgestellt waren,sind bisher im Anhang A zum

Reichshaushalt Teil P mit den übrigen Einzelplänen entsprechenden Unterteilen aus-

gebracht.Der Grund für diese in ihren Grundzügen in einer Chefbesprechung am

19.1.1940 festgelegten Regelung,nämlich den zum Reichsprotektor abgeordneten Be-

amten eine Verbindung zu ihrer alten Fachverwaltung zu lassen,hat sich im Laufe

aih

sid

der Entwicklung längst überholt,im übrigen für den einzelnen Beamten länggt als

ohne Bedeutung,für die hiesige Verwaltung aber als äusserst abträglich erwiesen.

Zur eindeutigen Klarstellung erscheint es dringend erforderlich,diese Planstellen

künftig völlig in den Haushalt des Deutschen Staatsministers einzubauen.Die Tat-

sache,dass auch die Planstellen der im Generalgouvernement tätigen Beamten in

gleicher Weise im Anhang des Reichshaushalts ausgebracht sind,kann deswegen nicht
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entscheidend sein, weil für den Generalgouverneur ein Einzelplan des Reichs-
haushalts,in dem diese Planstellen vorgesehen werden könnten,nicht besteht.Die
für: den Übergang der Beamten auf den Haushalt des: Deutschen Stsatsministers
-
dernibrifen Fadhvertaltrnyar
erforderliche Zustimmüng wäre gegebenenfalls in genereller Form durchzüführen.
iv oa Soweit-eine nur kriegsbedingte Personal-tniontzwischen einer Tätigkeit
ode im Deutschen Staatsministeriun und einer Tätigkeit im Geschäftsbereich vorliegt,
.
müssen.Planstellen.für beidelZwecke,d.h.sowohl im Kapitel:l wie im Kapitel 2
vorgesehen. werden Soweit dagegen eine(Real-Union zwischen:beiden Pätigkeiten be-
-ote
steht,muss die dähn nur an einer Stelleimögliche Planstellevdort ausgebracht
werden woldie Tätigkeit bedeutungsmässig als überwiegend anzuseheneist.
Für die Bewertung der im Kapitel 2 vorzusehenden Stellen gilt folgendes:
a) Für die in den autonomen Ministerien und sonstigen Zentralbehörden als
deutsche-Berater tätigenoBeamten sind Oberregierungsratstellen bezw.Regierungs-
-
direktorstellen oder Ministerialratstellen erforderlich.
b) Pür den in der autonomen Verwaltung eingebauten Beamten(z.B.Leiter einer
Sektiön,Abteilungsleiter bei den Landesbehörden,Bezirkshanptmann,Leiter eines
Arbeitsantes,leitenden Bürobeanten dér Reichsauftragsverwaltung) ist die Plan-
stelle anzufordern,die für die entsprechende Tätigkeit im übrigen Reichsgebiet
vorgesehen ist.
Soweit die Zahlung der Ministerialzulage in Wegfall kommt - es wäre
unbedingt gerechtfertigt,den in den autonomen Zentralvehörden tätigen Bedien-
steten ebenfalis eine Ministerialzulage zu zahlen,da es sich auch hier zweifel-
los um eine ausgesprochen ministerielle Tätigkeit handelt -,muss den bisherigen
PoC
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Eapfängern eine Ausfallzulage gezahlt werden.
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Haushalt des Deutschen Staataministers für Böhmen und Mihren.

I. Die Errichtung des Deutschen Staatsministeriums für Böhmen und Mähren

als Oberster Reichsbehörde erfordert die Schaffung eines selbständigen Einzel-

planes für den Geschäftebereich des Deutschen Staatsministers. Zweckmässigerweise

wird der Einzelplan XXV - bisher Reichsprotektor in Böhmen und Mlihren - als Ein-

zelplan des Deutschen Staatsministers übernommen,da dieser imwesentlichen dem

früheren Haushalt des Reichsprotektors entspreohen wird.Die Ausgaben des Reichs-

protektors und seines Büros sind gesondert zu veransehlogen.In Frage kommen dürfte

eine Musbringung im Zinzelplan I in einem besonderen Kapitel,welche Regelung sich

aus der Stellung des Reichsprotektors als Vertreter des Pührers in dessen Eigen-

schaft als Reichsoberhaupt rechtfertigen liesse.

Der Haushalt des Deutschen Staatsministers wirdesich künftig in

2 Kapiteln gliedern - Kapitel 1 - Staatsministerium- , Kapitel 2 - Geschäftsbe-

reich des Deutschen Staatsministers.Kapitel 1 wérdeausser dem Stellenplan des

Staataministeriume die persönlichen und sächlichen Verwaltungsausgaben des Staats-

ministeriums,als allgemeine Haushaltsausgaben die verschiedenen,insbesondere

politischen Fonds(z.B.Volkstumsfonds) umfassen. Kapitel 2 enthieite den Stellen-

plan für die im Gesehäftsbereich des Deutschen Staatsministers tätigen deutschen

Beamten sowie die für die dort tätigen Reichsbediensteten erforderlichen persön-

lichen Mittel,ferner die allgemeinen Haushaltsausgaben,die im Rahmen der Reichs-

auftragsverwaltung entstehen und vom Reich zu erstatten sind(z.B.Fürsorgemittel).

Die sächlichen Verwaltungsausgaben der innerhalb der autonomen Verwaltung tä-

tigen Reichsbediensteten gehen sehon jetzt zu Lasten der autonomen Verwaltung.

II. Stellenplan des Steatsministeriums.

Künftig wird im Staatsministeriun neben den zur Bearbeitung der An-

gelegenheiten der reichseigenen Verwaltung erforderlichen Kräften nur eine ge-

ringe Anzahl von Beamten für die Ausübung der Obersten Beichsaufsicht verbleiben.

Diese Beschränkung auf ausechliesalich Führungskräfte erfordert die Ausbringung

von Spitzenstellen.Als Vergleichsbasis kann nur die Regierung des Generalgouver-

nements in Betracht komnen,wobei gewisse Abweichungen sich aus der noch stärke-

ren Zusammenfassung im Staatsministeriun(9 Abteilungen gegenüber l3 Hauptabteilun-

gen bei der Reglerung des Generalgouvernements).rechtfertigen.

Für die Bewertung der einselnen Stellen wird folgendes vorgeschlagen:

a) Für den Leiter des"Ministeramt,Zentralverwaltung und Oberste Reejaungs-

kontrolle"sowie die Abteilungsleiter Flanstellen nach Besgr. B 6 mit der Amts-

bezeichnung "Ministerialdirektor im Deutschen Staatsministeriuä für Böhmen und
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Mähren,davon ein noch zu bestimmender Teil mit einer widerruflichen und nicht

ruhegehaltsfühigen Zulage von l.000 RM jährlich.

b) Für die Generalreferenten Ministerialratstellen,für 5 von ihnen

ale Vertreter von Abteilungsleitern besonders wichtiger Abteilungen linisterial-

dirigentenstellen.

e) Für die Oberlandräte - Inspekteure Planstellen der BesGr. A 1 a

mit der Amtsbezeichnung "Oberlandräte - Inspekteure des Deutschen Steatsministers

für Böhmen und Mihren".Ferner wäre ihnen zur Beibehaltung einer Besoldung in der

bisherigen Höhe eine Zulage von 200 Ri zu gewähren,die sich gegebenenfalls aus der

Ministerialzulage und loo Rl monatlicher Reisepauschale zusammensetzen würde.

d) Für die sonstigen Referenten Oberregierungsratstellen bezw.bei ge-

hobener Stellung Ministerialratstellen.

e) Pür die leitenden Bärobeamten Amtsratstellen,für die sonstigen Büro-

beamten Regierungsamtmannstellen bezw.Regierungsoberinspektorstellen.

Zu a) Die Stellung der betreffenden Beamten entspricht verantwortungegemäss

völlig der der Präsidenten der Hauptabteilungen bei der Regierung des General-

gouvernements.Die Beachtung der Autonomie bedeutet gegenüber der im Generalgouver-

nement vorhandenen eigenen Verwaltung eine erhebliche Erschwerung der Arbeit.

Die Ausübzung der Reichsaufsicht über tschechische Minister bedingt eine ent-

sich bei der grösseren Bedeutung des Protektorats für das Grossdeutsche Reich

die Arbeit auch sonst schwieriger als im Generalgpuvernement (gestaltet.)

Zu b) Die scheinbare Besserstellung gegeniber dem Generelgouvernement be-

steht tatsächlich nicht,weil dort zum Teil Arbeitsgebiete als Hauptabteilungen

vorgesehen sind,die im Staatsministerium nur Generalreferate sind(Gesundheits-

wesen,Wirtschaft bezw.Arbeit,Forsten,Eisenbahnen).Die straffere Zusammefassung

im Staatsministerium muss sich demnach durch die Bewilligung von einigen hersusge-

hobenen Stellan für Generalreferenten avsgleichen.

Zu o) Die Oberlandräte sind in der Reichsbesoldungsordnung bisher noch unter

BesGr.A 2 e l ausgebracht.Der Reichsminister der Finanzen hatte zwar im Rechnungs-

jahr 1942 für die Oberlandräte als Inspekteure A 1 b-Stellen bewilligt, jedoch

nicht unter der Bezeichnung"Oberlandrat - Inspekteur",sondern als Regierungadi-

rektor.Hiergegen haben von ihrer Aufgabenstellung aus gesehen entscheidende Beden-

ken bestanden.Sie gelten im gleichen Umfang für eine Amtsbezeichnung der Oberland-

räte - Inspekteure als Ministerielrat.Unter entsprechender Änderung der Reichsbe-

soldungsordnung müssen daher in der BesGr. A l a,die bedeutungemiissig den Ober-

landräten - Inspekteuren zugebilligt werden muss,Stellan als "Oberlandräte - In-

spekteure des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren" vorgesehen werden.
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Schon bei der Ausbringung der A 1 b-Stellen ist seitens des Reichsministers der

Finanzen der Grundsatz gebilligt worden,die Oberlandräte in ihren früheren Bezügen

nicht zu sohmälern.Aus diesem Grunde war auch schon die Weitergewährung der Zu-

lage,wenn auch in geringer Höhe,zugebilligt worden.

Zu d und e) Die Stellen der sonstigen Referenten waren ebenso wie die der

übrigen Beamten bei der Behörde des Reichsprotektors nicht in dessen Haushalt,

sondern in dem sogenannten Anhang A zum Reichshaushalt,Teil P (früher Kapitel 1 P

in den verschiedenen Einzelplänen)ausgebracht.Hierzu wird jetzt keine Veranlassung

mehr bestehed,vielmehr sind auch diese Stellen im Stellenplan des Steatsministe-

riums auszubringen.Für die beschränkteh,aber dann besobders wichtigen Fälle sind

Oberregierungsratstellen,für einen Teil Ministerialratstellen erforderlich.Ent-

sprechend dem Charakter des Staataministeriums als Oberste Reichsbehörde müssen

für die leitenden Bürobeamten Amtsratstellen vorgesehen werden.

Die Ausbringung neuer Planstellen für das Staataministerium ist

trotz des auch für das Reohnungsjahr l944 verlängerten Verbots der Ausweitung der

Stellenpläne zulässig,dax der Geschäftsbereich des Deutschen Stsatsministers als

auf Führererlass beruhendm unter die ausdrücklichen Ausnahmen hiervon fällt,Sofern

hierzu eine Änderung der Besoldungsordnung notwendig wird,gilt dies auch inso-

weit.

III. Stellenolan des Geschäftsbereiche.

Die künftig nicht mehr zum Staatsministerium,aber weiter zum Ge-

achäftsbereich des Deutschen Staatsministers gehörenden Beamten,die in den auto-

nomen Ministerien und sonstigen Zentralbehörden die sonstigen Aufgaben der Reichs-

aufsicht ale deutsche Berater oder als eingebaute Kräfte wahrnehmen,werden zweck-

mässigerweise mit den übrigen zum Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministeriums

gehörenden,in den Dienststellen der Reichsauftragsverwaltung tätigen Beamten an

einer Stelle zusammengefasst.Die Planstellen aller diesér Beamten,ob sie nun bisher

zum Staatsministerium gehörten,in die autonomen Zentralbehörden oder in die Dienst-

stellen mit Reichsauftragsverwaltung abgestellt waren,sind bisher im Anhang A zum

Reichshaushalt Teil P mit den übrigen Einzelplänen entsprechenden Unterteilen sus-

gebracht.Der Grund für diese in ihren Grundzügen in einer Chefbesprechung am

19.l.l94o festgelegten Regelung,nämlich den zum Reichsprotektor abgeordneten Be-

amten eine Verbindung zu ihrer alten Fachverwaltung zu lassen,hat sich im Laufe

she

der Entwicklung längst überholtjim übrigen für den einzelnen Beamten länget als

ohne Bedeutung,für die hiesige Verwaltung aber als äusserst abträglich erwiesen.

Zur eindeutigen Klarstellung erscheint es dringend erforderlich,diese Planstellen

künftig völlig in den Haushalt des Deutschen Stsatsministers einzubauen.Die Tat-

sache,dass auch die Planstellen der im Generalgouvernement tätigen Beamten in

gleicher Weise im Anhang des Reichshaushalts susgebracht sind,kann deswegen nicht
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entscheidend sein, weil für den Generalgouverneur ein Einzelplan des Reichs-

haushalts,in den diese Planstellen vorgesehen werden könnten,nicht besteht.Die

für den Übergang der Beamten auf den Haushalt des Deutschen Staatsministers

erforderliohe Zustimnung/wäre gegebenenfalls in genereller Form durchzuführen.

me mbc ffomnalmga

Soweit eine nur kriegebedingte Personal-Union zwischen einer Tätigkeit

im Deutschen Staatsministerium und einer Tätigkeit im Geschäftsbereich vorliegt,

miissen Planstellen für beide Zwecke,d.h.sowohl in Kapitel l wie im Kapitel 2

vorgesehen werden.Soweit dagegen eine Real-Union zwischen beiden Tötigkeiten be-

steht,muss die dann nur an einer Stelle mögliche Planstelle dort ausgebracht

werden,wo die Tätigkeit bedeutungsmässig als überwiegend anzusehen ist.

Für die Bewertung der im Kapitel 2 vorzusehenden Stellen gilt folgendes:

a) Für die in den autonomen Ministerien und sonstigen Zentralvehörden als

deutsche Berater tütigen Beamten sind Oberregierungsratatellen bezw.Regierungs-

diraktorstellen oder Ministerialratstellen erforderlich.

b) Für den in der autonomen Verwaltung eingebauten Beanten(z.B.Leiter einer

Sektion,Abteilungsleiter bei den Landesbehörden,Bezirkshauptmann,Leiter eines

Arbeitsamtes,leitenden Bürobeamten der Reichsauftragsverwaltung) ist die Plan-

stelle anzufordern,die für die entsprechende Tätigkeit im übrigen Reichsgebiet

vorgesehen ist.

Soweit did Zahlung der Ministerialmalsge in Wegfall kommt - es wäre

unbedingt gerechtfertigt,den in den autonomen Zentralbehörden tätigen Bedien-

steten ebenfalls eine Ministerialzulage zu zahlen,da es sich auch hier zweifel-

los um eine ausgesprochen ministerielle Tätigkeit handelt -,muss den bisherigen

Empfüngern eine Ausfallzulage gezahlt werden.

10181
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Haushalt des Deutschen Staateministers für Böhmen und Mühren.

I. Die Errichtung des Deutschen Staateuinisteriums für Böhmen und Mähren

als Oberster Reichabehörde erfordert die Schaffung eines selbständigen Einzel-

planes für den Geschäftsbereich dea Deutschen Staataministers, Zweckmiesigerweise

wird der Einzelplan XV - bisher Reichsprotektor in Böhmen und Nähren - als Ein-

zelplan des Deutschen Staatsainisters übernommen,da dieser im wesentlichen dem

früheren Haushalt des Reichaprotektors entsprechen wird.Die Ausgaben des Reicha-

protektors wnd seines Büros sind gesondert zu veranschlagen.In Frage komsen dürfte

eine Ausbringung im Einzelplan I in einen besonderen Kapitel,welche Regelung sich

aus der Stellung des Reichsprotektors ale Vertreter des Führers in dessen Eigen-

schaft als Reichsoberhaupt rechtfertigen liease.

X

Der Haushalt des Deutschen Staatsninisters wärdesich künftig in

2 Kapiteln gliedern - Kapitel 1 - Staateministerium- , Kapitel 2 - Geschäftabe-

reich des Deutschen Staatsministers.Kapitel 1 wiirdkausser dem Stellenplan des

Staataninisteriums die persönlichen und aächlichen Verwaltun geausgaben des Staats-

ministeriums,als allgemeine Haushalteausgaben die verschiedenen,insbesondere

politischen Fonds(z.B.Volkstumsfonds).umfassen. Kapitel 2 enthielteden Stellen-

plan für die im Geschäftabereich des Deutschen Staataministers tätigen deutschen

Beanten sowie die für dié dort tätigen Reichsbediensteten erforderlichen persön-

lichon Kittel,ferner die allgemeinen Haushaltsausgaben,die in Rahmen der Reichs-

auftrageverwaltung entstehen und vom Reich zu erstatten sind(z.B.Fürsorgemittel).

Die sächlichen Verwaltungsausgaben där innerhalb der autonomen Verwaltung tä-

tigen Reichsbediensteten gehen schon jetzt zu Lasten der autonomen Verwaltung.

II. Stellonplan des Steataministeriwas.

Künftig wird in Staataministeriun neben don zur Bearbeitung der An-

gelegenheiten der reichseigenen Verwaltung erforderlichen Kräften nur eine ge-

ringe Anzahl von Beamten für die Ausübung der Obersten Reichsaufsicht verbleiben.

Diese Beschränkung auf ausschliesalich Führungskräfte erfordert die Ausbringung

von Spitzenstellen.Ale Vergleichsbasis kann nur die Regierung des Generalgouver-

nements in Betracht komaen,wobei gewisse Abweichungen sich aus der noch stärke-

ren Zusamaenfassung im Staatsninisterium(9 Abteilungen gegenüber 13 'Hauptabteilun-

gen bei der Regierung des Generalgouvernements).rechtfertigen.

Für die Bewertung der einzelnen Stellen wird folgendes vorgeschlagen:

a) Für den Leiter des"Ministerant, Zentralverwaltung und Oberste Reeheungs-

kontrolle"sowie die Abteilungsleiter Flanstellen nach Beagr. B 6 mit der Amts-

bezeichnung "Ministerialdirektor im Deutschen Staateministerium für Böhmen und
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Mühren,davon ein noch zu bestinmender Teil mit einer widerruflichen und nicht

ruhogehaltsfühigen Zulage von l.000 RM jährlich.

b) Für die Generalreferenten Ministerialratstellen,für 5 von ihnen

ale Vertreter von Abteilungeleitern besonders wichtiger Abteilungen Ninisterial-

dirigentenstellen.

e) Für die Oberlandräte - Inepekteure Planstellen der Besür. A 1 a

2

mit der Antabezeichnung "Oberlandräte - Inspekteure des Deutschen Steateministers

für Böhmen und Mihren".Ferner wiire ihnen zur Beibehaltung einer Besoldung in der

bisherigen Höhe eine Zuloge von 20o RM zu gewälhren,die sich gegebenenfalls aus der

Ministerialzulage und loo Rl monatlicher Reisepauschale zusamsensetzen würde.

d) Für die sonstigen Referenten Oberregierungsretetellen bezw.bei ge-

hobener Stellmng Ministerialratstellen.

e) Für die leitenden Bürobeamten Amtsratstellen,für die sonstigen Büro-

beauten Regierungeamtmannstellen bezw,Regierungsoberinapektoratelien.

Zu a) Die Stellung der betreffenden Beamten entspricht verantwortungsgemäss

völlig der der Präsidenten der Hauptabteilungen bei der Regierung dos General-

gouvernemente, Die Beachtung der Autonomie bedeutet gegentbor der im Generalgouver-

nement vorhandenen eigenen Verwaltung eine erhebliche Erschwerung der Arbeit.

Die Austtbzung der Reichsaufeicht über tschechische Minister bedingt eine ent-

eprechende Heraushebung der verantwortlichen Abteilungaleiter.Aufgabenmäesig

sich bei der grösseren Bedeutung des Protektorats für das Crossdeutsche Reich

die Arbeit auch sonst schwieriger zis im Generalgpuvernement(geotalted.

Zu b) Die scheinbare Besserstellung gegenüber dem Generelgouvernement be-

steht tataäehlich nicht,weil dort ztn Teil Arbeitsgebiete als Hauptabteilungen

vorgesehen sind,die ia Staataministerium mur Generalreferate sind(Gesundheits-

wesen,Wirtechaft besw.Arbeit,Forsten,Bisenbahnen).Die straffere Zusamefansung

im Stastaministeriwn muss sich domnach durch die Bewilligung von einigen hereusge-

hobenen Stellen für Generalreferenten a sgleichen.

Zu e) Die Oberlandräte sind in der Reichsbesoldungsordnung bisher noch unter

BesGr.A 2 o 1 auagebracht Der Reichsminister der Finanzen hatte zwar im Rechnungs-

jahr l942 für die Oberlandräte als Inspekteure A 1 b-Stellen bewilligt,jedoch

nicht unter der Bezeichnung"Oberlandrat - Inspekteur",sondern als Regierungedi-

rektor,Hiergegen haben von ihrer Aufgabenstellung aus genehen entecheidende Beden-

ken bestanden,Sie gelten im gleichen Umfang für eine Antsbezeichmung der Oberland-

räte - Inspekteure als Ministerielrat.Unter entsprechender Anderong der Reichsbe-

soldungsordnung müssen daher in der BesGr. A l a,die bedeutungemäissig don Ober-

landräten - Inspekteuren zugebilligt werden muss,Stellan als "Oberlandräte - In-

spekteure des Deutschen Staatsministers für Böhmen wnd Mähren" vorgesehen werden.
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Schon bei der Ausbringung der A 1 b-Stellen ist seitens des Reichsministers der

Finanzen dor Grundeats gebilligt worden,die Oberlandräte in ihren früheren Bezügen

nicht zu vohaälern,Aus diesem Grunde war auch schon die Weitergewährung der Zu-

lage,wenn auch in geringer/iShe,zugebilligt worden.

Zu d und e) Die Stellen der sonstigen Referenten waren ebenso wie die der

übrigen Beamten bei der Behörde des Reichaprotektors nicht in dessen Hanshalt,

sondern in dem sogenannten Anhang A zua Reichshaushalt, Teil P (früher Kapitel 1 P

in den verschiedenen Einzelplänen)ausgebracht,Hierzu wird jetst keine Veranlaseung

mehr fbestehéj, vielmehr sind auch diese Stellen in Stellenplan des Steatsministe-

riums auszubringen.Für die beschränkteh,aber dann besohders wichtigen Falle sind

Oberregierungaratstellen,für einen Teil Ministerialratstellen erforderlich,Ent-

aprochend dem Charakter des Staataministeriums als Oberste Reichsbehörde milissen

für die leitenden Bürobeamten Amtsratstellen vorgesehen werden.

Die Ausbringung neuer Planstellen 'für das Staatsministerium ist

trotz des such für das Rechnungsjahr l944 verlängerten Verbots. der Ausweitung der

Stellenpläne zulßasig,dax der Geschäftabereich des Deutschen Steateminiaters als

auf Führererlass beruhendz unter die auadrücklichen Ausnahmen hiervon fallt,Sofern

hierzu eine Änderung der Besoldungeordnung notwendig wird,gilt dies auch inso-

weit.

IIl. Stellenplan dea Geschäftebereichs.

Die känftig nicht mehr zum Staataministeriun,aber weiter zun Ge-

schäftsbereich des Deutschen Stsataministers gehörenden Beamten,die in den auto-

nomen Ministerien und sonetigen Zentrolbehörden die sonstigen Aufgaben der Reichs-

.aufsicht ale deutsche Berater oder als eingebaute Kräfte wahrnehmen,werden zweck-

mässigerweise mit den übrigen zum Geschäftsbereich des Deutschen Staataministeriums

gehörenden,in den Dienetstèllen dor Reichsauftrageverwaltung tätigen Beamten an

ciner Stelle susammengefasst, Die Planstellen aller dieser Beamten,ob sie nun bisher

zum Staatsministeriun gehörten,in die autonomen Zentrnlbehörden Oder in die Dienst-

stellen mit Reichsauftragsverwaltung abgestellt waren,sind biaher im Anhang A zum

Reichshaushalt Teil P mit den übrigen Einzelplänen entsprechenden Unterteilen sua-

gebraoht.Der Grund für diese in ihren Grundsügen in einer Chefbesprechung am

19.1.l940 festgelegten Regelung,nämlich den zun Reichaprotektor abgeordneten Be-

amten eine Verbindung zu ihrer alten Fachverwaltung zu lassen,hat sich im Laufe

der Entwicklung lüngst überholtjim übrigen für den einzelnen Beanton länget als

MK

ohne Bedeutung, für die hiesige Verwaltung aber als äusserst abträglich erwiesen.

Zur eindeutigen Klarstellung erscheint es dringend erforderlich,diese Planstellen

künftig völlig in den Hauahalt des Deutschen Stsataministers einzubsuen.Die Tat-

sache,dass auch die Planstellen der im Generalgouvernement tatigen Beamten in

gleicher Weise im Anhang des Reichshaushalts susgebracht sind,kann deswegen nicht



134

entscheidend sein, weil für den Generalgouverneur ein Einzelplan des Reichs-

haughalts,in den diese Planstellen vorgesehen werden könnten,nicht besteht,Die

für den Übergang der Beamten auf den Raushalt des Deutschen Staateministers

erforderliche ZustimnungWwäre gegebenenfalls in genereller Form durchzuführen.

su ubigu frifomotealbimupn

Soveit eine nur kriegsbedingte Personal-Union zwischen einer Tütigkeit

im Deutschen Staatsministerium und einer Tätigkeit im Geschüftebereich vorliegt,

müssen Planstellen für beide Zwecke, d.h.sowohl im Kapital 1 wie im Kapitel 2

vorgesehen werden.Soweit dagegen eine Real-Union zwisohen beiden Tötigkeiten be--

steht,muss die dann nur an einer Stelle mögliche Planstelle dort auagebracht

werden,wo die Tätigkeit bedeutungsmässig als überwiegend anzusehen lat.

Für die Bewertung der in Kapitel 2 vorzusehenden Stellen gilt folgendes:

a) Für die in den autonomen Ministerien und sonstigen Zentralvehörden als

deutsche Berater tätigen Beamten sind Oberregierungeratstellen bezw,Regierunge-

direktoratellen oder Ministerialratstellen erforderlich.

b) Für den in der autonomen Verwaltung eingebauten Beanten(z.B.Leiter einer

Sektion,Abteilungsleiter bei den Landesbehörden,Bezirkshauptman,Leiter eines

Arbeiteamtes,leitenden Bürobeamten der Reichsauftragsverwaltung) ist die Plan-

stelle anzufordern,die für die entspreohende Tätigkeit in übrigen Reichsgebiet

vorgesohen ist.

Soweit die Zahlung der Ministerielzulage in Wegfall korat - es wäre

unbedingt gerechtfertigt,den in den autonomen Zontralbehörden tätigen Bedien-

steten ebenfalls eine Ministerialzulage zu zahlen,da es sich auch hier zweifel-

los us eine ausgesprochen ministerielle Tätigkeit handelt -,muss den biaherigen

Empfängern sine Ausfallzulage gezahlt werden.

80181
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Bauchalt des Deutcohen Bteateniniatars für Böhsen wnd Wkren.

I. De rrichtung dos Deutephen Staatasiniateriums fUe Mhson und Kahren

ale Obareter Rsichabahdrde erfordert die Sghsffunt sines aelbatindizon Linsel=

plasse fir dan dsaghaftebareich dee Douteghen etaateaiaistare, Bwecizesesigerveics

wird dar Kinselplan XV - bis er Roichaprotektor in Bhmen und Kähean - ala in-

selplan des Deutsohen Staateninisters übemnomsen,da dieser iawesentliehen den

fritheren Zaushalt des Baichaprotektore entspreohon wird.Die Ausgaben don Reiohe-

protoktors und asines Btron aind gesondort su veransahlagon. In Frage komsen dtrfte

eine Augbringmng in Mnzelplan I in einoa bosonderen Kapital,wolahe Ragelung aich

sba der Stellung des Boichaprotaktors ale Vertrotar dos Führere in dagson Migen-

colaft als Reichsoborbaupt rochtfartigen liense.

Der Hauahalt des Deutschen Staatasinisters wérdesich kinftig in

2 Kapitaln gliedern - Kapitel 1 - Stastsninisteriua- , Kapitel 2 - Geachaftabe-

reich des Deutochon Stsataniniaters.Kapitol 1 würdeanaoer dan Stellanplan des

Stasteninisterivo die persdnlichon und sechlichon Verwaitun euagaban des Staate-

sinisteriuna,als allgomeine Haushalteauagaben die vorschiedenen, inabosondere

politisohon Fonda(s.B Velcatumefonda) unfnssen. Kapital 2 enthieltedan Gtellan-

plan für die de Goschaftaboreieh dos Dautechan Stastauinisters tatigan doutochan

Beaston sowie die fir die dars tatigon Beiehsbediensteton erforderlichon persön-

lichon littel, fernar die allgeneinen Rauehaltssnsgeben, die La Balmen der Reiaha-

auftmgoverwaltung entetebon und vom Boioh su erotstten aiad(s.s.Fürnorgonittel).

Die sächliohen Varwltungsouagaben dez Lanorhalb der autonomen Verualtung ti-

tigen Refchsbodionateten goben gebon jetat su Lasten dar autononon Varwaltung.

II. Stsllenplas loa Stsatesiniaterima.

Kllnftig wird ia üta beainiateriwn neben don sur Bearbeitung der An-

gologenbeiten dar roioheeigonon Varwaltung orfordorlichon Keiften mur oine ge-

ringe Anzahl von Bensten für die Ausllbung der Oberaten Beiohesufsioht varbleiben.

Diose Becchriniung auf snssehliesoliah Führaagakräfte crfordert die Ausbringung

von Spitaenstellon.Ala Vergleiohsbasis kann nur die lagierung dos Genaraigouver-

sanante in Botrocht korsen,wobei gewiese Abwoiohungen sich aun der noch stärke-

ren Zuoumuenfessung in Stasteniniatoriun(9 abteilwagen gogondbor 13 Bauptabteilon-

gon bei der Rogiorung den Ganorelgouvernomants).roohtfortigon.

Fir die Dowortun; der vinzelnon Stellan wird folgenden vorg-schlsgens

a) Für den Leitor des"Kinieterant,Zentralverwaltung und Oberete Reeheunge-

kontrolle"sowie die Abteilumgaleiter *lansbellen nadh Beagr. B 6 mit der ante-

boaoiohng "giaiaterialdiroktor ia Deutachen Stastsaiaisteriue f'ir DGhmon und
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"huren,davon ein nooh zu bogtimuander Teil sit einor widerratlichon und aicht

rahagohaltafahigan Zúloge von 1.00o Ri jührltah.

b) Füx die Generalroferenton Mintetariairatatallon,für 5 von ihnen

sle Variroter von Abteilungeleitarn besondere wiohtiger Abteilungen linisterial-

dirigantenatellon.

e) Fur die Gborlandriite - Inapokteure Planatellen der Besiz. A 1 a

mt dor Aatsbezeichnung "Oberlantrite - Inapaktoure dos Deutschen Steatasinistera

Für Dühaen uni Mthren" Farnar wiire inen mar Beibohal tang oiner Bosoldang in der

bisherigon Röhe eina Ralage von 20o Rt su gowihren, tie sich gegebenonfalle ana der

Linistarialsalage cnd loo Bi monatlicher Reioopausehale sannn ansoteen wirdo.

4) Für die sonatigan Rofaronten Oberrogiermgezatatallon bem.bei gom

hobamer Stellung Ministerialratatellon.

a) Fr die leitenden Rdrobeamten Antaratatellen, f'ür die oonetigon Biro-

bousrton Bogiorongsantnaunstellen beew,degisrungsoborinapoktoratelian.

Zu a) Die Stellung der betreffenden Baaaten entaprioht verantwortungegeuies

vüllig dor dor Prüaidonten dar Raupinbteilugon bei der Regierwng des Goneral-

goavernemonte, Pie Bonchton; dor sutononle bedentet gogenfbor dor in Genernlgouveg-

nosant vorhondonan odgenan Varealtang eine oxhabliche Erechsorung der Arbeit.

Die Ausdhmang dor Reichae fadcht (ber tschechisohe Rinieter bodingt sine ent-

eproehondg Haveuahobang der verantbortlichen Abteilungeleiter,Aufgabenmisgig.

<7

ad

sich bei der grüsseren Badeutung des Protoktorato fitz das Grossdeutoche Reich

die Arbeit such sonet schmiaciger als in Ganeraigpuvornemant (ceotalted.)

Zu bl Die saheinbare Besserstallung cegenlbor das Goneralgouvomnsmont be-

steht tatadchlich nieht,wail dogt wua Teil Arbeitagebiete ala Hauptabtailangen

vorgesuhan sind,die La Stuatandatstcriun mur Genornlrefernde sind(Gemndieits-

wooon, sirtschaft boaw,Arboit, Forstan, diannbahnon). Me straffore Zusnzwefansang

La Staataninisteriws sana dch demsch durch die Sewilliguny von einigen heruage-

hobonen Stellen fur Generalreferonten a sgleiohen.

E e) Bie Obarlandrtte sind in der Reichabeaoldungeordowng bishor noch untor

Besdr.A 2 o 1 auagebrncht Der Boichgainietor dor Finannon hatte guar in Rechnungo-

Jahr 1942 fir die Gberlandräte ala Laspakteure à 1 b-3tellon beeilligt,jodoch

nioht utar der Besaiohnmag"Oberlandrat - Inspekteur", sondern als Ragiormgedi-

rokter,llorgagon hnben von Dror Aufgabonatollung cus gonsben entocheidende Boden-

kan bostandon, sie gelton in gloichen Unfang für eino Aatebesaichmng dor Oberland

rate - Inspakteure sls Rinisterialrat. Unter entspreohander Ander ng der Raichsbe-

soldungsordrang mlssen daher in dar Besür. A 1 a,dio bedeutungomiesig dan Obor-

landriton - Inapaktearen sugebilligt vorden mues, Stellen sls "Obarlondräte - In-

epek eure des Douteohen Stastacinistare fibr Bühmen und Mhron" vorgssohen worden.
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Gohon bai dor auabringung dar A 1 b-dtelien Lot saitona des Relchainiatera dor

Finanson dar Gruodeats gobilligt worden,die Gbarlandrate in ihren fr horan Benügen

nioht su vobmilern, us dieagn Örwndo war auoh schon die Weitarguwihrang der Zo-

lage,vons such in geringer She, augebilligt warden.

Za d wnd el Die Stellon der sonstigon Roferentan waren ebonoo vie die dor

Chrigen Benmten bei der Behdrde des Reiohaprotektors nioht in desuon Rauahalt,

sondern in den soganannton Anbang A sus Aeichshmuahalt, Teil » (frihor Kapital 1 F

in den vergohiedenon Cinselplanen)ouagabrscht,lierau dirt-jetat keine Voranlaasung

7.3

sehr [bestehdj, vialnehr sind auch diese Stellon in Stallonplan dos Steataministe-

riue snazabringen, Für die beschränktoh,aber dann bononders wiohtigen Falle sind

Oborregierungaratatollan,für einen Tail Miniaterialratetellen erforderkich-vnt-

aprochend dom Charakter des Steataainisteriune ala Oberete Relchabehdrde missen

für die leitendon Bdrobsamten Anteratetollan vorgowehen verdon.

Die Ausbringung neuer Planatellen für des Stentaniniateriua ist

trots des such fer das Reohmumgajahr 1944 verlängertan Verbota der anaweitung der

Stellonglane salitacig,das der Genehkftaboreich des Deutechoe Steabeniniatera als

auf Führorerlass beruhends wntor die ausdrüokliohen Anenalaen hisrvon fallt, sofern

hierau eine Andsrung dor Bnaoldungsordmang notwandig wird,gilt dien auah inso-

veit.

sIr. Stellamlan des Gaschaftabaseichas

Die künftig nicht mahr zum Staatoninisteriua,aber weiter ms de-

golaftabersioh dos Doutschan st atainiatare gohdrendon Boanton,die in den cato-

nonon Zinieterion und sonetigon Zanteolbehördon die sonatigen Aufgabon dar Reicha-

anfsicht ale doutache Borater odar als cingabaute Krafte wabrnsiumon,worden zwecis-

scaigorweise mit don übrigon man Gonchtftoberoioh dos Deutschen Dteatasinisteriuns

gehdrooden,in den Dienststellon dor Raichanuftragsverwltung tatigen Beasten an

«iner Stelle musoumangofasat, Die Planatallen aller diosor Boanten,ob aie mm biahor

aum Staatamiatetoriun gohörton,in die autoncmen Zentmalbohürdan oter in die Dionet-

stellen mit Reichaauftrageveraltung abgostollt waron,sind biaber is Anhang A sun

Reichghauahalt Teil P ait den übrigon Einsolplänon onteprechonden Unterteilen sus-

gebrseht.Der Grund für diese in ihren Gruninügan in sinor Chofbesprochung en

19.1.l94o festgelagton Regelung,näalich den sa Roiohaprotaktor sbgoordneten Be-

anten sina Verbindung su ihrer alton Faotvervaltung zu lasson,hat sich ia Laufe

der mtwiekiung langet überholtfi übrigen titr den einseinen Beaaton Luift ala

chno Bedeatung,für die hieaige Verwaltung abar ala äusworst abtriglich arwionon.

Zur eindeutigen Klaratellung araoheint eg dringond ezforderllch, diese Planstallon

künftig vellig in den Rauabalt des Doutschen Steateninistors sinzubauen.Bie Tat-

mache,dass cuah die Planatellen der in Gonoralgouvernemant tatigon Beaaten in

gleicher Weise ia Anhang des Reichahauahalta cungebrnoht sind,kana doawegan nicht
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entsoheidand sein, wsil fir don Goneralgouvornmar ein sinsolplan dos Reiche-

haushalta,in den diase Planstallan vorgosehon worden könnton,nioht bestoht, Die

für den Gbexgang der Bougion auf don Rauahalt don Deutschon Staataniniaters

orfordarliche Zustiaaunglwre gegabonenfelle in genoreller Form durshsufuhron.

Vm itia femotie

So eit eine mar kriogebedingte Personal-ünion zriechon oiner Cutighait

in Doutochen Séuntssinisterius und sinor ratigteit ia Geschaftobereioh vorliegt,

aliscen Planetellen f'or beide Zwocke,deh.sowohl in Kapi tel 1 wie im Kapitel 2

vorgemaben werden.loneit dagogon eine Real-Union swisehon beiden Toeigkitan be-

atoht,mues die dann mur en sinar stelle mü liohe Flanstello dort aumgobrscht

worden,wo die Patigioit bedoutungantasig als Ubersiegond ansusahon ist.

Für dia Bowertung der ia Kapital 2 vorsusehendon Stallen gilt folgendess

a) Für die in don autonomen Binisterien und sonatigon Zentr Ivehgrden als

doatscho Boratar tatigon Benuton sind Oborregierangaratstellon bouw,Ragierunge-

dirsktoretellen oder Binisterialratetellon erforderlich.

b) Für don in dor autononen Vorvaltang eingebautan Bountan(z.B.leitar siner

Soktion,Abteilumgaleiter bei den Land gbahördan, Beairkshauptnana,leiter cines

Arbeiteastos,loitenden Bürobennton der Reichsauftrogeveranltung) iat die Flam

atelle ansufordern,die fur die entaprochende Btigkeit im Ubrigan Seichagebiet

vorgosohen iet.

Sowit die Zahlung der Ministerialsalsge in Vogfall koast - os würe

unbedingt gorechtfertigt,den T dan autononen Zantralbehörden tatigan Bedien-

stotan ebenfalls aine Minioterialaulage sa zahlen,da en sich cuch hier aveifel-

los wa cine anegesprochon ainiatarielle Tatigkeit hanielt -,muce dan biabarigen

Eapfingeen sine susfallsulage a@alls verden.

CC0O
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Haushalt des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren.

I. Die Errichtung des Deutschen Staatsministeriums für Böhmen und

Mähren als Oberster Reichsbehörde erfordert die chaffung_eines selb-

ständigen Einzelplanes für den Geschäftsbereich des Deutschen Staatsni-

nistere.Zweckmäesigerweise wird der Einzelplan XxV - bisher Reichspro-

tektor in Böhmen und Mähren - als Einzelplan des Deutschen Stastemini-

sters übernomsen,da dieser im wesentlichen dem früheren Haushalt des

Reichsprotektors entsprechen wird.Die Ausgaben des Reichsprotektors und

seines Büros sind gesondet zu veranschlagen.In Frage kommen dürfte eine

Ausbringung im Einzelplan I in einem besonderen Kapitel,welche Regelung

sich aus der Stellung dee Reicheprotektors als Vertreter des Führers in

dessen Bigenschaft als Reichsoberhaupt rechtfertigen liesse.

Der Heushalt des Deutschen Staatsministers würde sich künftig in

2 Kapiteln gliedern - Kapitel 1 - Stastsministerium -, Kapitel 2 - Ge-

schäftsbereich des Deutschen Stastsministers -.Kapitel 1 würde ausser

dem Stellenplan des Stastsministeriums die persönlichen und sächlichen

Vervaltungsausgaben des Stastcministeriums,als allgemeine Haushaltsaus-

gaben die verschiedenen,insbesondere politischen Fonds(z.B.Volkstumsfonds)

umfassen,Kapitel 2 enthielte den Stellenplan fir die in Geschäftebereich

des Deutschen Staatsministers tätigen deutschen Beamten sowie die für

die dort tätigen Reichsbediensteten erforderlichen persönlichen Mittel,

ferber die allgemeinen Haushalteausgaben,die im Rahmen der Reichsauf-

tragsverwaltung entetehen und vom Reich zu erstatten sind(z.B.Fürsorge-

mittel).Die sächlichen Verwaltungsausgaben der innerhelb der autonomen

Verwaltung tätigen Reichsbediensteten gehen schon jetzt zu Lasten der au-

tonosen Verwaltung.

II. stellenplan des Staatsministeriums.

Künftig wird im Staatsministerium neben den zur Bearbeitung der
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Angelegenheiten der reichseigenen Verwaltung erforderlichen Kräften nur

  r     d   

aufsicht verbleiben.Diese Beschränkung auf susschliesslich Bührunge-

kräfte erfordert die Ausbringung von Spitzenstellen.Als Vergleichsbasis

kann nur die Regierung des Generalgouvernements in Betracht kommen,wobei

gesisse Abweichungen sich aus der noch stärkerén Zusammenfaasung im Staat

ministerium (9 Abteilungen gegenüber 13 Hauptabteilungen bei der Regie-

rung des Generalgouvernements)recktfertigen.

Der Stellenplan des Staatsministeriums würde neben den Stellen

des Staatsministers und eines Staatssekretirs die Planstellen der Abtei-

lungsleiter,der Generalreferenten,der sonstigen Heferenten,der Bürobe-

amten und sonstigen Hilfskräfte umfassen.

dardoe ps eteze 

a) Für den Leiter des "Ministeramt,Zentralverwaltung und Oberste

Rechnungskontrolle" sowie die Abteitungsleiter Planstellen nach BesGr.

B 6 mit der Amtsbezeichnung *Ministerialdirektor im Deutschen Staatsmi-

nisterium fiir Böhmen und Mähren", davon ein noch zu bestimmender Teil

mit einer widerruflichen und nicht ruhegehaltsfähigen Zulage von l.O00 RM

jährlich.

b) Pür die Generalreferenten Einisterialretstellen,für 5 von ihnen

als Vertreter von Abteilungsleitern besonders wichtiger Abteilungen Mi-

nisterialdirigentenstellen.

e) Pür die Oberlandräte - Inspekteure Planstellen der BesCr. A 1 a

mit der Amtsbezeichnung "Oberlandräte - Inspekteure des Deutschen Staats-

ministers für Böhmen und Mähren".Ferner wäre ihnen zur Aufrechterhaltung

ihrer Besoldung in der bisherigen Höhe eine Zulage von 200 RM zu gewäh-

ren,die sich gegebenenfalls sus der Ministerialzulage und loO RM monat-

licher Reisepauschale zusammensetzen würde.

d) Für die sonstigen Referenten Oberregierungsratstellen bezw.bei
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gehobener Stellung &inisterialratstellen.

@)-Für die leitenden Bürobeamten Amtsratstellen,für die sonstigen

Bürobeemten Regierungsamtmannstellen bezw.Regierungsoberinspektorstellen.

Zu a) Dáe Stellung der betreffenden Beamten entspricht verantwortungs-

gemäss völlig der der Präsidenten der Hauptabteilungen bei der Regierung

des Generalgouvernements.Die Beachtung der Autonomie bedeutet gegenüber

der im Generalgouvernement vorhandenen eigenen Verwaltung eher eine Er-

schwerung der Arbeit.Die Ausübung der Reichsaufsicht über tschechische

Minister bedingt eine entsprechende Heraushebung der verantwortlichen

Abteilungsleiter.Aufgabenmässig gestaltet sich bei der grösseren Bedeu-

tung des Protektorats für das Grossdeutsche Reich die Arbeit auch sonst

schwieriger als im Generalgouvernement.

Zu b) Die seheinbare Besserstellung gegenüber dem Generalgouvernement

besteht tatsächlich nicht,weil dort zum Teil Arbeitsgebiete als Haupt-

abteilungen vorgesehen sind,die im Staatsministerium nur Generalrefe-

rate sind (Gesundheitswesen,Firtschaft bezw.Arbeit,Forsten,Eisenbehnen).

Die straffere Zusemmenfassung im Staataministerium muss sich demnach

durch die Bewiiligung von einigen herausgehobenen Stellen für General-

referenten ausgleichen.

Zu c) Die Oberlandräte sind in der Reichsbesoldungsordnung bisher

noch unter BesGr. A 2 e 1'ausgebrscht.Der Reichsminister der Finanzen

hatte Zwar im Rechnungsjahr 1942 für die Oberlandräte als Inspekteure

A 1 b-Stellen bewilligt,jedoch nicht unter der Bezeichnung "Cberlandrat -

Inspekteur", sondern als Regierungsdirektoren.liergegen haben von ihrer

Aufgabenstellung aus gesehen entscheidende Bedenken bestanden, ie gelten

im gl ichen Ünfang für eine Amtsbezeichnung der Oberlandräte - Inspek-

teure als Ministerialräte.Unter entsprechender Inderung der Reichsbe-

soldungsordnung müssen daher in der BesGr: A 1 a, die bedeutungsmässig

den Oberlandräten - Inspekteuren zugebilligt werden muss,Stellen als

"Oberlandräte - Inspekteure des Deutschen Staatsministers für Böhmen
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und Mähren" vorgesehen werden. chon bei der Ausbringung der A 1 b-Stel-

len ist seitens des Reichsministers der Finanzen der Grundsatz gebilligt

worden,die Oberlandräte in ihren früheren Bezügen nicht zu schmälern.

Aus diesen Grunde war auch sehon die Weitergewährung der früheren Zu-

lage,wenn such in geringerer Höhe,zugebilligt worden.

Zu d unde) Die Stellen der sonstigen Referehten waren ebenso wie die

der übrigen Beamten bei der Behörde des Reichsprotektors nicht in dessen

Haushalt,sondern in dem sogenannten Anhang A zum Reichshaushalt,Teil P

(früher Kapitel 1 P in den verschiedenen Einzelplänen)ausgebracht.Hier-

zu besteht jetzt keine Veranlassung mehr,vielmehr sind auch diese Stellen

im Stellenplan des Staatsministeriums auszubringen.Für die beschränkten,

aber dann besonders wichtigen Fslle sind Oberregierungsratstellen,für

einen Teil Ministerialratstellen erforderlich.Entsprechend dem Charakter

e a d  e d s  

Bürobeamten Amtsratstellen vorgesehen werden.

Die Ausbringung neuer Planstellen für das Steatsninisterium ist

trotz des auch für das Rechnungej hr l9a4 verlängerten Verbots der Aus-.

weitung der Stellenpläne zulässig,da der Geschäftsbereich des Deutschen

Staatsministera als auf Pührererlacs beruhend unter die ausdrücklichen

Ausnahmen hiervon fällt.Sofern hierzu eine Anderung der Reichsbesoldunge-

ordnung notwendig wird,gilt dies auch insoweit.

III. Stellenplan des Geschäftsbereichs.

Die künftig nicht mehr zum Staateministerium,aber weiter zum Ge-

schäftsbereich des Deutschen Etaatsministers gehörenden Beemten,die in

den autonomen Ministerien und sonstigen Zentralbehörden die sonstigen

Aufgeben der Reichsaufsicht als deutsche Berater oder als eingebaute

Kräfte wahrnehmen,werden zweckmässigerweise nit den übrigen zum Ge-

schäftsbereich des Deutschen Stastsministeriums gehörenden,in den

Dienststellen der Reichsauftragsverwaltung tätigen Beamten an einer Stel-

le zusammengefasst.Die Planstellen aller dieser Beamten,ob sie nun bis-

herzum &taatsministerium gehörten,in die autonomen Zentralbehörden oder
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in die Dienststellen mit Reichsauftregsverwaltung abgestellt waren,sind

bisher im Anhang A zum ■eichshaushalt Teil P (mit den übrigen Einzelplä-

nen entsprechenden Unterteilen)ausgebracht.Der Grund für diese in ihren

Grundzügen in einer Cågfbesprechung am 19.1.1940 festgelegten Regelung.

nämlich den zum Reichsprotektor abgeordneten Beamten eine Verbindung zu

ihrer alten Fachverwaltung zu lassen,hat sich im Laufe der Entwicklung

längst überholt,sich im übrigen für den einzelnen Beamten auch als ohne

Bedeutung,für die hiesige Verwaltung aber als äusserst abträglich erwiesen.

Zur eindeutigen Klarstellung erscheint es dringend erforderlich,diese

Planstellen künftig völlig in den Haushalt des Deutschen Staatsministers

einzubauen.Die Tateache,dass aueh die Planstellen der in Generalgouver-

nement tätigen Beamten in gleicher Weise im Anhang des Reichshaushalts

ausgebracht sind,kann deswegen nicht entscheidend sein,weil für den Ge-

nerelgouverneur ein Einzelplan des Reichshaushalts,in dem diese Plan-

stellen vorgesehen werden könnten,nicht besteht.Die für den Übergang der

Beamten auf den Haushalt des Deutschen Staatsministers erforderliche Zu-

stimmung der übrigen Fachverwaltungen wäre gegebenenfalls in genereller

Form durchzuführen.

Oweit eine nur kriegsbedingte Personal-Union zwischen einer Tä-

tigk it in Deutschen Staataministerium und einer Tätigkeit im Geschäfts-

bereich vorliegt,müssen -lanstellen für beide Zwecke, d.h.sowohl im Ka-

pitel 1 wie im Kapitel 2 vorgesehen werden.Soweit dagegen eine Real-Union

zsiachen beiden Tätigkeiten besteht,muss die dann an einer Stelle mög-

lichePlanstelle dort ausgebracht werden,wo die Tätigkeit bedeutungsmässig

als überwiegend anzusehen ist.

Für die Bewertung der im Kapitel 2 vorzusehenden Stellen gilt fol-

:sepue3

a) Für die in den autonomen Kinisterien und sonstigen Zentralbehörden

ale deutsche Berater tätigen Beamten sind Oberregierungsratstellen bezw.

Regierungsdirektorstellen oder Ministerialratstellen erforderlich.

b) Für den in der autonomen Verwaltung eingebauten Beamten(z.B.
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Leiter einer Sektion,Abteilungsleiter bei den Landesbehörden,Bezirks-

hauptmann,Leiter eines Arbeitsamtes,leitenden Bürobeamten der Reichs-

auftragsverwaltung)ist die Planstelle anzufordern,die für dié entspre-

chende Tätigkeit im übrigen Reichsgebiet vorgesehen ist.Einen entspre-

Chenden Anhalt geben die Richtlinien über die Ausgleichszulage.

Soweit die Zahlung der Ministerialzulage in Wegfall kommt - es

wäre unbedingt gerechtfertigt,den in den autonomen Zentralbehörden tä-

tigen Bediehsteten ebenfalls eine Ministerialzulage zu zahlen,da es sich

auch hier zweifellos um eine ausgesprochen ministerielle Tätigkeit han-

delt -, muss ien bisherigen Empfängern eine Ausfallzulage gezahlt werden.

Über die angeführten grundsützlichen Fragen des Haushalts des

Deutschen Steateministers soll möglichst eine Entscheidung des Herrn

Reichsministers der Finanzen schon vor Einreichung bezw.Verabschiedung

des Haushaltsentwurfs für 1944 erreicht werden.

Ee081
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Haushalt des Deutschen Staatsministere für Böhmen und Mähren.

I. Die Errichtung des Deutschen Ctaatsministeriums für Böhmen und

Mähren als Oberster Reichsbehörde erfordert die chaffung eines selb-

ständigen Einzelplanes für den Geschäftsbereich des Deutschen Staatsmi-

nistere.Zweckmässigerweise wird der Einzelplan XxV - bisher Reichspro-

tektor in Böhmen und Mähren - als Einzelplan des Deutschen Staatemini-

sters übernommen,da dieser im wesentlichen dem früheren Haushalt dea

Reichsprotektors entsprechen wird.Die Ausgaben des Reichsprotektors und

seines Büros sind gesondert zu veranschlagen.In Frege kommen dürfte eine

Ausbringung im Sinzelplan I in einem besonderen Kapitel,welche Regelung

sich aus der Stellung des Reichsprotektors als Vertreter des Führers in

dessen Rigenschaft als Reichsoberhaupt rechtfertigen liesse.

Der Haushalt des Deutschen Staatsministers würde sich künftig in

2 Kapiteln gliedern - Kapitel 1 - Stastsministerium -, Kapitel 2 - Ge-

schäftsbereich des Deutschen &tastsministers -.Kapitel 1 würde ausser

dem Stellenplan des Stastsministeriums die persönlichen und sichlichen

Verwaltungsausgaben des Stastcministeriums,als allgemeine Haushaltssus-

gaben die verschiedenen,insbesondere politischen Fonds(z.B.Volkstumsfonds)

umfassen.Kapitel 2 enthielte den Stellenplan fir die in Geschäftsbereich

des Deutschen Staatsministers tätigen deutschen Besmten sowie die für

die dort tätigen Reichsbediensteten erforderlichen persönlichen Mittel,

ferher die allgemeinen Haushaltsausgaben,die im Rahmen der Reichsauf-

tragsversaltung entstehen und vom Reich zu eratatten sind(z.B.Fürsorge-

mittel).Die sächlichen Verwaltungsausgaben der innerhalb der autonomen

Verwaltung tätigen Reichsbediensteten gehen schon jetzt zu Lasten der au-

tonosen Verwaltung.

II. stellenplan des Stastsministeriums.

Künftig wird in Stsatsministerium neben den zur Bearbeitung der
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Angelegenheiten der reichseigenen Verwaltung erforderlichen Kräften nur

«ine geringere Anzahl von Beomten für die Ausübung der Obersten Reichs-

aufsicht verbleiben.Diese-Beschr nkung auf susschlieeslich Bührungs-

kräfte erfordert die Ausbringung von Spitzenstellen.Als Vergleichebasis

kann nur die Regierung des Generalgouvernements in Betracht kommen,wobei

gewisse Abweichungen sich aus der noch stärkeren Zusammenfaasung im Staat

ministerium (9 Abteilungen gegenüber 13 Hauptabteilungen bei der Regie-

rung des Generalgouvernements)rechtfertigen.

Der Stellenplan des Staatsministeriums würde neben den Stellen

des Stastsministers und eines Staatssekretirs die Planstellen der Abtei-

lungsleiter,der Generalreferenten,der sonstigen #eferenten,der Bürobe-

emten und sonstigen Hilfskräfte umfassen.

Im einzelnen sind erforderlich:

a) Für den Leiter des "Ministeramt, Zentralverwaltung und Oberste

Rechnungskontrolle" sowie die Abteilungsleiter Planstellen nach BesGr.

B 6 mit der Amtsbezeichnung "Ministerialdirektor im Deutechen Stastsmi-

nisterium für Böhmen und Mähren", davon ein noch zu bestimmender Teil

mit einer widerruflichen und nioht ruhegehaltsfähigen Zulage von l.O0O RM

jährlich.

b) Pür die Generalreferenten Ministerialrststellen,für 5 von ihnen

als Vertreter von Abteilungsleitern besonders wichtiger Abteilungen Mi-

nisterialdirigentenstellen.

e) Pür die Oberlandräte - Inspekteure Planstellen der BesGe. A 1 a

mit der Amtsbezeichnung "Oberlandräte - Inspekteure des Deutschen Staats-

ministers für Böhmen und Mähren".Ferner wire ihnen zur Aufrechterhaltung

ihrer Besoldung in der bisherigen Höhe eine Zulage von 200 RM zu gewäih-

ren,die sich gegebenenfalls sus der Ministerialzulage und loO RM monat-

licher Reisepauschsle zusammensetzen würde.

d) Für die sonstigen Referenten Oberregierungsratstellen bezw.bei
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gehobener Stellung Ministerialratstellen.

6) Für die leitenden Bürobeamten Amteratstellen,für die sonstigen

Bürobeamten Regierungsamtmannstellen bezw.Regierungsoberinspektorstellen.

Zu a) Die Stellung der betreffenden Beamten entspricht verantwortunge-

gemäss völlig der der Präsidenten der Hauptabteilungen bei der Regierung

des Generalgouvernements.Die Beachtung der Autonomie bedeutet gegenüber

der im Generalgouvernement vorhandenen eigenen Verwaltung eher eine Er-

schwerung der Arbeit.Die Ausübung der Reichsaufsicht über tschechische

Minister bedingt eine entsprechende Heraushebung der verantwortlichen

Abteilungsleiter.Aufgabenmässig gestaltet sich bei der grösseren Bedeu-

tung des Protektorats für das Grossdeutsche Reich die Arbeit auch sonst

schwieriger als im Generalgouvernement.

Zu b) Die scheinbare Besserstellung gegenüber dem Generalgouvernement

besteht tatsächlich nicht,weil dort zum Teil Arbeitsgebiete als Haupt-

abteilungen vorgesehen sind,die im Staatsministerium nur Generalrefe-

rate sind (Gesundheitswesen,eirtschaft bezw.Arbeit,Forsten,Eisenbehnen).

Die straffere Zusemmenfasgung im Stastsministerium muss sich demcach

durch die Bewilligung von einigen herausgehobenen Stellen für General-

9

referenten ausgleichen.

Zu e) Die Oberlandräte sind in der Reichsbesoldungsordnung bisher

noch unter BesGr. A 2 e 1 susgebracht.Der Reichsminister der Finanzen

hatte Zwar im Rechnungsjahr 1942 für die Oberlandräte als Inspekteure

A 1 b-Stellen bewilligt,jedoch nicht unter der Bezeichnung "Cberlandrat -

Inspekteur", sondern als Regierungsdirektoren.Hiergegen haben von ihrer

Aufgabenstellung aus gesehen entscheidende Bedenken bestnnden, ie gelten

im gl ichen Ümfang für eine Amtsbezeichnung der Oberlandräte - Inspek-

teure als Ministerialräte.Unter entsprechender Enderung der Reichsbe-

soldungsordnung müssen daher in der BesGr. A 1 a, die bedeutungsmässig

den Oberlandräten - Inspekteuren zugebilligt werden muss, Stellen als

"Oberlandräte - Inspekteure des Deutschen Staatsministers für Böhmen
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und Mähren" vorgesehen werden. chon bei der Ausbringung der A 1 b-Stel-

len ist seitens des Reichsminiaters der Finanzen der Grundsatz gebilligt

worden,die Oberlandräte in ihren früheren Bezügen nicht zu schmälern.

Aus diesen Grunde war auch schon die Weitergewährung der früheren Zu-

lage,wenn auch in geringerer Höhe,zugebilligt worden.

Zu d unde) Die Stellen der sonstigen Referehten waren ebenso wie die

der übrigen Beamten bei der Behörde des Reichsprotektors nicht in dessen

Haushalt,sondern in dem sogenanaten Anhang A zum Reichshaushalt,Teil P

(früher Kapitel 1 P in den verschiedenen Einzelplänen)ausgebracht.Hier-

zu besteht jetzt keine Veranlassung mehr,vielmehr sind auch diese Stellen

im Stellenplan des Staatsministeriums auszubringen.Für die beschränkten,

aber dann besonders wichtigen Fslle sind Oberregierungsratstellen,für

einen Teil Minicterialratstellen erforderlich.Entsprechend dem Charakter

des Staatsministeriums als Oberste Reichsbehörde müiasen für die leitenden

Bürobeamten Amtsratstellen vorgesehen werden.

Die Ausbringung neuer Flanstellen für das Staatsministerium ist

trotz des auch für das Recbnungsj hr l944 verlängerten Verbota der Aus-

weitung der Stellenpläne zulässig,da der Gecchäftsbereich des Deutschen

Staatsministers als auf Führererlass beruhend unter die ausdrücklichen

Ausnahmen hiervon fällt.Sofern hierzu eine Znderung der Reichsbesoldunge-

ordnung notwendig wird,gilt dies such insoweit.

III. Stellenplan des Geschäftsbereichs.

Die künftig nicht mehr zum Staatsministerium,aber weiter zum Ge-

schäftsbereich des Deutschen Etaatsministers gehörenden Beemten,die in

den autonomen Kinisterien und sonstigen Zentralbehörden die sonstigen

Aufgaben der Reichsaufsieht als deutsche Berater oder als eingebaute

Kräfte wahrnehmen,werden zweckmissigerweise mit den übrigen zum Ge-

schäftsbereich des Deutschen  tastsministeriums gehörenden,in den

Dienststellen der Reichsauftragsverwaltung tätigen Beamten an einer Stel-

le zusammengefasst.Die Planstellen aller dieser Beamten,ob sie nun bis-

herzum Staatsministerium gehörten,in die autonomen Zentralbehörden oder
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in die Dienstatellen mit Reichsauftragsverwaltung abgestellt waren,sind

bisher im Anhang A zum yeichshaushalt Teil P (mit den übrigen Einzelplä-

nen entsprechenden Unterteilen)eusgebracht.Der Grund für diese in ihren

Grundzügen in einer Cebfbesprechung 'am 19.l.1940 festgelegten Regelung,

nämlich den zum Reichsprotektor abgeordneten Beamten eine Verbindung zu

ihrer alten Fachverwaltung zu lassen,hat sich in Laufe der Entwicklung

längst überholt,sich im übrigen für den einzelnen Beamten auch als ohne

Bedeutung,für die hiesige Verwaltung aber als äusserst abträglich ersiesen.

Zur eindeutigen Klarstellung erscheint es dringend erforderlich,diese

Planstellen künftig völlig in den Baushalt des Deutschen Staatsministers

einzubauen.Die Tatsache,dass auch die Planstellen der in Generalgouver-

nement tätigen Beamten in gleicher Weise im Anhang des Reichshaushalts

ousgebracht sind,kann deswegen nicht entscheidend aein,weil für den Ge-

neralgouverneur ein Einzelplan des Reichshaushalts,in den diese Plan-

stellen vorgesehen werden könnten,nicht besteht.Die für den Übergang der

Beamten auf den Haushalt des Deutschen Staateministers erforderliche Zu-

stimmung der übrigen Fachversaltungen wäre gegebenenfalls in genereller

Form durchzuführen.

Oweit eine hur kriegsbedingte Personal-Union zwischen einer Ti-

tigk it im Deutschen Staataministerium ubd einer Tätigkeit im Geschäfts-

bereich vorliegt,müssen -lanstellen für beide Zwecke, d.h.sowohl im Ka-

pitel l wie im Kapitel 2 vorgesehen werden.Boweit dagegen eine Real-Union

zsischen beiden Tätigkeiten besteht,muss die dann an einer Stelle mög-

lichePlanstelle dort ausgebracht werden,wo die Pätigkeit bedeutungsmässig

sls überwiegend anzusehen ist.

Für die Bewertung der im Kapitel 2 vorzusehenden Stellen gilt fol-

gendes:

a) Für die in den autoncmen Ministerien und sonstigen Zentralbehörden

als deutsche Berater tätigen Beamten sind Oberregierungsratstellen bezw.

Regierungsdirektorstellen oder Kinisterialratstellen erforderlich.

b) Für den in der autonomen Verealtung eingebauten Beamten(z.8.
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Leiter einer Sektion,Abteilungsleiter bei den Landesbehörden,Bezirks-

hauptmann,Leiter eines Arbeitsamtes,leitenden Bürobeamten der Reichs-

auftragsverwaltung)ist die Planstelle anzufordern,die für die entspre-

chende Tätigkeit im übrigen Reichsgebiet vorgesehen ist.Zinen entspre-

chenden Anhalt geben die Richtlinien über die Ausgleichszulage.

Soweit die Zahlung der Ministerialzulage in Wegfall kommt - es

wäre unbedingt gerechtfertigt,den in den autonomen Zentralbehörden tä-

tigen Bediehsteten ebenfalls eine Ministerialzulage zu zahlen,da es sich

auch hier zweifellos um eine ausgesprochen ministerielle Tätigkeit han-

delt -, muss den bisherigen Empfängern eine Ausfallzulage gezahlt werden.

Über die angeführten grundsätzlichen Fragen des Haushalts des

Deutschen Staatsministers soll möglichst eine Entscheidung des Herrn

Reichsministers der Finanzen schon vor Einreichung bezw.Verabschiedung

des Haushaltsentwurfs für 1944 erreicht werden.

r8081



VSV

altre

18086



151-1

17. November 1943.

Der Deutsehe Staatsminister.

(p.d.)

St..160/43.

An Herrn

Reiehsminister Graf Sehwerin v.Krosigk,

Berlin W8,

Wilhelmplats l.

Sehr geehrter Herr Reiehsminister !

Die Ihnen bekannte Neuregelung der Ausübung der Reiehs-

gewalt im Protektorat Böhmen und Mähren und die in die-

sem Zusammenhang erfolgte Erriehtung des Deutsehen

Staatsministeriums für Böhmen und Mähren als neue

Oberste Reiehsbehörde bedingen die Sehaffung eines

selbständigen Einzelplanes für meinen Gesehäftebereich.

Ieh habe dem Leiter Ihrer Abteilung IA, Ministerial-

direktor Dr.Kluge, gelegentlieh seines Besuches in der

vergangenen Woehe meine Wünsche hierfür mitgeteilt. Die

näheren Einzelheiten sind an Hand eingehender Vermerke

in einer Besprechung zwisehen Ihren Herren und meinen

Sachbearbeitern erörtert worden. Ieh darf annehmen,

daß Ministerialdirektor Kluge Ihnen hierüber demnächst

Vortrag halten wird, und möchte mich darauf besehränken,

Ihnen in aller Kürze die grundlegenden Gesiehtspunkte

aufzuzeigen, von denen ieh bei meinen Vorschlägen aus-

gegangen bin.

Das Deutsehe Steateministerivm für Böhmen und Mähren

in seiner Gliederung vom 4.ll.1943 ist - wie mein
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ganzer Geschäftsbereich - in seiner Form und Aufgaben-

stellung ohne Vorbild. Fine gewisse Vergleichsmöglich-

keit bietet lediglich die Regierung des Generalgouver-

nements. Während allerdings dort als Folge der durch

deutsche Waffensiege herbeigeführten Unterwerfung die

polnische Verwaltung beseitigt ist und allein deutsche

Organe - wenngleich unter Heranziehung polnischer

Kräfte - als Träger der Hoheitsgewalt in Erscheinung

treten, besteht im Protektorat auf Grund der völlig

andersartigen Eingliederung dieses Gebiets eine - in

Zentral-, Mittel- und Unterbehörden gegliederte und

alle Verwaltungszweige umfassende - autonome Verwaltung

mit eigenen, ganz überwiegend tsehechischen Kräften.

Auf der anderen Seite sind die dem Protektorat zuste-

henden Hoheitsreehte nach dem Führererlaß vom 16.3.1939

durch die politischen, wirtschaftlichen und militäri-

schen Belange des Reichs begrenst. Ihre Ausübung unter-

liegt deshalb einer Reiehsaufsicht besonderer Art, die

im Ergebnis ebenso wirksam sein muß und auch tatsäch-

lich ist wie die unmittelbare Reichssteuerung im

Generalgouvernement, Dabei wird von dem hies. Raum

mit seiner Bevölkerung ein noeh weitaus größerer Rin-

satz auf allen Gebieten verlangt. Um nur ein Beispiel

anzuführen, stellen die Konzentrierung eines Großteils

der Rüstungsindustrie nach Böhmen und Mähren und die

weitestgehende Einsehaltung der Bevölkerung in den

Arbaitsprozeß außergewöhnliche Anforderungen an die

politische und verwaltungsmässige Lenkung. Die Aus-

schöpfung aller Kräfte des Protektorats unter gleich-

zeitiger Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordmung bildet

sonit einen entscheidenden Faktor für die weitere

politische und militärische Gesamtentwicklung. Die

nach diesen Richtungen erzielten und vom Führer aner-

kannten Erfolge sind umso bedeutsamer, als gleichzei-

tig die Autonomie als ein insbesondere außenpolitisch
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erheblieh ins Gewicht fallender Aktivposten gewahrt

bleiben mußte. Einerseits muß unter diesen Umständen

die Aufsicht des Reichs über die gesamte autonome

Verwaltung des Protektorats besonders stark und

schlagkräftig sein. Anderseits war eine Forn der

Aufsieht zu finden, die die Beachtung der Autonomie

ermöglieht. Das ist mit der Erriehtung des Deutschen

Staateministeriums und den von mir in diesem Zusammen-

hang angeordneten Maßnahmen geschehen.

Die laufende Reichsaufsicht auch in Angelegenheiten

ministerieller Natur wird dureh innerhalb der sutonomen

Verwaltung als Berster oder in aueh fermal verant-

wortlicher Stellung (Leiter von Sektionen u.&.) einge-

baute deutsehe Kräfte ausgeübt, die personell jedoah

weiter zu meinem Geschäftsbereieh gehören. Die oberste

Reiehssufsieht in Gestalt der grundsätzliehen und

politisehen Lenkung der autonomen Verwaltung bleibt

demgegenüber dem Deutsehen Staatsministerium für Böhmen

und Mähren vorbehalten, in dem die Faehaufgaben aller

Reiehsressorts zusamaengefaßt sind. Praktiseh obliegt

die oberste Reiehsaufsicht, d.h. die Steuerung gegen-

über den einzelnen autonomen Ministerien den Abtei-

lungsleitern des Deutsehen Staatsministeriums in weit-

gehender Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit,

Die - politiseh bedingte - Stellung der autonomen Mi-

nister bedeutet hierbei angesiehts der ungeschmälerten

Verantwortung der Abteilungsleiter mir gegonüber eher

eine Komplizierung ihrer Arbeit.

Bei diesem Sachverhalt liegt die Tätigkeit der Abtei-

lungeleiter des Deutsehen Staatsministeriums für Böhmen

und Mähren zumindest auf der gleichen Ebene wie dieje-

nige der Präsidenten der Hauptabteilungen in der Regie-

rung des Generalgouvernements, wenn überhaupt Vergleiehe

dieser Art gezogen werden sollen. Ieh halte deshalb

die Ausbringung von Planstellen der Besoldungsgruppe
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B 6 für diese Beamten für notwendig. Bei den Abtei-

lungsleitern, die prcktisch die Reiehsaufsieht über

tschechische Minister führen, muß ieh auch aus Gründen

des allgemeinen Ansehens der deutsehen Verwaltung auf

eine entsprechende äussere Heraushebung entseheidenden

Wert legen.

Der zweite Punkt, suf den ich Ihre Aufmerksamkeit

lenken möchte, iet die Bewertung der Tätigkeit der-

jenigen Beamten, die - ohne zum Deutsehen Staatsmini-

sterium für Böhmen und Mähren zu gehören - innerhalb

der sutonomen Zentralbehörden die Reichsaufsicht aus-

üben. Wie ich bereits erwähnt habe, handelt es sich

bei ihren Dienstgesehäften überwiegend um Aufgaben

eberstbehördliehen Charakters (z.B. Legialative),

nicht etwa wm Aufgaben der Art, wie sie in den noch

bestehenden Länderministerien des übrigen Reichsge-

biets zur mittelinstanzliehen Durehführung anfallen.

Dureh die starke Besehränkung des unmittelbaren Ar-

beitsbereichs des Deutschen Staatsministeriums habe

ich somit auch oberstbehördliche Aufgaben der ehemali-

gen Behörde des Reichsprotektors in die sutonome Ver-

waltung verlagert, sodaß die autonomen Zentralbehörden

keinesfalls als Mittelbehörden angesproehen werden dür-

fen. Ieh wäre Ihnen dankbsr, wenn dies im Interesse der-

jenigen Beamten berüeksiehtigt würde, die nieht im

Staateministerium, sondern in meinem weiteren Ge-

sehäftsbereich (Kapitel 2 des vorzusehenden Haushalta)

tätig sind,

Ich habe davon abgesehen, die Errichtung eines neuen

Haushalts für meinen Gesehäftabereieh noch für das

laufende Reehmungsjahr zu beantragen. Ieh möehte Sie

jedoeh, sehr geehrter Herr Reiehsminister, darum bit-

ten, die Verabschiedung meines Haushalts für das

Rechnungejahr l944 so zu besehleunigen, daß er mit dem

1.4.l944 in Kraft treten kann. Zu diesem Zweek habe
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ich die wiehtigsten Fragen bereits jetzt angeschnit-

ten, um Ihre grundsützliehe Zustimmung zu meinen

Wünsehen möglichst frühzeitig noch vor Einreichung

des Haushaltsentwurfs zu erhalten.

Heil Hitler !

Ihr

gez. Fra n k .
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17. November 1943.

Der Deutsche Staatsminister.

(p.d.)

St.u.160/43.

An Herrn

Reichsminister Gref Sehwerin V.Krosigk,

Berlin W8,

Wilhelmplsts l.

Sehr geehrter Herr Reiohsminister !

Die Ihnen bekennte Neuregelung der Ausübung der Reiche-

gewalt im Protektoret Böhmen und Mähren und die in die-

sem Zusammenhang erfolgte Erriehtung des Zeutsehen

Staatsministeriums für Böhmen und Mähren als neue

Öberste Reichsbehörde bedingen die Sehaffung eines

selbständigen Einzelplanes für meinen Geschäftebereich.

Ich habe dem Leiter Ihrer Abteilung IA, Ministerial-

direktor Dr.Kluge, gelegentlich seines Besuches in der

vergangenen Woche meine Wünsche hierfür mitgeteilt. Die

näheren Einselheiten sind en Hand eingehender Vermerke

in einer Besprechung zwisehen Thren Herren und meinen

Sachbearbeitern erörtert worden. Ieh darf annehmen,

daß Ministerialdirektor Kluge Ihnen hierüber demnächst

Vortreg halten wird, und möchte mich darauf besehränken,

Ihnen in aller Kürze die grundlegenden Gesiehtspunkte

aufzuzeigen, von denen ioh bei meinen Vorschlügen sus-

gegangen bin.

Das Deutsche Staatsministerium für Böhmen und Mähren

in seiner Gliederung vom 4.ll. 1943 ist - wie mein
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genzer Gesohäftabereich - in seiner Porn und Aufgaben-

stallung ohne Vorbiid. Eine gewisse Vergleiehamöglich-

kait bietat lediglich die Regierung des Generelgouver-

nenents. Währond alierdings dort sls Polge der durch

deutsche Waffenaisge harbeigeführten Unterwerfung die

polnische Verwaltung beseitigt ist und allein deutsche

Organe - wenngleich unter Heranziehung polnischer

Kräfta - als Träger der Hoheitsgewalt in Erscheinung

treten, besteht im Protektorat auf Grund der völlig

andersartigen Ringliederung dieses Gebiets eine - in

Zentral-, Mittel- und Unterbehörden gegliederte und

alle Verwaltungszweige wafasgende - autonome Verwaltung

mit eigenen, ganz überwiegend tschechischen Kräften.

Auf der anderen Seite sind die dem Protektorat suste--

henden Hoheitarechte nach dem Führererlaß vom 16.3.1939

durch die politischen, wirtschaftlichen und militäri-

sohen Belange des Relchs begrenet. Thre Ausübung unter-

liegt deshalh siner Reichsaufsicht besonderer Art, die

im Ergebnis ebenso wirkaan sein muß und auch tataäch-

lich ist wie die unnittelbare Reichssteuerung im

Generalgouvernement. Dabei wird von den hies. Raum

ait seiner Bevölkerung ein noch weitaus größerer Kin-

sata auf alien Gebieten verlangt. Un nur ein Beispiel

anzurühren, stellen die Konzentrierung eines Großteils

der Rüstungsindustrie nach Böhmen und Mäihren und die

weitestgehende Einsohaltung der Bevölkerung in den

Arbeitsproseß außergewöhnliche Anforderungen an die

politisone und verwaltungemässige Lenkung. Die Aus-

schöpfung aller Kräfte des Protektorats unter gleich-

zeitiger Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung bildet

sonit einen entseneidenden Fektor für die weitere

politische und ailitärisohe Gesamtentwicklung. Die

nach diesen Riohtungen erzielten und vom Pührer aner-

kennten Erfolge sind umso bedeutsamer, als gleichzei-

tig die Autonomie als ein insbesondere außenpolitisch
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erheblieh ins Gewicht fallender Aktivposten gewahrt

bleiben mußte. Einerseits muß unter diesen Umatänden

die Aufsicht des Reichs über die gesamte autonome

Verwaltung des Protektorats besonders stark und

schlagkräftig sein. Anderseits war eine Form der

Aufsicht zu finden, die die Beachtung der Autonomie

ermöglieht. Das ist mit der Erriehtung des Deutechen

staateministeriums und den von mir in diesen Zusammen-

hang angeordneten Meünahmen geschehen.

Die laufende Reichsaufsicht auch in Angelegenheiten

ministerieller Natur wird dureh innerhalb der autonomen

Verwaltung als Berater oder in sueh formel verent-

wortlicher Stellung (Leiter von Sektionen u.a.) einge-

baute deutsche Kräfte ausgeübt, die personell jedoch

weiter zu meinem Geschäftsbereich gehören. Die oberste

Reiehsaufsicht in Geetslt der grundsätzliehen und

politischen Lenkung der autonomen Verwaltung bleibt

dengegenüber dem Deutsehen Staatsministerium für Böhmen

und Mähren vorbehalten, in dem die Fachaufgaben aller

Reiehsressorts zusammengefaßt sind. Praktiech obliegt

die oberste Reiehsaufsicht, d.h. die Steuerung gegen-

über den einzelnen autonomen Ministerien den Abtei-

lungsleitern des Deutschen Staatsministeriums in weit-

gehender Selbständigkeit und Eigenverantwortliehkeit.

Lie - politiseh bedingte - Stellung der autonomen Mi-

nister bedeutet hierbei angesichts der ungeschmälerten

Verantwortung der Abteilungsleiter mir gegenüber eher

eine Komplizierung ihrer Arbeit.

Bei diesem Sachverhalt liegt die Tätigkeit der Abtei-

lungsleiter des Deutschen Staatsministeriums für Böhmen

und Mähren zunindest auf der gleichen Ebene wie dieje-

nige der Präsidenten der Hauptabteilungen in der Regie-

rung des Generalgouvernements, wenn überhaupt Vergleiche

dieser Art gezogen werden sollen. Ieh halte deshalb

die Auabringung von Planstellen der Besoldungsgruppe

V
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B 6 für diese Beamten für notwendig. Bei den Abtei-

lungsleitern, die prsktisch die Reiehsaufsicht über

tscheehische Minister führen, muß ich auch aus Gründen

des allgemeinen Ansehens der deutsehen Verwaltung auf

eine entsprechende äussere Reraushebung entccheidenden

Wert legen.

Der zweite Punkt, auf den ich Ihre Aufmerksamkeit

lenken möchte, ist die Bewertung der Tätigkeit der-

jenigen Beanten, die - chne sum Deutsehen Staatsmini-

sterium für Böhmen und Mähren zu gehören - innerhalb

der autonouen Zentralbehörden die Reichssufsicht aus-

Üben. Wie ich bereite erwähnt habe, handelt es sich

bei ihren Dienstgeschäften überwiegend um Aufgaben

oberstbehördlichen Charaktere (s.B. Legislative),

nieht etwa um /ufgaben der Art, wie sie in den noch

bestehenden Länderainisterien des übrigen Reichage-

biets zur mittelinstanzlichen Durchführung anfalien.

Durch die atarke Beschrünkung des unmittelbaren Ar--

beitsbereiohs des Deutsehen Staataministeriums habe

ich sonit auch oberstbehördliehe Aufgaben der ehemeli-

gen Behörde dee Reicheprotektors in die autonome Ver--

waltung verlsgert, sodaß die autonomen Zentralbehörden

keinesfalls als Mittelbehörden angesproehen werden dür-

fen. Ieh wäre Ihnen dankbar, wenn dies im Interesse der-

jenigen Beamten berüeksichtigt würde, die nicht im

Stsatsministerium, sondern in meinem weiteren Ge-

sehäftebereich (Kepitel 2 des vorzusehenden Hauahalts)

tätig sind.

Ich habe davon abgesehen, die Erriehtung eines neuen

Haushalts für meinen Gesehäftsbereieh noch für des

leufende Rechnungsjahr zu beantragen. Ieh möehte Sie

jedcah, sehr geehrter Herr Reichsminieter, darum bit-

ten, die Verabschiedung meines Haushalts für des

Rechnungsjehr l944 so zu besehleunigen, daß er mit dem

1.4.1944 in Kraft treten kann. Zu diesem Zweek habe
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igh die wichtigsten Fragen bereits jetzt angeschnit-

ten, um Ihre grundsätzliche Zustimmung zu meinen

Wünsehen.möglichst frühzeitig noch vor Einreichung

des Haushaltsentwurfs zu erhalton.

Heil Hitler !

Ihr

gez. F r a n k .
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Der Deutsche Staatsminister.

17. November 1943.

(p.d.)

St.M. 160 a/43.

-Tetns baetval ete dol sbzow ttednegofegna reb

noddot

An Herrn

baw aedied medetibnkdrov rim

Reichsminister und

Chef der Reichskanzlei Dr.Lammers,

Tenedes

Feldquartier.

.MSTTS

Sehr verehrter Herr Reichsminister !

Des Deutsehe Staatsministerium für Böhmen und Mähren,

dessen Gliederung ich mit dem Ihnen bekannten Erlaß vom

4.ll.l943 vollzogen habe, bedarf eines selbständigen

Haushalts, in den nach Maßgabe näherer Vorschläge auch

mein sonstiger Geschäftsbereich einzubeziehen ist. Ich

bin dieserhalb mit dem Reichsminister der Finanzen in

Verbindung getreten und hoffe, daß die Verhandlungen

mit der dringend erwünschten Beschleunigung zu einem

befriedigenden Ergebnis führen werden. Die Durchschrift

meines Sohreibens an Reichsminister Graf Schwerin v.

Krosigk sowie die Absehrift eines Vermerks über die ein-

schlägigen Fragen füge ich mit der Bitte um vorläufige

Kenntnisnahme bei. Sollten sich wider Erwarten Schwierig-

keiten ergeben, darf ich auf Grund Ihrer seinerzeitigen

freundlichen Zusage davon ausgehen, daß Sie, sehr verehr-

ter Herr Reichsminister, meine Vorschläge in geeigneter

Weise unterstützen werden. Über die weitere Entwieklung
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Zentralverwaltung

w1HaushaltPrag,den 16.11.194

E 

An den

Herrn Ministerialr■t Dr. Gies.

Ich lege einen Vorentwurf für persönliche Schreiben des Herrn

Staatsministers an den Herrn Reichsninister der Finanzen und Herrn

Reichsminister Dr. Lammers vor.

L

Sleron Criesce.
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Der Deutsche Staatsminister
Prag,den
Nov.1943
für Böhmen und Mähren
Z. Haush. 10/44
1)
Persönliches Schreiben des Herrn Staatsministers an den
Reichsninister der Finanzen :
Sehr geehrter Graf Schwerin v.Krösigk!
Die Ihnen bekannte Neuregelung der Ausübung der Reichsgewalt
e
im Protektorat Böhmen und Mähren und die ëezu erfolgte Errichtung
des Deutschen Staatsministeriuns für Böhmen und Mähren als neue
Oberste Reichsbehörde bedingt die Schaffung eines selbständigen
tim Leiter
Einzelplanes für meinen Geschäftsbereich . Ich habe/Ihrem-Herrn
Mea Mhi
1..Lug
Ministerialdirektor Dr. Kluge,gelegentlich seines Besuches in
der vergangenen Woche neine Wünsche hierfür mitgeteilt. Die nähe-
an Hand perigetendn Ves
ren Einzelheiten sindvin einer eingehenden Besprechung zwischen
If deet
Ihren Herren und meinen Sachbearbeitern erörtert worden. Auf
Fet bei merin
aodoner de Meoienetdlo  Mage The Lirib Mnf Iot
die bei dieser Gelegenheit übergebenen Vermerke darf ich Bezug
Iodlipen a
hethn sind, amd motle toit deref berdai sen, To en alle
gegargee beie.
Aobme o Kaigodie grodagondon Tesl pentete ao pgugeigen, roden
in Eande
9 alr Folge de
Ieh möehte Ihnen persönlieh jedsen noeh einmal die Gesiehts -
deut dobode
punkte-dartun ,auf die es-mir besondere ankomat . Das Staats-
Keffensiepe he
bragp bsen Hr
ministerium für Böhmen'ünd Mähren in seiner Gliederung vom
ferce fag lee
polnir Harad
4.November d.J. ist-wie nein ganzer Geschiftsbereich-weifellos
ohne
fan bevibigt
in seiner Form und Aufgabenstellung ee Vorbild . Eine Vergleichs-
il me de
lediplis
Regicreng-200
möglichkeit bietet heehetens die Regierung des Generalgouver -
deire eolen
O
nements, Wihrend aber.dort/eie.Regierung und Verwaltung durch
Haenzisko
an stis
einen einheitlichtunmittelbar-von-oben bis-unten gesteuerten
Mrt - als
Verwaltungsapparat erfolgde undschon damit die-reibungslose
da sliens ledig
Dis devtrde
sinordnung des, Landes, jedenfalls soweit eg die Verwaltung be -
Mobil gesall
eire -si Tfel Si sel od Thotedlodeor Sti dov
 Srudeni
trifft, gew hrleistet soin kanny sehe ich mieh hier einsr auf
amtooeone
fill, berket
Grund der-vom Führer zugesagten Autonomie bestehenden-selbständi-
is Settod
geng tibinnilgena
ouf Seomt bee
geg Protektoratsverwaltung mit eigenen deh. tschechischen Kräf -
colli sndese
ten, Engefangen von der Spitze bis naçh unten,gegenüber. Gleteh -
figed binigler-
ad sevir fere Cho
sanglicse.
weht wird von den hiesigen Raum lein noch weitaus grösserer Ein -
Debibs uine
E Seis Hofesdid -so bedeham e ant ber mben Bhit erstenil
psl pidonk mi Soende mete foron elen Aafer. Sie hen dotetdot gostatorde
Hotebnulde seid nat lm Tierrten to M-3 2rst demt Aifllis de,
Euibbeflliber tiud meililiristere Belenge de Reihs begrengh. Thae Ses bany
soutuligl desball puin Reibsenfsiell besoder H, bi sn Fepabi O
sems shihsem Bon o se fefribbit iol vie Li omi Meclare
Peise teuenay bi Senealgomement. Sabei
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satz in jeder Beziehung,auch soweit es das tschechische Volk

selbst betrifft, verlangt . Die Konzentrierung eines Grossteiles

der Rüstungsindustrie nach Böhmen und Mähren unter

cgleichzeitiger

Einschaltung der Tschechen als Arbeitskräfte hierfüiVstellt eine

aussergewöhnliche Anforderung an die politische und verwaltungs-

mässige Lenkung dieses Raumes . Die Aufrechterhaltung der Ruhe

und Ordnung und die volle Ausschöpfung aller Arbeitskräfte dfases

u

Böluule

lud Makren

er im gleiohon Umfange wie im übrigen Reiehegebiety

triex

obwohl es sich um Menschen handelt, die unserem Kämpfen zum gröss-

ten Teil gleichgültig,wenn nicht sogar ablehnend gegenüberstehen,

aber

>bedeutetrvei der derzeitigen Gesamtlage einen entscheidenden

Faktor für die weitere politische und militärische Entwicklung

Es ist selbstverständlich, dass unter diesen Umständen die Auf -

sicht des Reichs über die gesamte autonome Verwaltung des Protek-

torats besonders stark und schlagkräftig sein muss , Es musste

Ulalridl

daher eine Form gefunden werden, die diesevunter der gebotenen

Beachtung der Autonomie sicherstellt. Das ist mit der Errichtung

des Deutschen Staatsministeriuns und den von mir im Zusammenhang

damit angeordneten Massnahmen erfolgt .

Die allgemeine Reichsaufsicht, auch in Dingen ministerieller Natur,

wird durch innerhalb der. autonomen Verwaltung als Berater oder

als eingebaute Amtsträger tätige deutsche Kräfte,die personell

jedoch weiter zu meinen Geschäftsbereich gehören, ausgeübt , Die

oberste Reichsaufsicht in Form der grundsätzlichen und politiy hen

Lenkung der autonomen Verwaltung bleibt jedoch dem Deutschen

Staatsministerium vorbehalten, Da in ihm die Fachaufgaben aller

übrigen Reichsressorts zusammengefasst sind, obliegt die oberste

Reichsaufsicht d.h, die Steuerung gegenüber den einzelnen autonomen

Fachministerien, den Abteilungsleitern des Staatsministeriums in

weitgehender Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit.Ich

selbst kann mich im wesentlichen nur ait der Bestimmung der

allgemeinen Richtlinien der einzuhaltenden Gesamtpolitik befassen.

Diese Reichsaufsicht über die einzelnen Fachverwaltungen würdef am

180
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lias
obwohl-es sieh um Menschen handelt, die unserem Kinpfen zum gröss-
tealTeil gleichgültig,wenn nicht -sogar abtehnend gegenüberetehen
bedeutet beider derzeitigen Gesemtlage einen entscheidenden
aber
Faktor für die weitere politische und ailitärische gntwicklung.
Es ist selbstverständlich, dass unter diesen Umständen die Auf -
sicht des Reichs über die gesamte autonome Verwaltung des Frotek-
torats besonders stark und schlagkräftig gein,muss . Es müsste
daher eine Forn gefunden werden, die diese unter der gebotenen
Beachtung der Autonomie sicherstellt. Das ist mit der Srrichtung
des Deutschen Staatsministeriums und den von mir ia Zusamenhang
damit angeordneten Massn hmen srfolgt. fcszeze
Anfenola
Die allgeaeine Reichsaufsicht auch in Dingen ministerieller Natur
wird durch innerhalb der autonomen Verwaltung als Berater oder 
als eingebauter Amtsträger tätige deutsche Kräftegdie personell
114
jedoch weiter zu meinem Geschäftsbereich gehören, ausgeübt). Die
berste Reichsaufsicht in Kerm der grundsätzlichen und politischen
Lenkung der autononen Verwaltung bleibt jedoch dem Deutschen
Staatsninisterium vorbehalten. Da in ihm die Fachaufgaben aller
übrigen Reichsressorts züsammengefasst sind, obliegt die @berste
Reichsaufsicht dih. die Steuerung gegenüber den einzelnen autonomen
Fachministerien, den Abteilungsleitern des Staatsministeriums in
weitgehender Selbständigkeit und Bigenverantwortlichkeit.Ieh, s
selbst kann mieh ia wesentlichen nur ait der Bestimmung der 
Fron mii
allgemeinen Richtlinien der einzuhaltenden Gesamtpolitik/befassen.
parlglyl
Diese Reichsaufsicht über die einzelnen Fachverwaltungen #ürder am
olarr
verdev.
gn seit auet



155
 3 
einfschsten dureh die-Usbernahme der Leitung des entspreehenden
autonomen Verweltungszweiges ausgetbt werden  tae golitischen +
S
insbesondere aussenpolitischen-Grinden habe ich jedoch nur -in
einen Fall ( im Bereich Wirtschaft und Arbei ) den Abteilungs-
leiter gleichzeitig zum eubenemen nintster bestellon lassen .
udet
können -In den ibrigen Fallen stehen Die autonomen Ministerien
unter der Leitung tsehechtscher Minister, was jedoch daran nichts
ändert, dass auch in efesem Falle der zuständige Abteilungsleiter
des Staatsministeriums disaigentliehe materiellg Leitung dieses
Faehbereiehs wnd dieses Geschäftsbereichs innehat . Für ihn be -
deutet bei gleichbleibender Versntwortung mir gegenüber das Vor -
• handeneein eines tschechischen Ministers eher eine erhebliche
Ergchwerung seiner Arbeit :
liigl dei Jifigtese boe dbleilgs
Bei diesem tatsjehliehen Sachverhalt glaube jeh, dass sich ein
otaponie du Heridanhn t Hapletlerlogen si tes Repciyde
tejlungen des Staatsministeriume rechtfertigt. lenn Sio jedoch
Tornlfonvermtotts, Vtore ibteept Anglorote Meigt
wie Herr Ministerialdirektor Dr. Kluge wegen des formellen Unter-
getagor zusten soblo.
tehiedes Bedenken gegen-einen-solehen-unmittelbaren Vergleich
haben sollten, so werden Sie sicherlich gleichwohl anerkennen,
dass die Tatigkeit aeiner Abteilungsleiter aindestens ebenso
wie die der Prisiafsiehofs der Hauptabteilungen der Regierung
enten
Rebhe destelb
des Generalgouvernements bewertetwerden muss .Ich glaube-deher,
dess die Ausbringung von Planstellen der Besoldungsgruppe B 6
Beamnhen fii Dofendis
für diese Herren gerochtfertigteist . Hinzu kommt, dass ich
allgememis
gerade Bei den Abteilungsleitern,die die Reichsaufsight über
T
mon ut aehad
Jovenoten Ms
Hireton He
tschechische Ministerien führen, saeh aus Prestigerüekeiehten
dratlerFe-
acissore
Lpp
auf eine entsprechende susserlicherangmissige Heraushebung ent -
scheidenden Wert legen,mues-.
Der zweite Punkt,auf den ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte,
ist die enteprechende Bewertung der Tätigkeit derjenigen Beamten,
die ohne zum Staatsministerium zu gehören, innerhalb der autonomen
Zentralbehörden die Reichsaufsicht ausüben.Wie ich schon eingangs
erwähnte,handelt es sich bei ihnen sam gröseten Teil um ministe -
teece
irem Jestiftebereit
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rielle Aufgaben nicht etwa derArt,wie sie in den noch bestehen-

Reielogeits

den Ländinisterienafs mittelinstanzlichez Durchführung an -
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fallen, sondern oberstbehördlichen Charakters

bei der autonomen Gesetzgebung,die von diesen Beamten angeregt

oder unmittelbar bearbeitet-wird,die-entspreehenden Reieh/svor -

vorsehriften zum Teil als Vorbild genommen werdeny so mussen

Römmen

diese Bestimmungon doch anch in diesen Fallen immer noch eine

erhehliche Unarbeitung erfahren. Häufig sind die Rechtsvor z

schriften des Protektoratsaber völlig neu, in einigen Fallen

haben von hier ausgearbeitete Bestimmungen sogar zum Vorbild

entsprechender allgemeiner Reichsregeluncen gedient. Durch die

riums habe ich somit auch oberstbehördliche Aufgaben der ehe -

maligen Behörde des Reichsprotektors in die autonone Verwaltung

verlagert, sodass die autonomen Zentralbehörden keinesfalls als

MitteIbehörden angesprochen werden dürfen . Ich wäre Ihnen dank-

bar, wenn dies gerade im Interesse der deutschen Bediensteten ,

die nunmehr in der Mehrzahl aus dem Staatsministerium ausschei-

den und in die autonomen Zentralbehörden übergehen, entsprechend

berücksichtigt würde .

Ich habe davon abgesehen, die Errichtung eines neuen Haushaltes

für meinen Geschäftsbereich noch für das laufende Rechnungsjahr

zu beantragen. Ich möchte Sie jedoch darum bitten, die Verab -

schiedung meines Haushalts für das Rechnungsjahr l944 so zu

beschleunigen, dass er mit dem l.April l944 in Kraft treten kann.

Zu diesen Zwecke habe ich die wichtigsten-und-sehwiebigsten Fra -

gen bereits sehea jetzt angeschnitten, um Ihre grundsätzliche

Zustimmung zu meinen Wünschen möglichst frühzeitig ggf.noch vor

Einreichung des Haushältsentwurfs ■u erhalten :

2)

18082
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2. Persönliches Schreiben des Herrn Staatsministers an den
Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei.
1sb
oh mebnenddsnnsx
adroas Sehr verehrter Herr Reichsminister didornov nebnedeteed
araabe
Aus Anlass der Neuregelung der Ausübung der Reichsgewalt im
adae:
Protektorat Böhmen und M hren und der Errichtung des Deutschen
Staatsministeriums für Bähmen und Mahren als neue Oberste Reichs-
behörde habe ich den Herrn Reichsminister der Finanzen gebeten,
vom Rechnungsjahr l944 an einen selbstst indigen Einzelplan für
a
\
meing Geschiftsbereich vorzusehen. tr wird im weiten Umfenge mit
dem früheren Haushalt des Reichsprotektors in Böhaen und Mahren
Übereinstimmen. Nur beziiglieh des Stellenplanes muss ich auf
198S
JeNUNRC O
is
91
OCp
Im Haushaltidea-ueichsprotektors waren nur die Planstellen des
sogenenten Führungsstabes, d.h. bis zu den ehemaligen Gruppenlei-
muut
Ted
tern (Abteilungsleitern) einschliesslich enthalten. Die Planstel-
reb
len aller übrigen Beanten, sowohl in der Behörde des Reichsprotek-
tors, yie in der n chgeordneten Verwaltung waren in den Einzelnen-
plänen versbhiedenen Resorts, von denen sie hierher gekonmen waren,
des
ausgebracht. Neterdings shd sie in dem Anhang A zum Reichshaus-
SE
1O0
yo
Thalt Teil (mit Unterteilen, die den Finzelalänedprechen) vor-
gesehen. Der Grund für diese aussergewöhnliche Regelung,. die das
Ergebnis einer .Chefbesprechung ie Angang des Jahres l940 war,
19D
dürfte die damalige Annahme gewesen sein, dass die Behörde des
TAME
Reichsprotektors, wie überhaupt die Reichsverwaltung in diesr
Form nur im kleinsten Rahsen tnd nur für beschrankte Zeit bestehen
ON
in nonevaes
bleiben würde. Unter diesem-Gesichtspunkt schien es im Interesse
T0
Tov9d
-
naroeljfla
der hierher abgeordneten Beanten zu liegen, eine Verbindung zu
naS
SO1
FlrebTolne
ihrer Heimatbehörde aufrecht zu erhalten. Die Entwicklung ist
edn merinsdoat nob Teddnesaa nebnrges
tatsächlich anders gelaufen. Die Reichsverwaltung hat sich durch
DDUE
DETMES
ont
ebnl leseante
ST
adarkere
die notwendig werdendenrReichsaufsicht erheblich ausgeweitet und
SID
hat, wie die Errichtung meines Gesch ftsbereiches beweist,nunmehr
eboe
eine entgültige Form mit ganz besonderer eigener Aufgabenstellung
COBBAG
gefunden.Unter diesen Unstanden besteht für die weitere Aufrecht-
JOER
erhaltung des bisherigen, wie ich noch einnal betonen möchte,
dI9l
aussergewöhnlichen Zustandes keine Veranlassung mehr. In Interesse
der Geschlossenheit meiner Verwaltung und auch im Interesse der
NAGU
in meinem Geschiftsbereich tätigen Beanten ,deren politische und
fachliche Leistung ausschli@sslich von mir beurteilt werden kann,
muss ich daher grössten Wert darauf legen, dass die Planstellen
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2e
l Bob nedierdoa aedoilnderod '.s
Su qol
dieser s mtlichen Beamten in meinem Haushalt ausgebracht werden.
brrh Gred
Die Ueberführung der formell noch zu den verschiedenen Fachverwaltunge
gen gehörenden Beamten auf meine Verwaltung erfordert nach den
bestehenden Vorschriften die Zustimmung der einzelnen Resorts.
Ich wire Ihnen dankbar, wenn Sie durch eine generelle Anordnung
in Ausführung des Führererlasses vom 20.8.1943 die entsprechende
LS
Drd
nenric
Regelung einheitlich treffen könnten.
ima n
enen
Für die Abteilungsleiter des Staatsministeriums in seiner Neußlie-
U80160
bon
DaOx
derung vom 4.ll.d.J. habe ich beim Herrn Reichsminister der Fi-
STTndOSH Mov
nanzen die Zubilligung ven Planstellen der Besoldungsgruppe B  6
beantragt. Ich bin dabei von der Bewertung ausgegagen, die die
Prasidenten der Hauptabteilungen der Regierungs des. Generalgouver-
nements erhalten haben, weil mir in dieser Beziehung ein Vergleich
OTt
finanzministerium haben jedoch ergeben, dassYvoraussichtlichy
110b
US
AK.BOdEP
Schwierigkeiten zu erwarteng,weil man im Reichsfinanzministerium
GUNUSTCGU
TORETTGU
TETDOLUSTLEGOJ
du Vergleich mit den Generalgouvernement wegen des Bestehens der
BSL
HovosfeJmounegn
autononen Verwaltung des Protektorats nicht für richtig ansieht.
LU. COL DECNEGOLSU
SL
Im Hinblick auf die tats chliche unnittelbare Steuerung der einzel-
aNIiS
2
nen autonomen,Fachverwaltungen des Protektortas durch die zustän-
09.0
digen Abteilunggleiter-des Staatsministeriums, scheint mir der
0e11SuSe
M
PepouAO
Untersbhied zwischen dem Protektörät und dem Generalgouvernement
Woeoveus
nur ih rein Formallen zu liegen. Jedenfalls kann aber bei der
9ib
du
grösseren Bedeutung des Protektorats die von/einzelnen Abteilungs-
leitern ausgeübte Reichsaufsicht gegenüber der autonomen Verwaltung,
6D
6
SE
SOJBDISODGKNOTE
deren Bestehen hierfür eher eine Erschwerung bedeute, nicht ge-
SO1
-
Tihskeit
ringer bewertet werden,als dieyder Pri■ident en bei der Regierungs
devt
SENE
C
des Generalgouvernements. Abgesehen halte ich es aus politischen
Prestigegründen gegenüber den Tschechen unbedingt für erforderlich,
dass diejenigen Beamten die von mir auch nach aussernin als Auf-
sichtsorgane über die tschehcischen rinieter eingesetztsind,eine
entsprechende rangmässige Heraushebung erhalten, Im übrigen wusste
ich nicht welche Einstufung seitens des Herrn Reichsministers der
Finanzen für die Abteilungsleiter vorgesehlagen werden konnte, die
die dem Charakter des Deutschen Staatsministeriums für Böhmen und
Mähren als Öberste Reichsbehörde gerecht werden würde.Ich darf
SURRELRGAOUUTTO
SetSreunl
Sie bitten, mich auch in dieser Beziehung zoranterstützen.
TeB eLOJaL MI doUs
D9BC
091U0T
18031
ELPEPLGTO
 menin 
brn adoeitiloq deteb, nedmesd
addiel edotIdost
ftotmed zim nov
netaaöra edeb dol aaum
SnpOOn
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Zentralverwaltung

- Haushalt -

Prag,den 8.November 1943.

An das

Ministerant

z.Hd.v.Herrn Ministerialrat Dr. G i e s.

Betrifft: Haushalt des Deutsohen Staatsministers für Böhmen und Mähren.

 rra cea ded

Herrn Staatsministers mit Herrn Ministerialdirektor Dr.Kluge von Reichsfinanzmini-

sterium mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.

Mhw

N

iin bogang.

08081

5b216

$193-3/43
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Zentralverwaltung
Prag,den 6.November 1943.
Toeed doss
-Haushalt-
Nr.Z/Haush.4125
etned b etdegane - etibrldo" i i \o
Betrifft:
Haushalt des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren -
Stellenplan.
Beaet
Dscp
HELGLOU
tnetetel neyitanoa eib tid \b
Nach dem Erlass über den personellen Aufbau des Deutschen
nelletaagnoebröled sLe doueliet nebnemmideed us doon nenie md SA
Staatsministeriums vom 4.11.1943 - I 2 a 6l20 - käme für den Haushalt des
osn mefletatanleireteinildoobet
Deutschen Staatsministers folgende Unterteilung in Betracht:
ri S A.ed non mlledadeadn nedmedod nebretl eib Ti
Kapitel l: Deutsches Staatsministerium für Böhmen und Mähren
wsed
TOBOLEPTESU
Kapitel 2: Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministers für
Id Böhmen und Mahren ledetoddeqaniredoagnutetge
-Aodozcedoießl Zu Kap.l. Künftig soll im Staatsministerium neben den zur Be-
ei arbeitung der Angelegenheiten der reichseigenen Verwaltung erforderlichen
Kräften nur eine geringe Anzahl von Beamten (für die Ausübung der obersten
Reichsaufsicht verbleiben.Grundsätzlich soll ausser dem Abteilungsleiter
-@aö für die unter einer besonderen Ziffer aufgeführten Arbeitsgebiete nur l
-Tew leitender Sachbearbeiter,und in Ausnahmsfällerweitere Referenten vorge-
sehen werden.Diese Beschränkung auf ausschliesslich Führungskräfte erfor-
-Iow dert die Ausbringung von Spitzenstellen.Bei der Bewertung könnte,soweit
-@i ein Vergleich gezogen werden soll,nur von den für die Regierung des Gene-
-re ralgouvernements vorgesehenen Planstellen ausgegangen werden,wobei gewisse
enie Abweichungen sich aus der noch stärkeren Zusammenfassung im Staatsmini-
.  sterium/9 Abteilungen gegenüber 13 Hauptabteilungen bei der Regierung des
ad G.G./rechtfertigen vebed neveeeörg feb led eie etltüb aieaßmcedsgiuA
eTedörd orill.nie Aks Grundsetz wird folgendes Bewertungsschema vorgeschlagen:
o si a/ Für den Leiter des "Ministeramt,Zentralverwaltung und Oberste Rech-
inungskontrolle" sowie die Abteilungsleiter Präsidentenstellen nach BesGr.
-Is B 6 /davoni ein noch zu bestimmender Teil mitl einer widerruflichen und
hicht ruhegehaltsfähigen Zulage von l.coo RM jährlich/ ,tnemenrevwog
s0980
b/ Für die Generalreferenten,einschl.beim BdO und BdS,grundsätzlich
Ministerialratstellen nach BesGr. A l a,für einen noch zu bestimmenden
Teil jedoch,auch als Beförderungsstellen,Ministerialdirigentenstellen
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nach BesGr. B 7 a.
SOPAE
iednevoldned
-dfsdeusH-
c/ Für die "Oberlandräte - Inspekteure des Deutschen Staatsministers
MERE
- ne für Böhmen und Mihren" Planstellen der BesGr. A l a.ausH
:tliinte
nslgnelfeta
d/ Für die sonstigen Referenten Oberregierungsratstellen nach BesGr.
meroetned aeb ue
redü Basli mob doel
A 2 b,für einen noch zu bestimmenden Teil,auch als Beförderungsstellen,
aeb tledavel meb Tii emda - osra s S I - EApr.ll.A mov emineteininatseda
jedoch Ministerialratstellen nach BesGr.A l a.
pLEGUpe
ol exedainimetasta nedoetued
e/ Für die leitenden Bürobeamten Amtsratstellen nach BesGr.A 2 d,für
Bou cemdöe ait moire
edued :l Ietige)
die sonstigen Bürobeamten Regierungsamtmannstellen nach BesGr.A 3 b bezw.
arata
tatmeteete genoetued aeb doieredadliroaed S ledgsd
Regierungsoberinspektoretellen nach BesGr. A 4 b l.
-9& zus neb Die Erfahrungen bezüglich des Haushaltsplanes des Reichsprotek-
neriol tors haben gelehrt,dass es unbedingt zweckmässig ist,von Anfang an die
neter Bewilligung eines i o b j e k t i v e nl Stellenplanes zu erstreben.Die
rodivom Feichsminister der Finanzen erfolgte Taktik,zunächst nur die auch
I persönlich erforferlichen Stellen zu bewilligen,hat bisher zu den gröss-
-eg ten Schwierigkeiten und Verzögerungen bei den dann später notwendig wer-
-rolr denden Hebungswünschen geführt. tue
snudninded eei.nebtew node
#iewos,etr Zu a/ Die Stellung der betreffenden Beamten entspricht verantwor-
-one@ tungsgemäss völlig der der Präsidenten der Hauptabteilungi bei der Regie-
saaiwe rung des Generalgouvernements.Hinzu kommt,dass die Reichsaufsicht über-
-in wiegend tschechischen Ministern gegenüber ausgebibt werden muss,was eine
sob  entsprechende Heraushebung der verantwortlichen Abteilungsleiter bedi _t.
Aufgabenmässig dürfte sie bei der grösseren Bedeutung dest Protektorats
ne für das Grossdeutsche Reich vielleicht noch schwieriger sein.Eine höhere
-doe Einstufung als B 6 dürfte allerdings im Hinblick auf die Regelung im Ge-
.Dae neralgouvernement Schwierigkeiten bereiten.Durch die für einen Teil der
Stellen vorgesehene Stellenzulage von l.O0o RM - ebensoi wie im General-
gouvernement,wo von insgesamt l0 Präsidenten/ohne Bahn und Post/6 mit
nebromidaed es doon cente
aeed dosn relfetetsrfsiredeinin
doffedenednes fribisiredainiM,nelleJaea
Wd als done, doobet lter
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bracht sind - erhalten diese Präsidenten mit l8.0oo R ein Gehalt ent-

sprechend BesGr. B 5 /entspricht dem früheren Gehalt der Reichs-Mini-

sterialdirektoren,die jetzt nach B 4 = 19.000 RM eingestuft sind/.Die

Ausbringung von Präsidentenstellen nach B 6 erfordert allerdings eine

Aenderung der Reichsbesoldungsordnung,da die Stellen für die Präsiden-

ten der Hauptabteilungen der Regierung des Generalgouvernements in der

Reichsbesoldungsordnung ausdrücklich als solche vorgesehen sind.sollte

der Reichsminister der Finanzen deswegen Schwierigkeiten machen,dürfte

.4 dann unbedingt auf Ministerialdirektorenstellen nach BesGr. B 4 zu be-

stehen sein.

Zu_b/Grundsätzlich dürften für die Generalreferenten Ministerialrat-

stellen ausreichend seingsoeixt im gewissen Umfange auch als Beförderungs-

wenn

stellen-Ministerialdirigentenstellen nach BesGr. B 7 a zugestanden werden.

Nach internen Richtlinien des Reichsministers der Finanzen können Mini-

sterialdirigentenstellen höchstens zu l/4 der Minis terialratsstellen be-

willigt werden,und zwar für ständige Vertreter von Ministerialdirektoren

oder für Leiter von Reichsministerialreferaten, wenn Umfang und Bedeu-

tung dieses Referats erheblich über das normale Mass hinausgehen.Auf den

besonderen Zuschnitt des Deutschen Staatsministeriums abgewandelt,würden

sich für die Vertreter der als Präsidenten mit Zulage vorgesehenen Ab-

teilungsleiter Ministerialdirigentenstellen rechtfertigen lassen.Die

scheinbare Besserstellung gegenüber dem Generalgouvernement - dort sind

neben den Präsidenten der Hauptabteilungen nur Ministerialräte vorgese-

hen - besteht tatsächlich nicht,weil dort zum Teil Arbeitsgebiete als

Hauptabteilungen vorg sehen sind,die im Staatsminis terium nur Generalre-

ferate sind /Gesundheitswesen,Tirtschaft bezw.Arbeit,Forsten,Bahnen/.

Die straffere Zusamnenfassung im Staatsministerium muss sich demach

durch Bewilligung von einigen herausgehobenen Stellen für Generalrefe-

tidett elala motiib o, nebrew dy boned rtletlese ot'hiH modegt04
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renten ausgleichen.f tm

Zu c/ Die Oberlandräte sind in der Reichsbesoldungsordnung bisher

noch unter BesGr. A 2 c 1 /wie Landräte/ ausgebracht.Der Reichsminister

der Finanzen hatte zwar für sie als Inspekteure A l b -Stellen bewilligt,

jedoch nicht unter der Bezeichnung "Oberlandrat - Inspekteur",sondern als

Regierungsdirektoren.Hiergegen haben entscheidenden Bedenken bestanden.

Sie gelten im gleichen Umfang für eine Dienstbezeichnung der Oberland-

räte-Inspekteure als Ministerialrat.Auch hier dürfte eine Aenderung der

Reichsbesoldungsordnung dahingehend anzustreben sein,unter der BesGr.

A l a,die bedeutungsmässig den Oberlandräten-Inspekreuren zugebilligt

werden muss,Stellen als "Oberlandräte-Inspekteure des Deutschen Staat

ministers für Böhmen und Mähren" vorzusehen.

Zu d und e/ Die Stellen der sonstigen Referenten waren ebenso wie die

der übrigen Beamten bei der Behörde des Reichsprotektors nicht in dessen

Haushalt,sondern in dem sogenannten Anhang P zum Reichshaushalt /früher

Kapitel 1 P in den verschiedenen Einzelplänen/ ausgebracht.Hierzu dürfte

mehr

nunmehr keine Veranlassung/bestehen,vielmehr dürften auch diese Stellen

im Stellenplan des Staatsministeriums auszubringen sein,was als Erleich-

terung auch zur Folge hätte,dass bei Ernennung auch der höheren Beamten

eine Mitwirkung sonstiger Oberster Reichsbehörden nicht mehr notwendi

wäre.Der Umfang dieser Stellen ist durch den Erlass vom 4.ll.l943 -

I 2 a 6lz0 - auf Ausnahmefälle beschränkt.Vorzusehen dürften demnach

Stellen nur für die Bearbeitung von Angelegenheiten der reichseigenen

Verwaltung sein,deren Erledigung umfangmässig einen besonderen Referenten

erfordern und nicht vom Generalreferenten - gegebenenfalls unter Zuhilfe-

. nahme eines gehobenen Bürobeamten /Amtsrat/ - mitbearbeitet werden könn-

tenAuf dem Gebiete der Reichsaufsicht dürfte grundsätzlich von der Be-

überhaupt

stellung weiterer Referenten abzusehen sein.Sollten hier für bestimmte

Aufgaben Kräfte zusätzlich benötigt werden,so dürften sie als Hilfskräfte

18073
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in das Staatsministerium abzuordnen sein,ihre Planstellen aber nicht im

Staatsminis terium erhalten.

Für die.beschränkten,aber dann besonders wichtigen Fälle,wären

grundsätzlich Oberregierungsratsstellen,für einen Teil sogar auch unter

dem Gesichtspunkt,Beförderungsmöglichkeiten zu schaffen,Ministerialrat-

stellen vertretbar.Entsprechend dem Charakter des Staatsministeriums als

Oberste Reichsbehörde müssten für die leitenden Bürobeamten grundsätzlich

Amtsratsstellen vorgesehen werden.,

Die Ausbringung neuer Panstellen für das Staatsministerium ist

trotz des auch für das Rechnungsjahr 1944 verlängerten Verbotes der Aus-

weitung der Stellenpläne zulässig,da das Staatsministerium als auf Führer-

Erlass beruhende neue Behörde unter die Ausnahmen hiervon fällt.mi

Die genaue Aufstellung des Stellenplanes,d.h.die Zusamenstellung

I.der im einzelnen vorzusehenden Flanstellen kann erst nach Entscheidung

 des Herrn Staatsminis ters über die von den einzelnen Abteilungen vorzule-

genden Personalvorschläge erfolgen•on

JO JUBAOITE

doun

SUS

0 nob Ttiovnebtew

Zu Kap.2. Die nach dem Vorstehenden nicht mehr zum Staatsmini-

sterium,aber weiter zum Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministers

gehörenden Beamten,die in den autonomen Ministerien und sonstigen Zentral-

behörden die sonstigen Aufgaben der Reichsaufsicht als deutsche Berater

oder als eingebaute Kräfte wahrnehmen,werden zweckmässigerweise mit den

sonstigen zum Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministeriums gehören-

den,in den Dienststellen der Reichsauftragsverwaltung tätigen Beamten an

einer Stelle zusammengefasst.Die Planstellen aller dieser Beamten,ob sie

nun bisher zum Staatsministerium gehörten,in die autonomen Zentralbehör-

den oder in die Dienststellen mit Reichsauftragsverwaltung abgestellt
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Waren,sind bisher im Anhang zum Reichshaushalt Teil P /mit den übrigen

Einzelplänen entsprechenden Unterteil/ ausgebracht.Der Gründ für diese

in ihren Grundzügen in einer Chefbesprechung am l9.l.l94o festgelegte

Regelung,den zum Reichsprotektor abgeordneten Beamten eine Verbindung zu

ihrer alten Fachverwaltung offen zu halten,hat sich für den einzelnen Be-

amten längst als ohne Bedeutung,für die hiesige Verwal tung aber als

äusserst abträglich erwiesen.Nachdem die Planstellen sowieso aus den Ein-

zelplänen der einzelnen Ressorts,wo sie bis l942 als Kapitel l P ausge-

bracht waren,herausgenommen sind und ab l943 zusammengefasst in dem be-

sonderen Anhang zum Reichshaushalt erscheinen,dürften keine Bedenken mehr

bestehen,sie jetzt völlig in den Haushalt des Deutschen Staatsminister

einzubauen,wodurch die sich meist sowieso nur hemmend und verzögernd. aus-

wirkende Beteiligung der übrigen Obersten Reichsbehörden bei Ernennungen

entfiele.Vorgeschlagen wird,alle diese Planstellen im Kapitel 2 Tit.l des

Haushalts des Deutschen Staatsminis ters auszubringen.Die Tatsache,dass

auch die Planstellen der im Generalgouvernement tätigen Beamten im Anhang

zun Reichshaushalt ausgebracht sind,kann deswegen nicht entgegengehalten

werden,weil für den Generalgouverneur ein Einzelplan des Reichshaushalts

ein-Einzelplen-des-Reiehshaushalts,in dem diese Planstellen vorgesehen

werden könnten,nicht besteht.Die für den Uebergang der Beamten auf den

Haushalt des Deutschen Staatsministers erforderliche Zustimmung der ein-

zelnen Fachressorts wäre,um Einzelverhandlungen zu ersparen,am zweck-

mässigsten durch eine entsprechende Anordnung des Reichsministers und

Chefs der Reichskanzlei zu ersetzen.

Soweit bei den zu Kapitel 2 gehörenden Beamten eine nur kriegs-

bedingte Personal-Union mit einer Tätigkeit im Deutschen Staatsministe-

rium vorliegt,wären Planstellen für beide Zwecke, d.h.sowohl im Kapitel 1

wie im Kapitel 2 anzufordern.Soweit dagegen eine Real-Union zwischen bei-

den Tätigkeiten besteht,dürfte der bisher geübte Standpunkt aufrecht zu

18077
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erhalten sein,dass die nur an einer Stelle mögliche Planstelle dort

ausgebracht wird,wo die Tätigkeit bedeutungsmässig als überwiegend an-

PA

60

9J18

zusehen ist(z.B.beim Leiter der Obersten Preisbehörde und beim Leiter

der Obersten Rechnungskontrollbehörde nicht im Staatsministerium - Kap.l-

USAGL

neIrTeTeVTeW eLus

sondern im Geschäftsbereich - Kap.2-.

Rapdue( eb doleredatldos meed

Für die Bewertung der in Kapitel 2 vorzusehenden Planstellen dürfte

-re tbedado teffut aled

MUN

L

SAEUSOTNESO

folgender Grundsatz in Betracht kommen:

netEsdre us tdoerlus netete

egeabrura

mrulLOvaina

hördenals deutsche Berater tätigen Beamten dürften Oberregierungsrat-

stellen,in besonderen Stellen Ministerialrat-bezw.Regierungsdirektor-

stellen erforderlich und ausreichend sein.

b/ Für den in der autonomen Verwaltung eingebauten Beamten /z.B.

Leiter von Sektionen,Abteilungsleiter bei den Landesbehörden,Bezirks-

hauptmann,Leiter eines Arbeitsamtes,leitenden Bürobeamten/wäre die Plan-

stelle anzufordern,die für die entsprechende Tätigkeit im übrigen Reichs-

gebiet vorgesehen ist,d.h.die nach den Richtlinien über die Ausgleichs-

zulage der Berechnung der Ausgleichszulage für einen deutschen Protek-

toratsbeamten auf diesem Posten zu Grunde gelegt werden würde.

Ministerialzulage kann künftig nur den im Staatsministerium tä-

tigen Beamten gezahlt werden.Alle in Kapitel 2 planstellenmässig auszu-

bringenden Beamten verlieren daher,soweit sie nicht als Hilfskraft ins

Staatsministerium abgeordnet werden,die Ministerialzulage.Soweit sie

diese bisher bezogen hatten,könn n sie nur eine "Ausfallzulage" in

gleicher Höhe erhalten,die sie in ihren Nettobezügen zwar auf ihrer bis-

herigen Höhe belässt,jedoch jede Steigerung im Gehalt auch bei Beförde-

rungen faktisch solange ausschliesst,bis diese Steigerungen den Betrag

der Ausfallzulagen übersteigen.Einen gewissen Ausgleich bietet dafür

die beabsichtigte Ausbringung von entsprechenden Aufstiegstellen auch

im Kap.2.

Die Protektoratszulage kann-nach den bestehenden Bestimmungen
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nur Bediensteten,die in Reichsdienststellen tätig sind,gezahlt werden.
-E
Ubae:
Hier
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Zentralverwaltung

-Haushalt-

Nr.Z/Haush.10/44

tdoocrdo

Betrifft: Haushalt des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren.

Bezüglich des Haushalts des Deutschen Staatsministers für Böhmen und

Mähren wird folgendes vorgeschlagen:

Kapitel 1 - Staatsministerium - umfasst ausser dem Stellenplan die

persönlichen und süchlichen Verwaltungskosten des Staatsministeriums,ausserden als

allgemeine Haushaltsausgaben die grossen politischen Fonds (z.B.Volkstumsfonds,

Mittel zur Förderung des Bauerntums u.ä.)sowie die Repräsentationsmittel des Herrn

Staatsministers.

Kapitel 2 - Geschäftsbereich des Deutschen Staatsministers - enthält

den Stellenplan für die in Geschäftsbereich tätigen Reichsbediensteten sowie die

für sie erforderlichen persönlichen Mittel,ferner die allgemeinen Haushaltsausgaben,

die im Rahmen der Reichsauftragsverwaltung entstehen und vom Reich zu erstatten sind

(z.B.Fürsorgemittel).Die sächlichen Verwaltungsausgaben der innerhalb der autonomen

Verwaltung tätigen Bedienstetn gehen schon jetzt zu Lasten der autonomen Verwaltung.

Im Haushalt des Reichsprotektors Kapitel 2 - Nachgeordnete Dienststellen -

waren bisher auch noch die gesamten Ausgaben des Zentralbauamts,des Vermögensamts,

der Büchereistelle und des Deutschen Instituts für Erziehung und Unterricht veran-

schlagt.Hier wird zur Vereinfachung vörgeschlagen:

a) Das Zentralbauant als selbständige Reichsdienststelle verschwinden zu lassen

und in die entsprechende autonome Dienststelle als Reichsauftragsverwaltung einzu-

bauen,

b) das Vermögensamt dem Oberfinanzpräsidenten anzugliedern,

c) die Büchereistelle und das Deutsche Institut für Erziehung und Unterricht,

die beide wesentlich auch für den autonomen Sektor tätig sind,in die entsprechenden

autonomen Dinnststellen,gegebenenfalls als Reichsauftragsverwaltung,einzubauen.

Mm.

Cr081
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Prag,den 18.Oktober 1943.
8.0
Herrn
Oberlandrat Dr. von W a t t e r
O
7
.
to
p0OJOD
to
Weisungsgemäss lege ich einen Vorschlag für den Stellenplan des Staats-
ministeriums vor(Anlage 2).Wie ich bereits mündlich vorgetragen habe,ist die Gestal-
tung des Haushaltsplanes und Stellenplanes gebunden an die Gestaltung der geplanten
Neuorganisation des Ministeriums.Ich habe daher unter Zugrundelegung des mir mitge-
teilten Planes,dass das Staatsministerium ausser den die Reichsaufsicht unmittelbar
leitenden Persönlichkeiten nur noch diejenigen Stellen enthalten soll,deren Einbau
in den Rahmen der autonomen Zentralbehörden sachlich nicht möglich ist,in grossen
Zügen auch einen dahingehenden Organisationsplan des Ministeriums skizzieren müssen
(Anlage 1 ).Der Bewertung der darin enthaltenen Stellen habe ich nur den o b i e k-
t i v für eine Oberste Reichsbehörde vertretbaren Maßstab zugrunde gelegt.Die aus
taktischen oder persönlichen Gründen noch erforderlichen Korrekturen müssten noch
vorgenommen werden.Die Erfahrungen bezüglich des Haushaltsplanes des Reichsprotektors
haben aber gelehrt,dass es unbedingt zweckmässig ist,von Anfang an die Bewilligung
eines o b j e k t i v e n° Stellenplanes zu erstreben. Die vóm Reichsminister der
Finanzen verfolgte Taktik zunächst nur die auch p e r s ö n l i c h * erforderlichen
Stellen zu bewilligen,hat zu den grössten Schwierigkeiten und Verzögerungen bei den
später notwendigex werdenden Hebungswünschen geführt.
Im einzelnen darf ich zur Anlage 1 noch folgendes bemerken:
Wo
Zu C: Im Staatsministerium würden nrek nur noch diejenigen Abteilungen verbleiben,
die nichtübertragbare Reichsaufgaben betreffen(Zentralverwaltung,Kulturpolitik)oder
die eine selbständige Reichsverwaltung in Böhmen und Mähren zu beaufsichtigen haben
(Reichsjustiz,Reichsfinanz,Reichshochschulen,Reichsbahn,Reichspost).
Zu D I: Der derzeitigen Tätigkeit der Inspekteure dürfte eine Einbeziehung in das
sprechen.
II:Von den in der autonomen Verwaltung tätigen Beamten würden nur noch die je-
FuMy!
weildhöchsten deutschen Beamten jedes Ressorts(Minister,Leiter,Ministervertreter
usw.)als unmittelbare Träger der vom deutschen Staatsminister für Böhmen und Mäh-
ren verkörperten Reichsaufsicht noch zum Staatsministerium gehören.
Alle übrigen Reichsbeamten in den autononen Behörden würden als zwar weiter
zum Geschäftsbereich des deutschen Staatsministers gehörend ihre Planstellen im
sogenannten P-Haushalt(Anhang zum Reichshaushalt,Teil P,mit Unterteilen,die den
übrigen Einzelplänen entsprechen)erhalten,aber nicht mehr zum Staatsministeriun ge-
hören.Diese Regelung bringt es allerdings mit sich,dass diese Beamten,auch soweit
sie in den autonomen Ministerien tätig sind,die Ministerialzulage verlieren,da sie
dann nicht mehr bei einer Obersten Reichsbehörde tätig sind.Die Weiterzahlung an
die in den autonomen Ministerien abgestellten Bediensteten konnte bisher damit ge-
rechtfertigt werden,dass sie gleichzeitig noch Angehörige des Staatsministeriums ge-
blieben waren.Ob für die autonomen Ministerien,wie sonst nur noch bei den bayrischen
haft.Andernfalls wird für die bisherigen Empfänger von Ministerialzulage nur die
Zubilligung einer A u s f a l l z u l a g e zu erlangen sein,die sie in ihren
Nettobezügen zwar auf ihrer bisherigen Höhe belässt,aber jede Steigerung im Gehalt
auch bei Beförderungen ausschliesst,bis diese Steigerungen den Betrag der Ausfall-
zulage(gleich der ehemaligen Ministerialzulage)übersteigen.
2
Es dürfte weiter die Gefahr bestehen,dass die Überführung des Grossteils
der Bediensteten des Staatsministeriums in die autonome Verwaltung für sie auch die
- Frage der Protektoratszulage wieder aufrollt,die ja nur Bediensteten in R e i c h s-
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dienststellen gezahlt werden kann.Hier gëlte es den Standpunkt,nach dem auch jetzt
die in den Dienststellen der Reichsauftragsverwaltung tätigen Reichsbediensteten
die Protektoratszulage weiter erhalten haben,dass sie nämlich auch dort im unmit-
telbaren Geschäftsbereich des deutschen Staatsministers tätig šeien,dann allgemein
für alle in der autonomen Verwaltung tätigen Reichsbediensteten aufrecht zu erhal-
ten.
Ich darf im folgenden noch kurz aufführen,wie ich mir in Zukunft das Aus-
sehen des Haushaltsplanes des deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren vor-
stellen würde.
Kapitel l,würde ausser dem Stellenplan die persönlichen und sächlichen Ver-
waltungskosten des Staatsministeriums umfassen,ausserden als allgemeinen Haushalts-
ausgaben die grossen politischen Fonds(z.B.Volkstumsfonds,Mittel zur Förderung des
deutschen Bauerntums u.ä.).
Kapitel 2 enthielte zunächst noch die petsönlichen Mittel für die planstel-
lenmässig im P-Haushalt ausgebrachten Reichsbediensteten in der autonomen Verwaltung,
sowie die allgemeinen Haushaktsausgaben,die im Rahmen der Reichsauftragsverwaltung
entstehen und vom Reich zu erstatten sind(z.B.Fürsorgemittel).Nach einem endgültigen
systematischen Einbau der deutschen Kräfte in die autonome Verwaltung wären die per-
sönlichen Mittel ebenso wie schon jetzt die sächlichen Verwaltungsausgaben vom Pro-
tektorat zu tragen.
Im Haushalt des Reichsprotektors waren bisher noch die gesamten Ausgaben
Sr
Zentralbauamtes und des Vermögensamtes veranschlagt.Hier würde ich zur gleichartigen
Vereinfachung wie im Staatsministerium vorschlagen,dass das Zentralbauamt als selb-
ständige Reichsdienststelle verschwindet und in die entsprechende autonome Dienst-
stelle übergeht.Das Vermögensamt wäre dagegen zweckmässig dem Oberfinanzpräsidenten
anzugliedern Beide Dienststellen würden damit aus dem Haushalt des deutschen Staats-
ministers ausscheiden.
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Anlage 1
A. Der Staatsminister
1 Staatsminister .V
B. Ministeramt
1 Ministerialdirektor
1 Antsrat
1 Ministerialregistrator
a) Regierung und Reichsaufsicht
1 Ministerialrat
1 Regierungsamtmann
b) Reichsverteidigung(Aufgaben des Reichs-
verteidigungskommissars,überörtlicher
Luftschutz usw.)
1 Ministerialrat
2 Regierungsamtmänner
-
NOGDTA
C. Reichsvervaltung
I. Zentralverwaltung
1 Ministerialdirigent
a) Haushelt und Verwaltung
1 Ministerialrat
2 Amtsräte
2 Regierungsamtmänner
2 Regierungsoberinspektoren
1 Ministerialregistrator
1 Oberbotenmeister
L
Ministerialhausinspektor
Ministerialamtsgehilfen
TES
2 Maschinisten
b) Personalangelegenheiten
1 Ministerialrat
9
2 Amtsräte
Ln
2 Regierungsamtmänner
Jazu: Oberkasse
1 Amtsrat
1 Regierungsamtmann
1 Regierungsoberinspektor
2 Regierungsinspektoren
-
Rd
WARS
II. Reichsjustiz
1 Ministerialdirigent
(oder= OLG-Präsident)
1 Amtsrat
1 Ministerialregistrator
a) Strafrecht
1 Ministerialrat
1 Justizamtmann
U
b) Bürgerliches Recht
1 Ministerialrat
1 Justizamtmann
III. Kulturpolitik
1 Ministerialdirigent
1 Amtsrat
1 Ministerialregistrator
a) Propaganda,Presse,Rundfunk
1 Ministerialrat
1 Regierungsamtmann
b) Volkstum und Volkskultur
1 Ministerialrat
1 Regierungsamtmann
IV. Reichs - Hochschulen
(= Kurator)
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V. Reichsfinanz
I
(= Oberfinanzpräsident)
VI. Reichsbahn
1 Ministerialdirigent,
VII. Reichspost
C
1 Ministerialdirigent
D. Reichsaufsicht
J
lI.Inspekteure des Deutschen Staatsministers
für Böhmen und Mähren
7 Ministerialräte
II. Minister für Wirtschaft und Arbeit
1 Ministerialdirektor
Leiter des Bodenamtes
1 Ministerialdirigent
Leiter der Obersten Preisbehörde
1 Ministerialdirigent
Leiter der Obersten Rechnungskontrollbehörde
1 Ministerialdirigent
Leiter des Obersten Verwaltungsgerichts
1 Ministerialdirigent
Leiter des Statistischen Zentralamts
1 Ministerialrat
Präsidialchef im Ministerium des Innern
1 Ministerialdirigent
Präsidialchef im Justizministerium
1 Ministerialdirigent
Präsidialchef im Finanzministerium
1 Ministerialdirigent
Präsidialchef im Schulministerium
1 Ministerialdirigent
Präsidialchef im Ministerium für Ernährung
nod
und Landwirtschaft
1 Ministerialdirigent
Präsidialchef im Ministerium für Verkehr
und Technik
1 Ministerialdirigent
Präsidialchef im Ministerium für Volks-
aufklärung
1 Ministerialrat
Präsidialchef im Kuratorium für Jugend-
erziehung
1 Ministerialrat
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Kapitel 1 Titel 1 (Stellenplan des Deutschen Staatsministeriums für Böhmen

und Mähren).

1 Staatsminister

Der Staatsminister hat Amtswohnung mit Geräteausstattung.Er erhält 4800 RM

Dienstaufwandsentschädigung aus Mitteln des Titel 2.

Feste Gehälter:

B 4.:

2 Ministerialdirektoren

B 7 a: 15 Ministerialdirigenten

Aufsteigende Gehälter:

Gruppe A l a:

18 Ministerialräte

11

A 2 d:

8 Amtsräte

11

A3b:

12 Regierungsamtmänner

11

A 4 b 1:

3 Regierungsoberinspektoren

it

A 4 c 2:

2 Regierungseberinspektoren

11

A 4 e:

4 Ministerialregistratoren

11

A 10 a:

1 Oberbotenmeister

1 Ministerialhausinspektor

7 Ministerialamtsgehilfen

2 Maschinisten

11 Stellen

Zusammen 76 Stellen.

Die weiter benötigten Beamten wären als B e a m t e t e H i l f s k r ä ft e

zu führen.Ihre Planstellen erscheinen mit bei den übrigen Stellen im Nachhange

zum Reichshaushalt Teil P.
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Abteilung I 1
Prag,den .
September 1943
I 1 a/ Haush.10/43
esb nA
Betrifft: Haushalt des Deutschen Staatsministers für
Böhmen und Mährenretatnil rrrel.v,bl.s
Als"Oberste Reichsbehörde" hatte der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren im Rahmen des Reichshaushalts einen
eigenen Einzelplan ( Xxv ) . Die Stelle des Reichsprotektors
war allerdings dort hicht vorgesehen, vielmehr für Frhr.v.
Neurath als Reichsminister ohne Geschäftsbereich im Haushalt
des (Führers (Einzelrlun I Kap. ) ausgebracht. Der im Einzelplan
XXV_enthaltene Geschantsbereich entspricht daher im vollen
Umfange dem Geschaftsbereich des Deutschen Staatsministers für
Böhmen und Mähren, da auch die Ministerialdirigentenstelle
des früheren Kabinettchefs Dr.Völckers im Haushalt nicht als
solche besonders festgelegt ist, sondern als eine von 5 Diri-
C
gentenstellen der Behörde erscheint.Es bestände also die Mög -
lichkeit, den Haushalt des Reichsprotektors inhaltlich als
Haushalt des Deutschen Staatsministers zu übernehmen.
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushalts des
Deutschen Staatsministers ist noch über fölgende Fragen Ent -
scheidung zu treffen :
a) Ist bei Kap. 1 Tit.l aufzunehmen:
1 Staatsminister
Der Staatsminister hat Amtswohnung mit Geräteaus
stattung. Er erhält 4800 RM Dienstaufwandsentschädi-
gung aus Mitteln des Titel 2 .
b) Fällt die Stelle des Staatssekretärs in Zukunft fort?
Sollen in diesem Zusammenhang bei.den leitenden Stellen
Aenderungen vorgenommen werden?Da nach dem Erlass des
Reichsministers und Chef der Reichskanzlei vom 29.8.43
das Staatsministerium auf Führererlass beruht,könnten
nach Ziffer 3 a des Lammers-Erlass vom l7.2.43 auch noch
für das Rechnungsjahr 1943 neue Planstellen beantragt
werden.
c) Sollen nunmehr die Planstellen aller im Geschäftsbereich
des Staatsministeriums beschäftigten Beamten,die bisher
in besonderen Kapiteln l P der übrigen Einzelpläne bzw.
jetzt in einem besonderen Anhang zum Reichshaushalt aus-
gebracht sind, einheitlich im Haushalt des Deutschen
Štaatsministers erscheinen? Diese Zusammenfassung würde
bezüglich der Ernennung auch der höheren Beamten von der
Mitwirkung des jeweils fachlich zuständigen anderen
Reichsministers unabhängig machen und damit eine einheit-
lichere und gleichmässigere Handhabung der Personalpolitik
ermöglichen .
St.M. 1B-3/43
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er Reichsminister der Finanzen

Berlin W 8, 19.April 1942

LG 8400 - 222 I A

Wilhelmplatz 1/2

Schnellbrief

Betr. Ausbringung der Planstellen der in das Protektorat

Böhmen und Mähren abgeordneten Beamten in den

Einzelplänen des Reichshaushalts

Im Anschluß an mein Rundschreiben vom 9.Februar

1942 - LG 8400 - 195 I A-.

Ich ändere mein Rundschreiben vom 9.Februar 1942

-LG 8400 - 195 I A - dahin ab, daß die Planstellen der in

das Protektorat Böhmen und Mähren abgeordneten Beamten künftig

einheitlich in allen Einzelplänen des Reichshaushalts in

einem besonderen Kapitel 1 P - Protektorat Böhmen und Mähren

- der fortdauernden Ausgaben und nicht - wie bisher vorge-

sehen - im Anschluß an den Stellenplan der Obersten Reichsbe-

hörde im Kapitel l Titel l ausgebracht werden.

In diesem neuen Kapitel 1 P sind die Planstellen

aller in das Protektorat Böhmen und Mähren abgeordneten Be-

amten, also auch der in den Dienst der autonomen Protektorats-

verwaltung abgeordneten Beamten, auszubringen, ohne Rücksicht

darauf, in welchem Kapitel des betreffenden Einzelplans die

Beamten bisher ihre Planstellen gehabt haben. Die Veran-

schlagung der Bezüge dieser Beamten in dem neuen Kapitel l P

erübrigt sich, weil diese Bezüge von der Beschäftigungsbehör-

de gezahlt und in dem für die Beschäftigungsbehörde zuständi

gen Haushalt veranschlagt werden.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Planstel-

len der Beamten der Dienststellen des Reichs, die im Gebiet

des Protektorats Böhmen und Mähren neben der Behörde des

Reichsprotektors und der ihm nachgeordneten Oberlandräte im

Verwaltungsbereich der Wehrmacht, des Reichsarbeitsdienstes,

der

Rundschreiben an alle

Obersten Reichsbehörden

und Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

PragIV,

Czernin Palais
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der Reichsfinanzverwaltung, soweit sie sich auf die Verwaltung der
Zölle bezieht, der Reichspost, der Reichsbahn und der Justiz er-
richtet worden sind. Diese Beamten bleiben auch bei ihrer Verwendung
im Gebiet des Protektorats in ihrer Verwaltung und werden nicht zum
Reichsprotektor oder in den Dienst der autonomen Protektoratsverwal-
tung abgeordnet.
Ich bitte, für die äußere Form des neuen Kapitels l P folgende
Anordnung zu verwenden:
Kap. 1 P - Protektorat Böhmen und Mähren
a. Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
Aufsteigende Gehälter
Gruppe
XX
usw.
usw.
Gruppe
XX
Zusammen
Stellen.
b. Oberlandrätliche Verwaltung
Aufsteigende Gehälter
Gruppe
XX
usw. usw.
Gruppe
XX
Zusammen
Stellen.
c. Autonome Protektoratsverwaltung
Aufsteigende Gehälter
Gruppe
XX
usw.
usw.
Gruppe
XX
Zusammen
Stellen.
Stellen.
Insgesamt (
Die Ausbringung der Planstellen der in das Protektorat Böhmen und
Mähren abgeordneten Beamten in einem besonderen Kapitel ermöglicht eine
beschleunigte Erledigung der Planstellenanträge des Reichsprotektors
und ggf. deren Freigabe unabhängig von den übrigen Verhandlungen über
den betreffenden Einzelplan. Ich gehe davon aus, daß über die Zahl der
in dem neuen Kapitel l P auszubringenden Planstellen im Regelfalle vor
Beendigung der Haushaltsverhandlungen über den betreffenden Einzelplan
volles Einvernehmen zwischen der in Betracht kommendén Obersten Reichsbe-
hörde und dem Reichsprotektor in Böhmen und Mähren ergielt wird.
Ich
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Ich bitte, die Planstellen der in das Protektorat Böhmen

und Mähren abgeordneten Beamten bereits im Entwurf des Haushalts

für das Rechnungsjahr l942 in der vorstehend bezeichneten Form

auszubringen. Ich bitte ferner, den Reichsprotektor über das Er-

gebnis der Haushaltsverhandlungen jeweils möglichst beschleunigt

zu unterrichten..

5 Mehrdrucke sind beigefügt.

Im Auftrag

Mawufpl.


